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Liebe Leserinnen, liebe Leser !

Laut Armutskonferenz (www.Armutskonferenz.at) sind 
511.000 Menschen (6% der Wohnbevölkerung) in Öster-
reich 2012 von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen. 
Sie sind manifest arm, haben neben einem niedrigen Ein-
kommen auch Einschränkungen in zentralen Lebensberei-
chen (z.B. Bildung, Wohnen, Begleitung). 
Die Geschichte der Sozialen Arbeit ist eng mit der Ge-
schichte der Entwicklung von Armut verknüpft und so 
haben wir uns zum gegenständlichen Schwerpunktthema 
Armut im Kontext von Wohnen entschlossen. Nikolaus 
Dimmel konnten wir für einen Beitrag gewinnen, der un-
ter dem Titel „Armut des Wohnens – Wohnen in Armut“ 
einen guten Einstieg in das Thema gibt und Wohnen auch 
als Verteilungskonflikt deutlich identifiziert. Sepp Ginner 
beschäftigt sich in seinem Beitrag „Armut und Wohnungs-
losenhilfe“ mit dem Markt und kommt zum Schluss, „Die 
Almosenpolitik muss von einer Sozialpolitik mit strategischer 
Ausrichtung und Rechtsansprüchen vollständig abgelöst wer-
den, dann hat auch die Wohnungslosenhilfe eine Chance, die 
vorhandenen Lücken sinnvoll zu füllen.“ 

Roswitha Harner und Elisabeth Hammer stellen die Fra-
ge „Raus aus der Wohnungslosenhilfe – rein in den Woh-
nungsmarkt?“ und sprechen sich u.a für den Aufbau von 
„strukturellen Nahtstellen“ zwischen Wohnungsmarkt und 
ambulanter Unterstützung aus. Heinz Schoibl-Helix gibt 
einen Einblick in die „Salzburger Wohnungslosenhilfe im 
Zeichen des Wohnprekariats“. Letztlich bringen wir noch 
einen Auszug aus dem Jahrbuch 2012 des DOWAS, der 
ein paar beeindruckende Zahlen und Fakten aus Tirol zum 
Inhalt hat. Wir hoffen, dass wir Ihren Geschmack getrof-
fen haben und wünschen ein paar interessante Stunden mit 
der September SIÖ. Und weil es gerade zum Thema passt, 
möchten wir an dieser Stelle auf die nächste Armutskon-
ferenz hinweisen, die nun bereits zum zehnten Mal statt 
findet.

Ihr
FH-Prof. Mag. (FH) Dr. DSA Roland Fürst

SIÖ Chefredakteur

Editorial

20 Jahre Armutspolitik 

und Politik gegen Armut 

Betroffenen-Vor!-Konferenz

Frauen-Vor!-Konferenz
23. Februar
23. Februar

S a l z b u r g 
B i l d u n g s z e n t r u m  S t . V i r g i l 

10. ARMUTSKONFERENZ 
2 0 1 52 4 . + 2 5 . F E B R U A R

Fortschritt, Rückschritt, Wechselschritt

Nähere Infos auf Seite 46 (blauer Rahmen)
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Gedanken zum Thema der kom-
menden Bundestagung des obds:

WERTE – WILLE – WIDERSTAND

Der koreanische, an der Universität 
Berlin lehrende Professor für Philo-
sophie, Byung-Chul Han schreibt in 
einem Artikel in der Süddeutschen 
Zeitung (2.9. 2014) unter dem Titel: 

„Warum heute keine Revolution mög-
lich ist“ zu Fragen wie: 

Warum ist das neoliberale Herr-
schaftssystem so stabil? 
Warum gibt es kaum Widerstand 
dagegen? 
Trotz einer immer größer werdenden 
Schere zwischen Reich und Arm?

Die Bertelsmann-Stiftung veröffent-
licht am 15.9. einen Gerechtigkeits-
index für alle EU-Staaten unter dem 
Titel: „Europa droht die soziale Spal-
tung“.

Organisationen wie Weltbank oder 
OECD sprechen von Sprengkraft und 
Revolte, verursacht durch wachsende 
Ungleichheit innerhalb von Gesell-
schaften ebenso wie zwischen Ländern 
und globalen Regionen.

Die „Festung Europa“ macht dicht, 
im Mittelmeer krepieren Tausende 
Flüchtlinge, in den Asylzentren in 
Griechenland herrschen unfassbare 
Zustände und Rechtspopulisten in 
vielen europäischen Ländern hetzen 
gegen MigrantInnen. Aber auch in-
nerhalb einer Europäischen Union, 
die geprägt ist von wirtschaftlichen 
und sozialen Ungleichheiten sind 
die destruktiven Kräfte zunehmend 
stärker als der Gedanke an ein „ge-
meinsames Projekt“. Sogenannte 
Sozialschmarotzer, egal ob Inländer 
oder „Sozialtouristen“ aus anderen 

EU Ländern werden zum Feindbild 
gestempelt. Unter Missachtung der 
Realität und mit gezielten Lügen wer-
den Personengruppen nicht nur von 
grundlegenden Versorgungsleistungen 
ausgegrenzt, letztlich spricht man ih-
nen fundamentale Menschenrechte ab 
und missbraucht Ressentiments zur 
Begründung von Einsparungen, Bud-
getkürzungen und Verschärfungen 
der Zugangsregeln für soziale Hilfen. 
Als SozialarbeiterInnen sind wir damit 
täglich konfrontiert. Die Ressourcen 
(ver-) schwinden, materielle Unter-
stützungsmöglichkeiten werden gerin-
ger, notwendige Maßnahmen werden 
nach ökonomischen Kriterien ge-
währt oder beendet – in manchen Fäl-
len ohne Rücksicht auf fachliche Aus-
wirkungen und mit dem Risiko, dass 
mit viel Anstrengung erreichte Erfolge 
in Betreuungen zerstört werden. Wird 
ein krasser Fall medial an die Oberflä-
che gespült, reagiert die Politik nicht 
mit einer Ursachenanalyse, sondern 
verschärft die entsprechenden Bestim-
mungen im Strafrecht – simpel und 
dumm. Denn Gefängnisse sind nicht 
billiger als präventive Hilfen, sie lassen 
sich gegenüber einer desinformierten 
Bevölkerung aber einfacher darstellen.

Warum regt sich hier kein Wider-
stand? Oder besser: warum fehlt uns 
mehr und öfter der Mut, die Energie 
und der Wille, Widerstand zu erzeu-
gen und durchzuhalten?

Und damit bin ich wieder bei dem 
eingangs zitierten Byung-Chul Han. 
Seine Thesen besagen: Wer ein neues 
Herrschaftssystem installieren will, 
muss Widerstand beseitigen. Gemeint 
ist das Modell des Neoliberalismus. 
Dazu ein Zitat aus dem o.a. Artikel: 
„Die systemerhaltende Macht der 
Disziplinar- und Industriegesellschaft 
war repressiv. Fabrikarbeiter wurden 
durch Fabrikeigentümer brutal aus-

gebeutet. So führte die gewaltsame 
Fremd-Ausbeutung der Fabrikarbei-
ter zu Protesten und Widerständen. 
In diesem repressiven System sind 
sowohl die Unterdrückung als auch 
die Unterdrücker sichtbar. Es gibt ein 
konkretes Gegenüber, einen sichtba-
ren Feind, dem der Widerstand gilt. 
Das neoliberale Herrschaftssystem ist 
ganz anders strukturiert. Hier ist die 
systemerhaltende Macht nicht mehr 
repressiv, sondern seduktiv, das heißt, 
verführend. Sie ist nicht mehr so 
sichtbar wie in dem disziplinarischen 
Regime. Es gibt kein konkretes Ge-
genüber mehr, keinen Feind, der die 
Freiheit unterdrückt und gegen den 
ein Widerstand möglich wäre. Der 
Neoliberalismus formt aus dem un-
terdrückten Arbeiter einen freien Un-
ternehmer, einen Unternehmer seiner 
selbst. Jeder ist heute ein selbstausbeu-
tender Arbeiter seines eigenen Unter-
nehmers. Jeder ist Herr und Knecht 
in einer Person. Auch der Klassen-
kampf verwandelt sich in einen inne-
ren Kampf mit sich selbst. Wer heute 
scheitert, beschuldigt sich selbst und 
schämt sich. Man problematisiert sich 
selbst statt der Gesellschaft.“

Und wie funktioniert das? Im Gegen-
zug für Kredite des Internationalen 
Währungsfonds an Korea „musste die 
Regierung die neoliberale Agenda ge-
waltsam gegen Proteste durchsetzen. 
Diese repressive Macht ist die setzen-
de Macht, die häufig auf Gewalt zu-
rückgreift. Aber diese setzende Macht 
unterscheidet sich von der systemer-
haltenden Macht, die im neoliberalen 
Regime sich sogar als Freiheit gibt. 
Für Naomi Klein ist der gesellschaft-
liche Schockzustand nach Katastro-
phen wie der Finanzkrise in Südkorea 
oder Griechenland die Gelegenheit, 
die Gesellschaft gewaltsam einer ra-
dikalen Neuprogrammierung zu un-
terwerfen. Heute gibt es in Südkorea 

OBDS Aktuell
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kaum Widerstände. Es herrscht da-
gegen ein großer Konformismus und 
Konsens mit Depression und Burn-
out. Südkorea hat heute weltweit 
die höchste Suizidrate. Man wendet 
Gewalt gegen sich selbst an, statt die 
Gesellschaft verändern zu wollen. Die 
Aggression nach außen, die eine Re-
volution zur Folge hätte, weicht einer 
Selbstaggression.“ (Byung-Chul Han)
Vielleicht verstehen wir weitere Zu-
sammenhänge nicht, vielleicht über-
sehen wir sie einfach. Vielleicht sind 
wir auch so gelähmt, weil wir uns, 
besonders in den westlichen Staaten, 
in einem ans Paranoide grenzenden 
Dilemma befinden: Objektiv, mit se-
riösen statistischen Daten belegbar, 
geht es den meisten Menschen so gut 

wie nie zuvor (eindrucksvoll präsen-
tiert von Hans Rösling; auch auf You-
Tube zu sehen). Subjektiv empfinden 
wir das krasse Gegenteil und erleben 
die Auswirkungen der Konsequenzen 
des Neoliberalismus im sozialarbeite-
rischen Alltag gnadenlos.

Und dann noch Widerstand leisten, 
wenn man als SozialarbeiterIn mittler-
weile selbst vom Phänomen des „wor-
king poor“ bedroht oder betroffen ist.
Als Berufsgruppe muss der obds über 
diese Zusammenhänge reden: Mit 
KollegInnen, mit ExpertInnen und 
letztlich auch mit politischen Ent-
scheidungsträgerInnen und medialen 
MultiplikatorInnen. Wir tun das bei 
der Bundestagung.

„WERTE – WILLE – WIDER-
STAND“ wird eine spannende Bun-
destagung des obds, weil Sozialarbeite-
rInnen dieses Thema nicht ignorieren 
können/dürfen. 
Die Landesgruppe Oberösterreich – 
ein herzlicher Dank den Kolleginnen 
und Kollegen – hat sich mit der The-
matik intensiv beschäftigt. Die Bei-
träge der eingeladenen ReferentInnen 
werden interessante Inputs liefern und 
mit dem gewählten Format des Open 
Space ist ausreichend Zeit und Platz 
für aktive Beteiligung aller Teilneh-
merInnen. Gibt es noch einen Grund 
nicht dabei zu sein?

Wir sehen uns am 13. und 14. Okto-
ber in Wels!

Information für AbonnentInnen:

Leider zwingen uns gestiegene Produktionskosten zu einer Erhöhung des Preises für ein Abonnement  
der Zeitschrift SIO – Sozialarbeit in Österreich. Ab Jänner 2015 wird der Preis für ein Jahresabonnement/ 
4 Ausgaben € 35,00 (plus € 2,50 für Porto) betragen. Wir danken für Ihr Verständnis!

  

Der Österreichische Berufsverband der SozialarbeiterInnen lädt alle interessierten 
Kolleginnen und Kollegen ein, unsere Bundestagung in Wels zu besuchen! 

  

Die Vorträge der Tagung 
thematisieren den 
gesellschaftspolitischen Auftrag für 
die soziale Profession, die Grenzen 
dieses Auftrages, sowie die 
Möglichkeiten der partizipativen 
Mitgestaltung. 
 
Sie befassen sich mit den 
Herausforderungen der modernen 
Gesellschaft und den durch 
Globalisierung, Finanzkrise und neue 
sozialpolitische 
Steuerungsmechanismen verschärften 
Rahmenbedingungen sozialer Arbeit. 

 
Details und Anmeldung: 
www.sozialarbeit.at  
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Veranstaltungen – Tipps
Kärnten

15 Jahre Gewaltschutzzentrum 
Kärnten
Jubiläumsveranstaltung
21.10.2014, Klagenfurt, 
Schwurgerichtssaal des Landesgerichts
Veranstalter: Gewaltschutzzentrum 
Kärnten, www.gsz-ktn.at

Niederösterreich

Was das Beste ist, sage immer 
noch ich! Macht das (gem)einsame 
Scheitern gescheiter?
8. Hinterbrühler Symposium
13.-14.11.2014, Hinterbrühl, NÖ 
Heilpädagogisches Zentrum
Veranstalter: NÖ Heilpädagogisches 
Zentrum Hinterbrühl, www.inkiju.at

Oberösterreich

50 Jahre pro mente OÖ 
Festakt und Psychiatrie-Enquete
10.10.2014, Linz, Palais 
Kaufmännischer Verein
Veranstalter: pro mente OÖ,  
www.pmooe.at

Werte – Wille – Widerstand
Bundestagung
13.-14.10.2014, Wels, Bildungshaus 
Schloss Puchberg
Veranstalter: obds, obds-Landesgruppe 
Oberösterreich, www.sozialarbeit.at

Momentum 14 – Emanzipation
16.-19.10.2014, Hallstatt
Veranstalter: Verein Momentum für 
kritische Wissenschaft und Politik, 
www.momentum-kongress.org

„Konsumdruck – Fluch oder Segen“
3. Fachtagung
18.11.2014, Linz, FH Oberösterreich 
Campus Linz
Veranstalter: SchuldnerInnenhilfe OÖ, 
www.schuldner-hilfe.at

Salzburg

Technik und Menschlichkeit 
AAL - Ambient Assisted Living und 
assistierende Technologien im 
Bereich Pflege und Behinderung 
ÖKSA-Jahreskonferenz
21.11.2014, Salzburg
Veranstalter: Österreichisches Komitee 

für Soziale Arbeit (ÖKSA),  
www.oeksa.at

Was wurde eigentlich aus ... und was 
machen wir mit ...? 
10. Armutskonferenz
24.-25.2. 2015, Salzburg, Bildungshaus 
St. Virgil
Veranstalter: Armutskonferenz,  
www.armutskonferenz.at

Wien

Österreichische Realitäten und 
europäische Perspektiven.
Mindestsicherungs-Konferenz
10.10.2014, Wien, Kolpinghaus Wien-
Zentral
Veranstalter: Armutskonferenz, 
European Minimum Income Network, 
www.armutskonferenz.at

Wie viel Körper braucht der Mensch?
Grundvoraussetzungen für ein 
erfülltes Leben
18. Österreich-Tag
16.10.2014, Wien, Rathaus
Veranstalter: Verein zur Förderung der 
Anliegen behinderter Menschen,  
www.oetag.at

Lösungen leicht-er-finden. 
Tools zum Abbau emotionaler 
Belastungen im beruflichen Alltag 
Seminar mit DSA Mag.a Eringard 
Kaufmann, MSc
24.-25.10.2014, obds-Seminarzentrum, 
1060, Mariahilferstraße 81
Veranstalter: obds-Seminarzentrum, 
www.sozialarbeit.at

Interpädagogica 2014
Bildungsfachmesse für Lehrmittel, 
Ausstattung, Kultur und Sport
13.-15.11.2014, Messe Wien
Veranstalter: Reed Messe Salzburg 
GmbH, www.interpaedagogica.at

Fachkonferenz der Sozialwirtschaft 
Österreich
19.11.2014, Wien
Veranstalter: Sozialwirtschaft 
Österreich - Verband der 
österreichischen Sozial- und 
Gesundheitsunternehmen,  
www.sozialwirtschaft-oesterreich.at

Italien

Confronting Homelessness in the 
EU. Seeking out the next generation 
of best practices
Policy Conference
24.-25.10.2015 Bergamo
Veranstalter: FEANTSA,  
www.feantsa.org

Schweiz

Diagnostik in der Sozialen Arbeit – 
Wissenschaft trifft Praxis
5. Tagung Soziale Diagnostik
17.-18. 10.2014, Olten
Veranstalter: Hochschule für Soziale 
Arbeit Olten,  
www.fhnw.ch/sozialearbeit

Trends in Praxis und Theorie Sozialer 
Arbeit 2014
InFokus-Veranstaltung 
30.10.2014, 14:30-19:30 Uhr, 
St.Gallen, Fachhochschulzentrum  
Veranstalter: Berufsverband 
AvenirSocial, FHS St.Gallen, www.
avenirsocial.ch

Soziale Arbeit im Kindes- und 
Erwachsenenschutz.
Aufgaben und Herausforderungen 
nach der Neuorganisation
Vernetzungstagung
7.11.2014, Luzern
Veranstalter: AvenirSocial 
, Hochschulen Luzern und 
Nordwestschweiz, www.hslu.ch/
vernetzungstagung-kes

Lehrgang

Mit den Zielen der KlientInnen 
arbeiten. 
Ein Praxislehrgang für stärken- und 
ressourcenorientiertes Vorgehen in 
der Sozialen Arbeit, in Beratung, 
Begleitung, Coaching und Therapie.
Ziel: Vermittlung konkreter 
Gesprächsführungstechniken und 
Fähigkeiten der Beziehungsgestaltung 
Blöcke: 15.-18.10.2014, 21.-
23.1.2015, 24.-25.3.2015 und  
25.-26.6.2015
Ort: Wien
Veranstalter: Netzwerk OS´T,  
www.netzwerk-ost.at

SIO 03/14_Standards
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Minderjähriger Flüchtling kommt in 
Salzburg in Pflegefamilie 

Ein 16-jähriger afghanischer Flüchtling leb-
te ein Jahr in einer betreuten WG. Nun zog 
er zu seiner Pflegemutter, die für diese Un-
terbringung normales Pflegeelterngeld er-
hält. Sie hatte ihn zuvor auf Vermittlung der 
Salzburger Kinder- und Jugendanwaltschaft 
als Mentorin betreut. In der Sozialabteilung 
des Landes wird betont, dass dies ein Einzel-
fall sei. Denn die Flüchtlingsbetreuung solle 
nicht vom System der Grundversorgung in 
jenes der Jugendwohlfahrt wandern. 
Die Asylkoordination würde die verstärkte 
Betreuung von jugendlichen Flüchtlingen 
bei Pflegefamilien begrüßen. Diesen Vor-
schlag hatte auch schon Norbert Ceipek, 
Leiter des Krisenzentrums Drehscheibe 
Augarten in Wien, vor zwei Jahren in einer 
Tageszeitung gemacht. 
In der Arbeitsgruppe zur Valorisierung der 
Grundversorgung wird derzeit ebenfalls 
die Idee diskutiert, Pflegefamilien als orga-
nisierte Unterbringung einzustufen. Dann 
könnten an diese 670 Euro monatlich wie 
bei einem Beherbergungsbetrieb aus dem 
Grundversorgungstopf ausbezahlt werden. 

Aus: Der Standard, 5.8.2014, kurier.at, 
31.10.2012

Hohe KundInnenzufriedenheit bei 
Sozialmärkten

In einem Forschungsprojekt der Johannes 
Kepler-Universität Linz wurden KundInnen 
von sechs oberösterreichischen Sozialmärkten 
befragt. Anlässlich der Überprüfung der Ein-
kaufsberechtigung wurden 756 Fragebögen 
verteilt. Mit einer Rücklaufquote von 59 Pro-
zent brachte die Studie interessante Ergebnis-
se. Die KundInnen sind zu 70 Prozent weib-
lich und haben ein Durchschnittsalter von 54 
Jahren, 80 Prozent von ihnen gehen keiner 
Erwerbsarbeit nach und ein Viertel hat einen 
Migrationshintergrund. 
Viele haben es geschafft sich mit ihrer Notlage 
zu arrangieren, denn zwei Drittel können der 
Aussage zustimmen: „Auch mit wenig Ein-
kommen kann ich ein gutes Leben führen.“ 
Obwohl der Einkauf im Sozialmarkt positiv 
erlebt wird, trachtet jede dritte Person danach, 
den Besuch im Sozialmarkt zumindest eher zu 
verheimlichen. 80 Prozent der Befragten besu-
chen die Märkte ein Mal wöchentlich oder öf-
ter. Mit den Einkäufen erreichen sie einen in-
dividuellen Versorgungsgrad von 35 Prozent. 

83 Prozent sind mit dem Sozialmarkt zufrie-
den oder eher zufrieden. Dieser Wert wird von 
den AutorInnen als sehr hoch eingeschätzt, zu-
mal die Sozialmärkte nur eine eingeschränkte 
und wechselnde Produktpalette zur Verfügung 
stellen können und nicht in Toplagen angesie-
delt sind. 

Aus: Kontraste Juni 2014

Käfiggitterbett im Kinderheim  
verboten

Im Caritas-Heim St. Isidor in Leonding 
wurde ein Sechsjähriger mit einer schwer 
behandelbaren Form von Epilepsie und ei-
ner weiteren chronischen Erkrankung zu 
Mittag und während der Nacht in einem 
rundum geschlossenen 2 Meter hohen Kä-
figgitterbett untergebracht. Der Verein Be-
wohnervertretung beantragte die Untersa-
gung dieser Maßnahme. Das Landesgericht 
Linz gab dem Antrag statt. Seit dem Urteil 
kann der Bub nun in einem Niederflurbett 
mit Abprallpolster schlafen. 
Die Caritas argumentierte, dass die Bewoh-
nervertretung unzuständig sei, da das Heim-
aufenthaltsgesetz nur für Betreuungs- und 
Pflegeinrichtungen für Menschen mit in-
tellektuellen und psychischen Beeinträchti-
gungen gelte, nicht aber für solche der Kin-
der- und Jugendhilfe und beantragte eine 
diesbezügliche Klärung durch den OGH. 
Bewohnervertretung und Volksanwaltschaft 
sehen hier tatsächlich eine Gesetzeslücke 
und fordern ein Novellierung, in der die 
Zuständigkeit auch für diese Heime klar ge-
regelt wird. 

Aus: www.nachrichten.at, 18.7.2014;  
derstandard.at, 17.7.2014

Paradigmenwechsel in der Familien-
politik des Bundes?

Die Familienministerin Sophie Karmasin 
hatte beim WIFO eine Studie zum inter-
nationalen Vergleich der Familienpolitik in 
Auftrag gegeben. Bei der Präsentation des 
Ergebnisses Mitte August dieses Jahres kün-
digte sie einen Paradigmenwechsel in der 
österreichischen Familienpolitik an. Laut 
Studie verwendet Österreich 80 Prozent der 
Familienförderung für Geldleistungen und 
nur 20 Prozent für Sachleistungen. Künftig, 
so die Ministerin, sollten die Mittel je zur 
Hälfte für Geld- und Sachleistungen aufge-
teilt werden. 

Obwohl Österreich drei Prozent des BIP, 
also neun Milliarden Euro, in Familienleis-
tungen investiere, beträgt die Geburtenrate 
nur 1,45 Kinder pro Frau. Frankreich gebe 
vier Prozent des BIPs für Familien aus und 
erreiche eine Fertilitätsrate von 2,1 Kindern 
pro Frau. Als weiteres Vorbild dient Däne-
mark, wo 3,9 Prozent des BIP für Famili-
enleistungen ausgegeben werden und 1,73 
Kinder pro Frau geboren werden. In Frank-
reich werden 40 Prozent der unter Dreijäh-
rigen in Krippen und bei Tagesmüttern be-
treut, in Dänemark 67 Prozent. 
Der Vorstoß der Ministerin wurde von den 
Parteien SPÖ, Grüne und Neos, von der 
Industriellenvereinigung und vom ÖGB 
begrüßt. 

Aus: diepresse.com 12.8.2014, orf.at

Sonderpädagogischer Förderbedarf zu 
häufig zugesprochen

Der österreichische Behindertenanwalt Er-
win Buchinger kritisierte Anfang August 
2014 in den Medien die Praxis der Schul-
behörde. Wird Sonderpädagogischer För-
derbedarf (SPF) einem Schüler zuerkannt, 
erhält die betreffende Schule zusätzliche 
Mittel. Meist wird beispielsweise ab drei 
Kindern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf eine zusätzliche Lehrkraft in der Klas-
se eingesetzt. Da der SPF auch im Zeugnis 
vermerkt wird, bestünden später entspre-
chende Probleme bei der Arbeitssuche. Von 
den Kindern mit SPF wird die Hälfte in 
Sonderschulen unterrichtet, wobei hier die 
Tendenz steigend sei. Während im Schul-
jahr 2000/01 noch knapp 27.000 Schüle-
rInnen als sonderpädagogisch förderungs-
würdig galten, waren es 2012/13 bereits fast 
30.000. 65 Prozent von ihnen sind männ-
lich, überrepräsentiert sind auch die Kinder 
mit Migrationshintergrund. Buchingers 
Kritik wird von Behindertenorganisationen 
unterstützt: „Der SPF werde entgegen der 
ursprünglichen Absicht des Gesetzgebers 
auch für Kinder mit sprachlich-kulturellen 
Anpassungsschwierigkeiten und für emo-
tional-sozial benachteiligte Kinder verge-
ben“ (Lebenshilfe-Generalsekretär Bernhard 
Schmid). 
Buchinger begründet seine Kritik auch da-
mit, dass der gesonderte Unterricht in Son-
derschulen eindeutig der UN-Behinderten-
rechtskonvention widerspreche. 
Er fordert die Streichung des „Stempels 
SPF“ im Zeugnis und die Abschaffung der 

Magazin
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mehr als 300 Sonderschulen. Laut bereits 
existierenden Plänen des Unterrichtsmi-
nisteriums sollen die Sonderschulen aber 
erst 2020 ausgedient haben. In die Umstel-
lungsbemühungen müssten nämlich soziale 
Dienste, Jugendwohlfahrt und das Gesund-
heitswesen eingebunden werden, begründet 
die Unterrichtsministerium die lange Dauer. 

Aus: Der Standard, 7.8.2014, oe1.orf.at, 
8.8.2014

Höhere Studienabschlussquote bei 
Frauen

Neuerdings wird versucht die Leistung der 
Universitäten in einer Abschlussquote an-
zugeben. Sie gibt den Anteil der erfolgreich 
abgeschlossenen Studien an allen beendeten 
Studien an, wobei die Studienabbrüche in 
den ersten beiden Semestern nicht einbezo-
gen werden. Im Studienjahr 2012/13 lag sie 
bei 47,5 Prozent, wobei die Studentinnen 
50,5 Prozent erreichten und die Studenten 
43,7 Prozent. Nachdem die Frauen bei der 
Zahl der StudienanfängerInnen und bei den 
AbsolventInnen in der Überzahl sind, liegen 
sie nun auch hier vorne. 
Nach Universitäten betrachtet, verzeich-
nen jene mit Zugangsbeschränkungen die 
höchsten Abschlussquoten. Beispielsweise 
wurden 81 Prozent der beendeten Studien 
an der Medizinuni Wien erfolgreich abge-
schlossen, während die Quote bei den Unis 
Wien, Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt 
um die 50 Prozent liegt. 

Aus: diepresse.com, 11.8.2014

Deutschkenntnisse als Kriterium für 
Genossenschaftswohnung

Wer in Oberösterreich als Drittstaatsange-
höriger künftig eine Genossenschaftswoh-
nung anmieten möchte, muss der deutschen 
Sprache mächtig sein. Dieses Kriterium 
wurde in den neuen Vergaberichtlinien 
festgelegt. Die Neufassung wurde vom Ös-
terreichischen Verband der gemeinnützigen 
Bauvereinigungen vorgelegt. Zur Gültigkeit 
bedurfte sie aber der Genehmigung der Lan-
desregierung, welche im Mai dieses Jahres 
erfolgte. 
Während bei der Novelle des Wohnbauför-
derungsgesetzes ein entsprechender FP-An-
trag im Jahr 2012 noch abgelehnt wurde, 
erreichte der zuständige Wohnbaulandesrat 
Manfred Haimbuchner (FPÖ) nun, dass 
eine solche Regelung auf diesem Weg wirk-
sam wird.
Der Klagsverband, eine öffentliche geförder-
te NGO zur Durchsetzung der Rechte von 
Diskriminierungsopfern, protestierte dage-
gen. Dem schlossen sich in einem offenen 
Brief mehrere oberösterreichische soziale 
Träger wie beispielsweise Caritas, Volkshil-
fe, Vertretungsnetz oder migrare an. Denn 

gerade asylberechtigte oder subsidiär schutz-
berechtigte Personen brauchen leicht be-
zahlbaren Wohnraum besonders dringend. 

Aus: Rundbrief der Sozialplattform OÖ 
Juli-August 2014

Sozialämter fordern manchmal zu 
Unterhaltsklagen auf

Was Sozialberatungsstellen und Sozialein-
richtungen beobachten, hat nun die Ar-
mutskonferenz im August dieses Jahres in 
die Medien gebracht. Viele Sozialämter 
fordern die AntragstellerInnen auf, ihre Ver-
wandten ersten Grades auf Unterhalt zu kla-
gen. Auf Grund des Subsidiaritätsprinzips 
wollen sie zunächst prüfen, ob erwachsene 
Kinder für ihre Eltern oder die Eltern für 
ihre erwachsenen Kinder Unterhalt leisten 
müssten. Dieser Unterhaltsbetrag wäre dann 
als Einkommen anzurechnen und würde die 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) 
verringern. Diese Vorgangsweise wurde in 
den Bundesländern NÖ, OÖ, Burgenland 
und Tirol beobachtet. 
Die Armutskonferenz argumentiert dage-
gen, dass im bürgerlichen Recht keineswegs 
so eindeutig eine Unterhaltspflicht bestehe, 
wie von den Ämtern behauptet. Zudem 
müsste gemäß Allgemeinen Verwaltungsver-
fahrensgesetz die Behörde selber prüfen, ob 
eine Unterhaltspflicht vorliege, und dürfe 
diese Arbeit nicht auf die AntragstellerInnen 
abwälzen. Weiters würde diese Praxis leider 
viele Menschen in einer Notlage von einer 
Antragstellung abhalten. 
Die LandesrätInnen von OÖ und Tirol 
stellten via Medien jedoch klar, dass diese 
Vollzugspraxis von Regierungsseite nicht 
gewünscht sei. 
Die Abschaffung des Verwandten-Regresses 
wurde als großer Vorteil der BMS gegenüber 
der früheren Sozialhilfe gefeiert. Durch die 
Aufforderung zur Einbringung von Unter-
haltsklagen wird er in gewisser Weise nun 
wieder eingeführt. 
Der Bund-Länder-Vereinbarung widerspre-
chend wurde die alte Form des Verwand-
ten-Regresses in der Steiermark und in 
Kärnten übrigens 2011 wieder eingeführt. 
Seit 1.7.2014 wurde die Regressführung in 
der Steiermark abgeschafft, während dieser 
Schritt in Kärnten bisher nur angekündigt 
wurde. 

Aus: www.ots.at, www.armutskonferenz.at

Konzept Risikoorientierung in der 
Bewährungshilfe

Dieser Ansatz wurde in den Jahren 1999 
bis 2005 von der Bewährungshilfe des Kan-
tons Zürich entwickelt und fand große in-
ternationale Beachtung. Neben der Hilfe 
für die TäterInnen hat hier der Schutz der 
Bevölkerung vor Wiederholungstaten gro-

ße Bedeutung. Am Beginn einer jeden Be-
währungshilfe spielt die Risikoeinschätzung 
durch Aktenstudium, Selbsteinschätzung 
und Assessmentgespräch eine große Rolle. 
Risikorelevante Persönlichkeitsmerkmale, 
Lebensbedingungen, Merkmale von Risiko-
situationen sowie Auslöser für delinquentes 
Verhalten werden gegenübergestellt. Die 
hierauf folgende Interventionsplanung wird 
auf den Einzelfall zugeschnitten. Trainings 
von selbstregulativen oder sozialen Fähigkei-
ten, Bearbeitung sozialer Einstellungen oder 
Veränderung von problematischen Lebens-
umständen werden je nach Bedarf geplant. 
Eine präzise Beschreibung der Schritte im 
Handbuch soll eine einheitliche Durchfüh-
rungspraxis und standardisierte Evaluierung 
gewährleisten. 
Mehrere Kantone und in den letzten Jahren 
auch einige deutsche Bundesländer organi-
sierten ihre Bewährungshilfe nach diesem 
Vorbild um. Allerdings formierte sich nun-
mehr unter den BewährungshelferInnen 
beispielsweise in Niedersachsen und Hessen 
beachtlicher Widerstand gegen dieses Kon-
zept. 
Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Bewäh-
rungshelferInnen wendet dagegen ein, dass 
in diesem Konzept das professionelle sozial-
arbeiterische Handeln durch das Abarbeiten 
von fachfremden, standardisierten Vorgaben 
und durch Datensammlung ersetzt werde. 
Für die helfende Beziehung zu den Klien-
tInnen und persönliche Gespräch bleibe viel 
zu wenig Raum. 
In dieser Kritik wird sie von Professor Ralf 
Bohrhadt (Soziale Arbeit an der Hochschule 
Coburg) unterstützt. 

Aus: SozialAktuell Juli/August 2014, www.
bewaehrungshilfe-hessen.de

Tipps zur sozialpolitischen Wissen-
sauffrischung

„Warum wir den Sozialstaat brauchen!“ Die-
ses 20seitige Leseheft wurde vom Armuts-
netzwerk OÖ herausgebracht und kann 
kostenlos unter office@sozialplattform.at 
oder 0732-66 75 94 angefordert werden. 
„Sozialschutz in Österreich“. Die Publikati-
on (102 Seiten) wurde im April dieses Jahres 
vom Sozialministerium neu herausgebracht 
und bietet einen detaillierten Überblick 
über das Ausmaß und die Wirkungsweise 
der einzelnen Systeme der sozialen Sicher-
heit in Österreich. Kostenlos downloadbar 
bzw. erhältlich unter 0800/20 20 74 oder 
borschuerenservice@sozialministerium.at. 

Zusammengestellt von
Mag. DSA Rudi Rögner
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Armut des Wohnens -  
Wohnen in Armut
Text: Univ. Prof. DDr. Nikolaus Dimmel

Wer hier ein Recht auf was hat ...

Wohnen ist ein in Art 25 der Allge-
meinen Erklärung der Menschen-
rechte verankertes nicht-subjektives 
Recht: „Jeder hat das Recht auf ei-
nen Lebensstandard, der seine und 
seiner Familie Gesundheit und 
Wohl gewährleistet, einschließlich 
Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
ärztliche Versorgung und notwen-
dige soziale Leistungen sowie das 
Recht auf Sicherheit im Falle von 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invali-
dität oder Verwitwung, im Alter so-
wie bei anderweitigem Verlust seiner 
Unterhaltsmittel durch unverschul-
dete Umstände.“ Da diese Bestim-
mung eine mit Erfüllungsvorbehalt 
ratifizierte zwischenstaatliche Ver-
pflichtung verkörpert kann sie von 
StaatsbürgerInnen nicht als sub-
jektives Recht gegen die öffentliche 
Hand durchgesetzt werden. Dem 
korrespondiert, dass das Österreichi-
sche B-VG nach wie vor keine sozia-
len Grundrechte kennt (Bauer 1999; 
Speckamp 2013; Öhlinger 2014)). 
Auch der Internationale Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturel-
le Rechte (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, 
ICESCR), kurz UN-Sozialpakt 
oder IPwskR, handelt das Recht 
auf Wohnen nur als Staatszielbe-
stimmung ab. Art. 2 Abs. 1 IPwskR 
schreibt vor, dass Österreich „unter 
Ausschöpfung aller seiner Möglich-
keiten Maßnahmen zu treffen (hat), 
um nach und nach mit allen geeig-
neten Mitteln, vor allem durch ge-

setzgeberische Maßnahmen, die vol-
le Verwirklichung der in diesem Pakt 
anerkannten Rechte zu erreichen“. 
Art. 11 Abs. 1 IPwskR besagt, dass 
„die Vertragsstaaten (…) das Recht 
eines jeden auf einen angemessenen 
Lebensstandard für sich und seine 
Familie einschließlich ausreichender 
Ernährung, Bekleidung und Unter-
bringung sowie auf eine stetige Ver-
besserung der Lebensbedingungen 
(anerkennen). Die Vertragsstaaten 
unternehmen geeignete Schritte, um 
die Verwirklichung dieses Rechts zu 
gewährleisten (…)“ und stellt dies 
in Kontext zu Art. 9 leg. cit. (Recht 
auf soziale Sicherheit). Der UN-
Ausschuss für wirtschaftliche, sozi-
ale und kulturelle Rechte hat 1991 
festgestellt, dass das Recht auf ange-
messenes Wohnen jedem Menschen 
zukommt. Frey (2011) hebt heraus, 
dass sich dieses Recht auf Wohnen 
auf Aspekte der Rechtssicherheit 
der Vertragsgrundlagen des Woh-
nens, der Verfügbarkeit einer an-
gemessenen externen und internen 
Wohninfrastruktur, die Leistbarkeit 
des Wohnraums, der Gesundheits-
verträglichkeit des Wohnraums, des 
nicht-diskriminierenden Zugangs 
zu Wohnraum sowie seine kultu-
relle Angemessenheit bezieht. Art 8 
EMRK schützt nicht nur das Recht 
auf Privat- und Familienleben, son-
dern auch das Recht auf (Unver-
letzlichkeit der) Wohnung, statuiert 
also ein liberales Grundrecht (Sonn-
tag 2013).1 Auch Art 7 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen 
Union schützt bloß das Recht auf 

Wohnung als ´status negativus` im 
Kontext der Achtung des Privat- 
und Familienlebens. Erst Art 30, 
31 der von Österreich erst 2011 mit 
Einschränkungen ratifizierten Revi-
dierten Europäischen Sozialcharta2 
aus 1996 gewähren ein abstraktes 
Recht auf Schutz gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung (Art 30) und 
in Verbindung damit ein Recht auf 
Wohnung (Art 31). Allerdings ist 
auch hier wiederum nur der Staat 
Adressat der Norm. Gem. Art 31 
verpflichten sich die Vertragspartei-
en, um die wirksame Ausübung des 
Rechts auf Wohnung zu gewährleis-
ten, Maßnahmen zu ergreifen, die 
darauf gerichtet sind, den Zugang 
zu Wohnraum mit ausreichendem 
Standard zu fördern, der Obdach-
losigkeit vorzubeugen und sie mit 
dem Ziel der schrittweisen Beseiti-
gung abzubauen sowie die Wohn-
kosten für Personen, die nicht über 
ausreichende Mittel verfügen, so zu 
gestalten, dass sie tragbar sind. Eben 
diese Bestimmungen wurden nicht 
ratifiziert und gelten daher nicht 
einmal als Staatszielbestimmung für 
die Sozial-, Wohnungs- und Migra-
tionspolitik.3 Der gesamte Körper 
des supranationalen Völker- und 
Gemeinschaftsrechts gibt also für 
ein subjektiv durchsetzbares Recht 
auf Wohnen wenig mehr als allge-
meine Staatszielbestimmungen her. 
Ebenso wenig wird man im natio-
nalen Verfassungsrecht fündig. Ein 
Grundrecht auf Wohnen existiert 
eben so wenig wie ein Grundrecht 
auf materielle Existenzsicherung.
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So verbleibt als Recht auf 
Wohnen der Leistungs-
zugang der Bedarfsorien-
tierten Mindestsicherung, 
wobei 25% des Mindest-
standards als Rechtsan-
spruch bei Nachweis des 
tatsächlichen Bedarfes ge-
währt werden, in den meis-
ten Bundesländern durch 
Kannleistungen der Privat-
wirtschaftverwaltung er-
gänzt. Ein Recht auf Woh-
nen existiert hier ebenso 
wenig wie ein Recht auf 
leistbares Wohnen. Auch 
mobile und ambulante so-
ziale Dienste (Streetwork, 
„sheltered housing“ bzw. 
Notschlafstellen, Über-
gangswohnraum etc.) wer-
den im Kontext der Pi-
vatwirtschaftsverwaltung 
organisiert und finanziert. 
Leistungen der Wohn-
bauförderung schließlich 
sind ebenfalls Kann-Leis-
tungen, auf die kein durch-
setzbarer Rechtsanspruch 
besteht. 

Indirekt gesteuert wird 
die Bedarfsdeckung des 
Wohnens daher abgesehen 
vom System der Wohn-
bauförderung durch das 
Mietrecht, an dessen Libe-
ralisierung der herrschende 
Block an der Macht unab-
lässlich arbeitet. Denn das 
österreichische Mietrecht 
weist im europaweiten 
Vergleich nach wie vor ei-
ner der stärksten sozialen 
Bindungsorientierungen 
hinsichtlich der Leistbar-
keit von Wohnraum auf. 
Das dreigliedrige System 
der Mietzinsbildung (Ka-
tegoriemietzins, Richt-
wertmietzins, angemes-
sener Mietzins) je nach 
Anwendbarkeit des Miet-
rechtsgesetzes segmentiert 

den Wohnungsmarkt und 
eröffnet einkommens-
schwachen Haushalten 
Zugänge zu Kategorie-
mietzins-Wohnungen, mit 
zahlenmäßig begrenzter 
Höchstmiete. Der Richt-
wertmietzins betrifft den 
Bereich jener Wohnungen, 
für den weder Kategorie-
zinsobergrenzen gelten 
noch ein angemessener 
Mietzins verlangt werden 
kann (Kategorie A, 30 qm - 
130 qm, gut erhaltenes Ge-
bäude, durchschnittliche 
Lage), verkörpert aber kei-
ne zahlenmäßig begrenzte 
Höchstmiete. Der ange-
messene Hauptmietzins 
wiederum gilt mit kom-
plexen Modifikationen nur 
für nach dem 8.5.1945 
errichtete Wohnungen 
der Kategorie A oder B in 
denkmalgeschützten Zins-
häusern. Der angemessene 
Hauptmietzins ist ein für 
die Wohnung nach Größe, 
Art, Lage, Beschaffenheit, 
Ausstattungs- und Erhal-
tungszustand angemesse-
ner Betrag. Alle anderen 
Eigentumswohnungen un-
terliegen der freien Miet-
zinsbildung (ebenso wie 
Einfamilienhäuser). 
Resümierend ist festzu-
halten, dass in Österreich 
weder ein Recht auf Woh-
nen noch ein Recht auf 
leistbares Wohnen exis-
tieren. Dessen ungeachtet 
schwadronieren Parteien 
wie ÖVP und NEOS vom 
Mietrecht als einem nicht 
akzeptablen Eingriff in die 
Privatautonomie der Ver-
tragsparteien, der sich an-
geblich nachteilig auf den 
Wohnungsmarkt auswirkt, 
weil er Investitionen in ge-
schützte Wohnungen un-
rentabel macht. Erst eine 
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radikale Liberalisierung des Miet-
rechts würde „Lock-In Effekte“ un-
terbinden und das Angebot an freien 
Objekten am Markt erhöhen. Kons-
truiert werden hier Zugangskonflik-
te zwischen wohlfahrtsstaatlichen 
Versorgungsklassen (Privilegierun-
gen der Schicht von Alt-Mietern, 
Diskriminierung junger Wohnungs-
suchender). Gefordert wird die Be-
seitigung jeder Mietpreisbindung, 
die Einschränkung von gesetzlichen 
Eintrittsrechten sowie die begrün-
dungslose Kündbarkeit unbefristeter 
Mietverträge,4 also ein freier Markt, 
dessen Gesetz es in seiner erhabenen 
Gleichheit Reichen wie Armen glei-
chermaßen verbietet, unter den Brü-
cken zu schlafen, auf den Straßen zu 
betteln und Brot zu stehlen (France 
1926,116), zugleich aber keine Vor-
kehrungen trifft, dies zu verhindern.

Politische Ökonomie  
des Wohnens

Das Wohnungskapital agiert am 
freien Markt nicht in der materi-
ellen Produktion, sondern in der 
Zirkulationssphäre. Es verwertet er-
stellte Wohnungen als Ware, indem 
es dem Baukapital den industriellen 
Produktionspreis zahlt und anschlie-
ßend die Wohnung verkauft bzw. 
vermietet (Dell 2013). Durch den 
stückweise stattfindenden Verkauf 
des Gebrauchswerts der Wohnung 
(Vermietung) oder durch deren Ver-
kauf als Liegenschaftsanteil wird ihr 
Wert realisiert. Bei der Mietwoh-
nung erhält das Wohnungskapital 
erst am Ende der Nutzungsdauer 
den Wert bzw. Produktionspreis. 
Die Miete ist aber zweifache Ren-
dite. Sie amortisiert den indus-
triellen Produktionspreis und sie 
generiert für den Vermieter Profit. 
Dieser Hausprofit realisiert sich bei 
der Mietwohnung nach der Verzin-
sung und Tilgung des fällig gewor-
denen Kapitals über die monatliche 
Miete sowie nach Bedeckung der 
Zirkulationskosten. Zirkulations-
kosten treten bei der Vermietung 

von Wohnungen vor allem in Form 
von Verwaltungs und Betriebskos-
ten in Erscheinung.5 Bei Ende der 
Nutzungsdauer der Mietwohnung 
(verteilt über mehrere Mieter) hat 
das Wohnungskapital also nicht nur 
den Produktionspreis der Wohnung 
samt Zirkulationskosten wieder he-
reingespielt, sondern auch Gewinne 
für den Vermieter generiert (Schandl 
2009).

Eine distinkte Quelle des Wohnpro-
fits ist darüber hinaus die Differenz 
zwischen dem physischen Verschleiß 
von Wohnraum durch die normale 
Abnutzung aufgrund von Gebrauch 
und Extraprofiten aufgrund der 
Knappheit von Grund und Boden 
sowie verfügbarem Wohnraum und 
dem Marktpreis nach Modernisie-
rung, Sanierung oder Wiederver-
wertung. Modernisierungen von 
Wohnungen verkörpern Neuinvesti-
tionen, die dann vorgenommen wer-
den, wenn das neu eingesetzte Ka-
pital zumindest amortisiert und den 
gesellschaftlichen Durchschnittspro-
fit erzielen kann. Abschreibungen 
von Altbauwohnungen orientieren 
sich am aktuellen Wiederbeschaf-
fungswert der Wohnung. Das neu-
eingesetzte Baukapital und der 
Restwert werden bei neuerlicher 
Wohnnutzung zu verbesserten 
Marktbedingungen realisiert. Ei-
nerseits hat das Wohnungskapital 
durch Gebrauch einen realen Wert-
verlust seines Wohnungsbestandes 
in Form einer Wertabschreibung zu 
realisieren. Diesen erhält es über die 
Mietzahlung vom Mieter zurück. 
In den monatlichen Mietzahlun-
gen sind die Instandhaltungskosten 
bereits als Pauschale enthalten. Der 
Wohnungswert erhöht sich folglich 
mit jeder Instandhaltungsmaßnah-
me. Das dafür eingesetzte Kapital 
(und der kalkulierte Profit) werden 
auf die Miete umgelegt. Andererseits 
liegen die Modernisierungs- und Sa-
nierungskosten deutlich unter den 
erzielbaren Preissteigerungen am 
Wohnungsmarkt, auf dem die Nach-

frage durch Knappheitbedingungen 
und den sozialen Strukturwandel 
gesteuert wird. Die Profite bei Mo-
dernisierung, Sanierung oder Wie-
derverwertung von Wohnraum ge-
hen also deutlich über die aktuellen 
Investitionen hinaus. Dies wird ins-
besondere an der Sanierung vormals 
mietengeschützten Wohnraums 
deutlich. Daneben treibt auch die 
Inflation die Baukosten und bedingt 
damit ein langfristiges Ansteigen des 
Mietpreisniveaus.

Nun ist der Wohnungsmarkt im We-
sentlichen durch drei Produzenten, 
nämlich profitorientierte Wohnbau-
träger, gemeinnütziger Wohnbau-
träger und private Errichter (auch: 
„Häuslbauer“) geprägt. Während 
gemeinnützige Träger in ihrer Kal-
kulation gesetzlich beschränkt sind 
und private Errichter überwiegend 
für sich selbst oder Marktnischen 
errichten, ist auf dem freien Markt 
der Durchschnittsprofit des Wohn-
baukapitals Maßstab der Kapital-
verwertung. Diese Regulierung der 
Kapitalverwertung durch einen zu-
meist kreditfinanzierten Produkti-
onspreis und verzögert realisierten 
Durchschnittsprofit führt dazu, dass 
Kapitale mit geringem Wohnungs-
bestand einen wesentlich geringeren 
Verwertungsgrad als große Kapital-
bestände erreichen. Neben der Kon-
zentration von Wohnbaukapital im 
Zuge zyklischer Krisen und ihrer 
Bereinigung spielen also auch Grö-
ßenklasse am Markt eine erhebliche 
Rolle für die Kapitalverwertung. Das 
wird insbesondere dadurch plausi-
bel, dass der hohe Anteil am Fremd-
kapitalanteil im frei-finanzierten, 
nicht-gemeinnützigen Wohnungs-
sektor zu einer starken Abhängig-
keit von den Kapitalmarktentwick-
lungen führt. Um Wohnungen zu 
errichten muss Fremdkapital durch 
Wohnungsbaugesellschaften aufge-
nommen werden, wodurch es zu Fi-
nanzierungsrisiken und einer Aneig-
nung eines Teils der Verkaufserlöse 
und Mieteinnahmen durch Kredit-
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institute kommt. Ein Geldkreislauf, 
der zwischen Käufer und Verkäufer 
bzw. Mieter und Vermieter, speist 
indirekt den anderen, den zwischen 
Geldgeber (Bank) und Hauseigentü-
mer/Errichtungsgesellschaft (Brede/
Kohaupt/Kujath 1975).

Im Verkaufsfalle fließen die Kosten 
der Vor- und Zwischenfinanzierung 
vom Errichter an die Bank; im Fal-
le der Vermietung gehen ab Beginn 
der Vermietung die im Produkti-
onspreis und Mietzins enthaltenen, 
realisierten Profitanteile erhebli-
chenteils an die Kreditinstitute; erst 
mit der Tilgung des Fremdkapitals 
durch den Hauseigentümer kann 
sich dieser alle noch nicht realisier-
ten Profitanteile des Produktions-
preises aneignen. Der Eigentümer 
muss also je nach Kreditvolumen 
und Leihkapitalvertrag eine gewisse 
Spanne hinweg auf die Erzielung des 
Durchschnittsprofits verzichten. Ein 
kleiner Hauseigentümer kann damit 
erst in relativ unsicherer Zukunft 
seinen Profit realisieren. 
Damit werden bis hierher mehrere 
Funktionszusammenhänge des pri-
vaten Wohnungsmarktes deutlich: 
Erstens ist ein privater Wohnungs-
markt notwendigerweise immer 
spekulativ strukturiert und folgen 
dem Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage, weshalb prozyklisch 
bei steigender Wohnungsnachfra-
ge auch die Preise steigen; zweitens 
erfolgen Investitionen in den Woh-
nungsmarkt regelhaft nicht ohne 
Banken, weshalb Käufer/Mieter 
zwei Kreisläufe der Profitrealisie-
rung zu bedecken haben; drittens 
favorisiert der Mechanismus des 
Durchschnittsprofits mit verzögerter 
Profitrealisierung bei Kreditfinanzie-
rung große Wohnbaugesellschaften 
und Kreditinstitute.

Nun ist aber auch der Grund und 
Boden, auf dem gebaut wird, Gegen-
stand kapitalistischer Spekulation, 
also die Differenz von Einkaufspreis 
und Verkaufspreis über eine Behal-

tezeit hinweg, in welcher die knapp-
heitsbedingte Grundpreissteigerung 
inflationären Tendenzen gegenge-
rechnet wird. Sowohl ein regelmäßi-
ger Pachtzins als auch ein einmalig 
zu begleichender Bodenpreis las-
sen sich als kapitalisierte Form der 
Grundrente verstehen. Investitionen 
in Grundaufschließung, Bauverfah-
renskosten uam. wiederum sind re-
gelhaft in den Baukosten enthalten 
und werden auf Käufer bzw. Mieter 
überwälzt. Die Grundrente ist nun 
einerseits Extraprofit, der knapp-
heitsbedingt über den durchschnitt-
lichen Kapitalprofit hinausgeht, 
andererseits Auslöser einer Knapp-
heitsepidemie, in der die Grundspe-
kulanten je nach Marktsituation, 
Marktwert, Lage des Grundstücks, 
Steuern, Abgaben und Finanzie-
rungskosten ihre Behaltedauer mit 
steigendem Grundpreis ausdehnen. 
Ein privater Wohnungs- und Wohn-
baumarkt ist daher notwendigerwei-
se spekulativ.6

In Wien stehen die enormen Preis-
anstiege der letzten Jahre bei den 
Zinshäusern eindeutig im Zu-
sammenhang mit dem Auftreten 
spekulierender Finanzinvestoren, 
Immobilienfonds und Immobi-
lienunternehmen als Käufer. Ein 
Drittel der Häuser, die im Unter-
suchungszeitraum 1987 bis 2005 
gekauft wurden, wurde von den 
neuen Eigentümern bereits wieder-
verkauft. Spekulative Wiederver-
käufe innerhalb von 2 Jahren nach 
Ankauf generieren im Schnitt Jah-
resrenditen von 60% brutto. Die 
mit der Zinshaus-Hausse verbun-
denen Preissteigerungen bewirken 
enorme Vermögenszuwächse seitens 
der Spekulanten: 2007 betrug der 
geschätzte Vermögenswert der vor 
1919 gebauten Wiener Zinshäu-
ser im Privatbesitz rund 20 Mrd € 
bei einer durchschnittlichen Preis-
steigerung seit 2000 von 10% pro 
Jahr, was einem jährlichen Vermö-
genszuwachs von 2 Mrd € pro Jahr 
bedeutet. Bezahlen dürfen diese 
absurd hohen Spekulationsgewinne 

die Mieter in Althäusern: je höher 
die Mieten, desto höher die Rendite, 
desto höher die Zinshauspreise; je 
höher die Zinshauspreise sind, umso 
größer Mietensteigerungen, umso 
höher die Rendite neuer Käufer. Der 
latent kriminelle Absiedlungsdruck 
auf Altmieter, die noch günstigere 
Mieten haben, erhöht den Nach-
fragedruck am Markt. Bei Monats-
mieten von 800 -1.000 € für eine 80 
qm-Wohnung sind trotz gestiegener 
Althauspreise hohe Renditen gesi-
chert.7

Obwohl die spekulative Überbewer-
tung von Immobilien, unrealistische 
Kreditierungen von Immobilienge-
schäften sowie fehlende Besicherun-
gen von Liegenschaftskrediten in die 
Banken- und nach deren Rettung in 
die Fiskalkrise der meisten OECD-
Staaten geführt haben, besteht auf-
grund der volatilen Verhältnisse auf 
den Aktien- bzw. Finanzmärkten 
nach wie vor eine hohe Nachfra-
ge nach Immobilien. Diese gelten 
Banken und Kapitaleignern als si-
chere Investitions- und Wertanla-
ge, weshalb institutionelle Anleger 
und Investoren mittlere und bessere 
Wohnlagen auch außerhalb der Lu-
xuslagen (Kitzbühel, Wörthersee, 
Salzburg) ´en gros zusammenkau-
fen`. Dies hat einerseits eine extreme 
Verknappung, aber auch eine Ver-
teuerung des Wohnungsbestandes 
zur Folge. Andererseits kommt es zu 
Dynamiken der ´Gentrifizierung`, 
der Vertreibung von Unter- und 
Mittelschichten aus angestamm-
ten Wohngegenden. Dies und der 
anhaltende Bevölkerungszuwachs 
in den EU-Metropolen führen eu-
ropaweit zu einem deutlichen An-
stieg der Miet- und Kaufpreise für 
Wohnraum. Mit der Urbanisierung 
aber auch mit steigender Mobilität 
und dem Strukturwandel der Fa-
milie wächst der Wohnungsbedarf. 
Verschärft durch austeritätspolitisch 
gekürzten Sozial- und Wohnbau-
budgets in Ländern und Gemein-
den muss die öffentliche Hand die 
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Ausgaben für den geförderten, sozi-
alen Wohnbau reduzieren, hat keine 
Möglichkeiten, Vorbehaltsflächen 
für öffentlichen oder gemeinnützig 
errichteten Wohnraum zu erwerben 
und steht erheblich bei der Finanzie-
rung von Wohnkosten im zweiten 
sozialen Netz unter Druck. Gleich-
zeitig schnellen Mieten, Energieko-
sten und sonstige Wohnnebenkos-
ten in die Höhe. Wo die Städte die 
steigende Nachfrage nach leistbarem 
Wohnraum nicht mehr befriedigen 
können, steigen die Preise der Ob-
jekte und Gewinne der Spekulanten 
dynamisch an.  2011 erreichten die 
Preissteigerungen im europäischen 
Immobiliensektor den doppel-
ten Wert der Inflationsrate der EU 
27. Häuserpreise sind 1995-2010 
durchschnittlich (alle Lagen) um 
70% gestiegen, Mieten um 30% 
(Wieser 2013).
17% der EuropäerInnen leben in 
überbelegten Wohnungen, in ar-
mutsgefährdeten Teilen der Bevöl-
kerung sind es 30%. Spekulativer 
Leerstand trägt darüber zur Woh-
nungsnot sowie zu einem deutlichen 
Anstieg der Mieten und Kaufpreise 
bei. 2009 haben über 12% der Be-
völkerung der EU-27 rund 40% und 
mehr ihres Haushaltseinkommens 
fürs Wohnen ausgegeben, davon 
rund ein Viertel der Bevölkerung 
in Dänemark und Griechenland. In 
Großbritannien wenden 15% der 
Bevölkerung die Hälfte ihres Ein-
kommens dafür auf.8  

Wohnen als Verteilungskonflikt

2012 lebten 1,6 Mio. Haushalte 
in Österreich, das waren 45% al-
ler Haushalte, in Mietwohnungen; 
1,45 Mio. davon auf Grundlage ei-
nes Hauptmietvertrags, 1,1% davon 
auf Grundlage eines Untermietver-
trags. Gemeindewohnungen stell-
ten ein Fünftel, Genossenschafts-
wohnungen bzw. Wohnungen von 
gemeinnützigen Bauvereinigungen 
zwei Fünftel und private Mietwoh-
nungen ebenfalls zwei Fünftel des 

Gesamtbestandes der Hauptmiet-
wohnungen dar. Insgesamt stehen 
drei Viertel aller Hauptmietwoh-
nungen unter starkem öffentlichem 
Einfluss. Damit ist die Höhe der 
Hauptmiete und deren Entwick-
lung für die finanzielle Situation der 
Haushalte und ihre Wohnsicherheit 
von erheblicher Bedeutung.9 Im Ver-
gleich sind Gemeindewohnungen 
bei einer durchschnittlichen Quad-
ratmetermiete von € 5,50 (inkl. Be-
triebkosten und USt.) die günstigste 
Wohnform. Genossenschaftswoh-
nungen bzw. Wohnungen von 
gemeinnützigen Bauvereinigungen 
liegen mit einem Quadratmeterpreis 
von € 5,97 um 47 Cent über dem 
Niveau der Gemeindewohnungen. 
Der Quadratmeterpreis für private 
Mietwohnungen schließlich beläuft 
sich auf € 6,81.10

Zwischen 2000 und 2010 ist die 
durchschnittliche Quadratmeter-
miete von € 4,59 auf € 6,17 um 
34,5% gestiegen11, wobei die Preis-
steigerung bei vor 1945 errichteten 
Wohnungen 45% erreichte, wäh-
rend sie bei den nach 1945 errich-
teten gemeinnützigen Mietwoh-
nungen und Gemeindewohnungen 
mit 27,2% unterdurchschnittlich 
war (Tockner 2012).12 Indes erreich-
te die kumulierte Inflation 2000-
2010 21%. Folglich sind die Mie-
ten in allen Segmenten über der 
Inflationsrate gestiegen, besonders 
stark bei Altbaumietwohnungen. 
GBV-Mietwohnungen13 haben sich 
2005-2010 um 11,5% verteuert, 
Gemeindewohnungen um 8,8%, 
private Mietwohnungen um 21,7% 
(IFES 2010). Neuvertragsabschlüsse 
in Gemeindewohnungen haben 
sich 2004-2009 um 9% verteuert, 
in Wohnungen gemeinwirtschaftli-
cher Bauträger um 10,8%. Die Löh-
ne sind demgegenüber 2000-2010 
um 22% gestiegen. Folglich müs-
sen unselbstständig erwerbstätige 
Mieterhaushalte einen wachsenden 
Anteil ihres Netto-Einkommens für 
Wohnkosten aufwenden (AK-Wien 

2014).14 2012 wiesen österreichische 
Mieterhaushalte des untersten Ein-
kommensquintils eine Wohnkos-
tenbelastung von rund 53% auf.15 
Der dynamische Anstieg der Mieten 
wird also vorwiegend von privaten 
Vermietern verursacht (Baumgartner 
2013), während Gemeinden und 
gemeinnütziger Wohnbau den allge-
meinen Trend abschwächen. Gstach 
(2005,4) zufolge verursachte die von 
privaten Vermietern ausgelöste reale 
Hauptmietzinssteigerung von 22% 
1994-2004 einen Konsumverlust 
von € 4 Mrd. und den Verlust von 
30.000 Arbeitsplätzen.

Unter diesen Vorzeichen erscheint 
der Zugang zu Wohnraum als Resul-
tat eines sozialen Konfliktes, in dem 
sich einerseits langfristig wirksame 
Regulierungsverzichte der Politik 
(etwa im Bereich der Raumordnung, 
Flächenwidmung, der Schaffung 
von Vorbehaltsflächen, des Speku-
lationsverbotes etc.) widerspiegeln. 
Eine sozial integrative und inklusive 
Wohnungspolitik, nämlich die Er-
richtung sowie der Zugang zu leist-
barem, sozial und gesundheitlich 
verträglichem Wohnungsbestand, 
ist seit den 1920er Jahren zentraler 
Bestandteil des Sozialreformismus 
(Wilensky 1975). Traditionell war 
und ist die Akzeptanz gegenüber 
dem Österreichischen Wohlfahrts-
staat nicht nur davon abhängig, 
welche Verteilungswirkungen im 
Sozialtransferbereich erzielt wurden, 
sondern auch davon, ob und inwie-
weit er die Wohnungsfrage als Teil 
der sozialen Frage zu lösen imstande 
ist (Ullrich 2008). Dabei stand und 
steht die Leistbarkeit und in zweiter 
Linie die Qualität des Wohnraums 
im Zentrum politischer Interven-
tionen. Zugleich war und ist die 
Errichtung und Zurverfügung-
stellung von Sozialwohnungen ein 
Instrument der Etablierung wohl-
fahrtsstaatlicher Versorgungsklassen 
(Alber 1984; Egner et al. 2004) im 
politischen Konflikt. 
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Bei der Versorgung mit leistbarem 
Wohnraum in Abgrenzung zum 
freien Markt spielen öffentliche Ak-
teure (Gemeindebau) und der Dritte 
Sektor (gemeinnützige Bauvereini-
gungen) eng zusammen (Notwotny/
Heidl 1994). Bedeutsamer noch sind 
Transfers zur Sicherung der Leistbar-
keit des Wohnens. Kürzt man direk-
te und indirekte Förderungen und 
Transferleistungen bei Errichtung 
und Zugang zu Sozialwohnungen, 
löst dies aufgrund des Rückgangs 
nachfragefähiger Einkommen nicht 
nur erhebliche volkswirtschaftliche 
Probleme aus (Blaas/Wieser 2004), 
sondern erweitert und konzent-
riert Armutsrisikolagen im sozialen 
und geografischen Raum (Alisch/
Dangschat 1998; Heyn/Braun/Grade 
2013).

Armut und Wohnen

18%, also 1,56 Mio Menschen, sind 
in Österreich mit einem Wohnungs-
aufwand (Miete und Betriebskosten, 
abzüglich Wohn-und Mietbeihilfe) 
konfrontiert, der mehr als 25% ihres 
verfügbaren Haushaltsnettoeinkom-
mens absorbiert (BMASK 2011). 
49% von ihnen sind Ein-Eltern-
Haushalte, 39% sind allein lebende 
PensionistInnen, 31,5% sind Men-
schen mit Migrationshintergrund.16 
Derart hohe Wohnkosten sind ein 
Faktor der Armutsgefährdung. Ei-
nerseits existiert wenig leistbarer 
und zugänglicher Wohnraum für 
armutsgefährdete und marginalisier-
te Populationen, andererseits ver-
körpern die Wohnkosten einen an 
Bedeutung gewinnenden Armutsri-
sikofaktor in Mittelstandshaushal-
ten. Zugleich reproduzieren sich in 
prekären Wohnungssituationen Ar-
mutslebenslagen. Das betrifft längst 
nicht nur Mieter. In der Tat gilt eine 
wachsende Zahl von Personen als 
armutsgefährdet, die (als Eigner) in 
Eigentumswohnungen oder Ein-
familienhäusern leben. Ein Drittel 
der Armutsgefährdeten und mate-
riell Deprivierten ist Haus-/Woh-

nungseigentümer: betrachtet man 
die Verteilung der Armutsgefährde-
ten 2012 nach Sozialleistungsbezug 
(also: nach Bezug von Wohnbeihilfe 
und Mindestsicherung), so wohnten 
2012 7% im Hauseigentum, 10% 
in Wohnungseigentum, 31% in 
Gemeindewohnungen, 13% in Ge-
nossenschaftswohnungen, 27% zur 
Hauptmiete und 26% mietfrei in 
einer Wohnung oder einem Haus.17 
Auch die Verfügbarkeit von direkt 
oder indirekt gefördertem Wohn-
raum schützt also vor Armutsgefähr-
dung nicht. 
Wer materiell erheblich depra-
viert oder armutsbedroht ist und 
nicht bereits im Wohnungseigen-
tum oder Hauseigentum wohnt, ist 
am Wohnungsmarkt auf leistbaren 
Wohnraum im Gemeindebau oder 
im Segment der gemeinnützigen 
Wohnungswirtschaft angewiesen. 
Von den 1,2 Mio. finanziell depri-
vierten Personen18 in Österreich 
lebten 282.000 (24% der Risiko-
gruppe) im Hauseigentum, 50.000 
im Wohnungseigentum (6% der 
Risikogruppe), 260.000 in einer 
Gemeindewohnung (22% der Ri-
sikogruppe), 167.000 in einer Ge-
nossenschaftswohnung (14% der 
Risikogruppe) und 345.000 (30% 
der Risikogruppe) in einer Haupt- 
oder Untermietwohnung (Statistik 
Austria 2013).
Armutshaushalte leben häufig in 
teuren, überbelegten, schlecht aus-
gestatteten, privat vermieteten Woh-
nungen (Friedrich/Kempen 2004; 
Dangschat 2014). Die Lebenswelt 
Armutsgefährdeter/Armutsbetrof-
fener ist vielfach dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie weder aufgrund 
fehlender Eigenmittel Zugang zum 
geförderten Wohnraum haben, we-
der aufgrund ihrer sozialen Stigmata 
oder aufgrund hoher Zugangshür-
den in der Mindestsicherung Zu-
gang zu privatem Wohnraum haben, 
noch im Gemeindewohnungsbe-
stand adäquate Wohnversorgung 
finden können bzw. jahrelang auf 
Wartelisten stehen. Dies spiegelt 

sich auch und insbesondere im Be-
reich der Wohnversorgung von Mig-
rantInnen (Kohlbacher/Reeger 2007). 
Auf diese Weise bleibt der gesamte 
(private) Substandard-Wohnungs-
markt der Armutsbevölkerung (3% 
des Wiener Wohnungsbestandes) 
vorbehalten. Ihre Mitglieder geben 
40% ihres Haushaltseinkommens 
für die Bedeckung des Wohnbedarfs 
aus.19 Zugleich drückt sich Armut 
in Überbelag, gesundheitlich be-
einträchtigenden Wohnbedingun-
gen oder einem benachteiligenden 
Wohnumfeld (Lärm, Abgas, Staub) 
aus. Ein Teil der einkommensschwa-
chen Haushalte bleibt der Gefahr 
von Zwangssesshaftigkeit, Zwangs-
nomadisierung, Zwangsmobilität 
(Delogierung) und/oder Wohnungs-
losigkeit ausgesetzt (Schoibl 2007). 
Extremster Ausdruck der Armuts-
gefährdung im Rahmen der Wohn-
versorgung sind Wohnungslosigkeit 
und Obdachlosigkeit. Im Laufe des 
Jahres 2006 haben 2 37.000 Men-
schen Angebote der Hilfseinrichtun-
gen der BAWO in Anspruch genom-
men;20 eine Erhebung der BAWO 
(2009) für 2007 kommt auf 10.000 
Personen. Wohl auch deshalb wurde 
vor allem in Wien die Verwendung 
des Gemeindewohnbaus auch und 
gerade für sozial Schwache weiter 
forciert, vor allem durch die Ange-
bote der integrativen Wiener Woh-
nungslosenhilfe.21 

Armutsprävention durch ge-
meinnützigen Wohnbau

12,7% aller 4,4 Mio Wohnungen 
(563.600) in Österreich fielen 2013 
in das Eigentum der GBV´s. 1980 
waren 10% aller Wohnungen ge-
meinnützig errichtet und verwaltet; 
2007 waren es 20% und 2011 23% 
des gesamten Wohnungsbestandes 
(841.000 Wohnungen). Im städti-
schen Geschoßbau waren es 2011 
bereits 40%. Die Gemeinnützigen 
verwalten überwiegend Mietwoh-
nungen (70%) – rund 30% ihrer 
Verwaltungsobjekte sind Eigentums-
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wohnungen. Die soziale Wohnver-
sorgung ist also durch einen engen 
Zusammenhang zwischen Wohn-
bauförderung und gemeinnützigen 
Bauvereinigungen sowie den Ge-
meinnützigen und den Gemeinden 
geprägt.22 
Der soziale Mietwohnungsbestand 
der GBV´s ergänzt die sozialpoli-
tische Zwecksetzung Gemeinde-
wohnungen. Während im Bereich 
der Gemeindewohnungen 2/3 der 
BewohnerInnen Einkommen unter 
60% des Medianeinkommens auf-
weisen sind es nur 39% im GBV-
Bereich (Mundt/Amann 2009). 
Während also die GBV´s Mittel-
schichten adressieren deckt der 
kommunale Wohnungsmarkt im 
Wesentlichen die Wohnbedarfe von 
Unterschichten ab. Das geht darauf 
zurück, dass die GBV´s mit ihrem 
Anbot die wachsende Anzahl von 
Einkommensschwachen und/oder 
sozial auffälligen/unangepassten/
stigmatisierten Personen nur einge-
schränkt oder gar nicht erreichen, 
weil für diese Gruppen einerseits 
selektiv Zugangshürden zum Bezug 
von Wohn- bzw. Mietzinsbeihilfen 
im nicht-geförderten Bereich erhöht 
wurden (Holm 2006), also etwa 
marktinadäquate Obergrenzen für 
Transferleistungsansprüche eingezo-
gen wurden,23 andererseits die Zahl 
verfügbarer Gemeindewohnungen 
mit der steigenden Nachfrage nicht 
Schritt hält.

Armutsprävention durch  
Gemeindewohnbau

In Österreich existieren 356.900 
Wohnungen im Eigentum von Ge-
meinden (und Ländern) und 30.900 
Wohnungen im Eigentum von öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften 
(Statistik Austria 2013). Vor allem 
die Landeshauptstädte sowie die 
Bundeshauptstadt stellen Gemein-
dewohnungen abhängig von Staats-
bürgerschaft, Haushaltseinkommen 
und Aufenthaltsdauer im Rahmen 
von Selbstbindungsnormen (Woh-

nungsvergaberichtlinien) zur Verfü-
gung. Einige Gemeinden gewähren 
einkommensschwachen Haushal-
ten Mietbeihilfen.24 Demgegenüber 
stehen 3,542 Miovon 4,441 Woh-
nungen im Eigentum von Privat-
personen (79,7%). 2004 wurde der 
Gemeindwohnbau in Wien faktisch 
eingestellt.25

Bei der Errichtung von Gemein-
dewohnungen treten die Gemein-
den vielfach selbst als Bauherr und 
Vermieter in Erscheinung, bei Ge-
nossenschaftswohnungen stellen 
Gemeinden vielfach die Liegen-
schaften zur Verfügung und nutzen 
allenfalls Zuweisungsberechtigun-
gen. In beinahe allen Mittel-Städten 
kommt den gemeinnützigen Bau-
vereinigungen heute die Aufgabe 
der Verwaltung vormals kommuna-
ler Wohnungen zu.26 In traditionell 
sozialdemokratisch regierten Ge-
meinden dominiert in der Tendenz 
der Gemeindebau, während in tra-
ditionell christlich-sozial regierten 
Gemeinden die Zahl der durch Ge-
meinnützige errichteten Wohnein-
heiten überwiegt. 

Wohnbauförderung

Der Schwerpunkt der Wohnbauför-
derung liegt auf der Objektförde-
rung /(Streissler/Friedrich 2012), 
wenngleich seit 2001 der Anteil der 
Subjektförderung (mit erheblichen 
Unterschieden zwischen den Bun-
desländern) dynamisch zunimmt 
(2008: 12%) (Streimelweger 2010; 
Mundt/Amann 2009).27 2012 verteil-
te sich die Ojektförderung zu 58% 
auf den Neubau (Geschoßwohnbau, 
Eigenheime), zu 28% auf Sanie-
rungsfälle und zu 14% auf Subjekt-
förderungen in Form von Wohn-
beihilfen, Eigenmittelersatzdarlehen 
und allgemeiner Wohnbeihilfe.28 
Diese partielle Umstellung vom Sys-
tem der Objekt- auf jenes der Sub-
jektförderung ist umstritten und 
wird mit der höheren Treffsicher-
heit von Wohnbeihilfen gegenüber 
Darlehen für Wohnbauvorhaben 

argumentiert (Bauer 2014). Tat-
sächlich haben einkommensabhän-
gige Wohnbeihilfen nachweislich 
hohe Verteilungswirkung zugunsten 
der unteren Einkommensschich-
ten (Knittler 2009,295), während 
die Objektförderung mittlere und 
höhere Einkommen favorisiert. 
Umgekehrt entsprechen die selekti-
ven Anspruchsvoraussetzungen der 
Wohnbauförderung und Bedarfs-
orientierten Mindestsicherung der 
tatsächlichen Bedarfslage sowie dem 
Nachfragepotential gerade armuts-
gefährdeter bzw. armutsbetroffener 
Wohnungssuchender nicht oder nur 
eingeschränkt, sodass dieser Grup-
pen zur Bedeckung ihres Wohn-
bedürfnisses auf den unzureichend 
ausgestatteten Gemeindewohnungs-
bestand oder auf sozial riskante 
Weise dem privaten Mietwohnungs-
markt verwiesen sind.
Wohnbeihilfen der Wohnbauför-
derung werden zu 70% im objekt-
geförderten Bereich, zu 20% im 
ungeförderten Bereich (nicht in 
Niederösterreich) und zu 10% im 
Bereich der Wohnungssanierung 
gewährt (Mundt/Amann 2009).29 
Das Volumen der Wohnbeihilfen 
im Rahmen der Subjektförderung 
(ohne Rechtsanspruch) liegt bei 
335 Mio (2008) (Mundt/Amann 
2009), ergänzt durch die Hilfe zur 
Sicherung des Wohnbedarfes (mit 
Rechtsanspruch) im Rahmen der 
Bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung in Höhe von ca. € 109 Mio30 
(2011). Hinzu kommen Mietzins-
beihilfen nach dem EStG in Höhe 
von knapp € 3 Mio. 
Ungeachtet des Vorliegens einer ho-
hen Nichtinanspruchnahme adres-
siert und erreicht die Wohnbeihilfe 
weitaus überwiegend armutsgefähr-
dete Haushalte: 37,9% der Wohn-
beihilfenbezieher befinden sich im 1. 
Einkommensdezil (Äquivalenzein-
kommen), 28,5% im zweiten Dezil 
und weitere 13,3% im dritten Dezil. 
Knapp 80% flossen damit (2000) in 
die untersten drei Haushaltseinom-
mensdezile (Knittler 2009). 



17

Allerdings verringert die Wohn-
beihilfe (Basis EU-SILC 2005) die 
durchschnittlichen monatlichen 
Bruttowohnkosten bei Marktmie-
te nur um durchschnittlich 2,7%, 
bei reduzierten Mieten (GBV und 
Gemeinden) um 2,1%. Den gleich-
wohl weitaus höchsten Effekt hat die 
Wohnbeihilfe in Alleinerziehenden-
haushalten, in denen die Miete um 
7,2% reduziert wird (Czasny et al. 
2008). Im untersten Dezil stellt die 
Wohnbeihilfe bereits durchschnitt-
lich 21,1% des Bruttohaushaltsein-
kommens (Äquivalenzeinkommen) 
(Mundt/Amann 2009). Zweifellos 
trägt der hohe Anteil der Objekt-
förderung in Verbindung mit den 
verfügbaren Gemeindewohnungen 
dazu bei, Wohnkosten niedrig zu 
halten (Knittler 2009,320). Trotz-
dem bestreitet der Wohnaufwand 
bereits durchschnittlich 21,6% des 
privaten Konsums (Amann/Mundt 
2014,765).
Vor diesem Hintergrund wurde 
2008 210.000 Personen (5,5% der 
Haushalte) Wohnbeihilfe gewährt 
(Mundt/Amann 2009), während 
2011 119.928 Bedarfsgemein-
schaften Geldleistungen der Be-
darfsorientierten Mindestsicherung 
bezogen. Das entspricht einer Ge-
samtzahl von knapp 330.000 Haus-
halten, die Leistungen zur Deckung 
ihres Wohnbedarfes erhielten. Dem-
gegenüber waren im Längsschnitt 
2004-2012 12% aller knapp 3,65 
Mio Haushalte, also 438.000, ar-
mutsgefährdet.31 Dies deutet zum 
einen darauf, dass die Schwellwerte 
(zumutbarer Wohnaufwand; zuste-
hender haushaltsbezogener Min-
deststandard) deutlich unterhalb 
der EU-SILC-Armutsgefährdungs-
schwelle liegen, andererseits auf eine 
erhebliche Nichtinanspruchnahme 
(Dimmel/Fuchs 2014), wenngleich 
Leistungen der Wohnbeihilfe nicht 
mit Rechtsanspruch ausgestattet 
sind und daher eine zweifelsfreie Be-
rechnung der ´Non-Take-Up-Rate` 
nicht möglich ist. 
Weil 80% der Wohnbauleistung in 

Österreich (mit rückläufiger Ten-
denz) von der öffentlichen Hand 
durch Darlehen zu niedrigen Zinsen, 
Zuschüssen zu Kreditkosten, Beihil-
fen, Steuerverzicht-Regelungen und 
bedarfsgeprüfte Transferleistungen 
kofinanziert werden (Czerny 1987; 
Kunnert/Baumgartner 2012) spielt 
die rein private Wohnbautätigkeit 
in Österreich eine nachgeordnete 
Rolle. Aus der Wohnbauförderung 
stammen etwa 90% der gesamten 
Fördermittel (etwa 0,9% des BIP) 
für den Wohnungsbau. 1989-2008 
waren die Zuweisungen im Rahmen 
des Wohnbauförderungs-Zweckzu-
schussgesetzes (1989) zweckgebun-
den (etwa 10% der Lohn- und Ein-
kommensteuer, Körperschafts- und 
Kapitalertragsteuer).32 Seit 2009 
fällt die Mittelverwendung für die 
Wohnbauförderung in die autono-
me Gestion der Bundesländer. 70% 
der aufgebrachten Mittel stammen 
heute vom Bund, 30% von den 
Bundesländern (AK-NOE 2012). 
Nun beziehen aber nur 6% der Be-
völkerung Wohnbeihilfen, während 
die Armutsgefährdungsraten deut-
lich höher liegen und insofern nicht 
nur institutionelle Ausschlüsse, son-
dern auch eine hohe ́ Non-Take-Up-
Rate` vermuten lassen. Tatsächlich 
schließt das Wohnbeihilfenregulativ 
im Bereich nicht bzw. ungeförderter 
Wohnungen vielfach zu teure und 
aus anderen Gründen nicht-geeig-
nete Wohnungen aus. Tatsächlich 
können mit Wohnaufwendungen 
verbundene Armutsfallen auch in 
mittleren Einkommensschichten 
auftreten, wenn das monatliche 
Haushaltsnettoeinkommen nur 
knapp über den noch förderbaren 
Einkommenshöchstgrenzen liegt, 
sodass auch Betroffene mit komple-
xen sozialen Problemlagen auf das 
teure Segment des privaten Woh-
nungsmarktes verwiesen sind. In-
soern existieren also Zugangs-und 
Versorgungslücken. 2008-2010 
stieg der Anteil der von sehr hohem 
Wohnaufwand betroffenen Armuts-
gefährdeten von 43,2% auf 49,2% 

(BMASK 2012). Insofern kann mit 
Fug behauptet werden, dass „das 
Leistbarkeitsproblem (…) unter den 
Armuts- und Ausgrenzungsgefähr-
deten durch die Subjektförderung 
nicht effektiv entschärft“ (Schoibl/
Stöger 2014, 316) wird. 

Bedarfsorientierte  
Mindestsicherung

Die Bedarfsorientierte Mindestsi-
cherung hat kein bedarfsdeckendes 
Wohnkostenregime etabliert (Dim-
mel 2011). Nur in Tirol und Vorarl-
berg besteht in der Bedarfsorientier-
ten Mindestsicherung Anspruch auf 
Übernahme der tatsächlich anfallen-
den Wohnkosten. In allen anderen 
Bundesländern sind die Betroffenen 
mit Leistungsausschlüssen konfron-
tiert. Auf den freien Mietmärkten, 
auf die sie verwiesen werden, sind die 
Betroffenen dann vielgestaltig mit 
stigmatisierenden Praktiken, hohen 
Wohnkosten, geringer Wohnquali-
tät und prekären Wohnumfeldbe-
dingungen konfrontiert (Dangschat 
2014). 

Perspektiven auf die  
Dekommodifizierung  
des Wohnens

Die Entwicklung der Wohnbauför-
derung und Wohnbautätigkeit ist 
seit den 1980er Jahren durch eine 
im EU-Vergleich abgeschwächte 
Liberalisierung der Wohnpolitik 
(ÖGPP 2008), eine Lockerung der 
Sozialbindung von gefördertem 
Wohnraum (Schoibl 2007)33 sowie 
den Verkauf von bundeseigenen 
Mietwohnungen geprägt (AK-NOE 
2012; Schoibl/Stöger 2014). Allei-
ne 1999-2006 sank der Anteil der 
Wohnbauförderung am BIP vom 
1,3% auf 1% (Schoibl/Stöger 2014) 
und weiter auf bis dato 0,9%. Zu-
gleich führte die Ergänzung der Ka-
tegoriemietzinsobergrenzen durch 
das Richtwertsystem zu einer schar-
fen sozialen und funktionalen Seg-
mentierung des Wohnungsmarktes 
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zwischen Gemeindebau, gemein-
nützig errichteten Wohnungen und 
privatem Wohnraum (Eick/Sambale 
2005; Stöger 2008). Das Verständ-
nis der Bundesländer vom Zweck 
der Wohnbauförderung wandelte 
seit den 1980er Jahren (abgesehen 
von Wien) programmatisch hin 
zu einem Eigentumsmodell (Strei-
melweger 2010; Tockner 2012)34: 
Wohnbaupolitik wird verstärkt als 
Beitrag der öffentlichen Hand zur 
privaten Vermögensbildung durch 
Wohnungseigentum verstanden.35 
In der Tat stieg 1981-2012 die Zahl 
der Haus- und Wohnungseigentü-
mer (Hauptwohnsitze nach Rechts-
verhältnis) von 1,27 Mio auf 1,83 
Mio, während die Zahl der Haupt-
mieter von 1,14 Mio auf 1,47 Mio 
vergleichsweise moderater anwuchs. 
1981-2008 zeigte die Entwicklung 
des Wohnungsbestandes nach Ei-
gentums- und Nutzungsverhält-
nissen eine Zunahme des Hausei-
gentums von 43% auf 47%, des 
Wohnungseigentums von 9% auf 
14%. Demgegenüber sank die Zahl 
der kommunalen Mietwohnungen 
von 11% auf 8% sowie die Zahl der 
privaten Mietwohnungen von 27% 
auf 18%. Gestiegen indes ist der An-
teil der GBV-Mietwohnungen von 
10% auf 13% (Streimelweger 2010). 
Unter diesen Bedingungen versu-
chen einkommensschwache oder 
soziale ausgegrenzte Wohnungssu-
chende sowohl dem freien wie auch 
dem geförderten Wohnungsmarkt 
auszuweichen und drängen auf den 
öffentlichen Wohnungsmarkt. Ob-
gleich Landeshauptstädte wie Graz, 
Linz oder Salzburg, abgesehen von 
der Bundeshauptstadt, über erheb-
liche kommunale Wohnungsbestän-
de verfügen, können sie damit die 
Nachfrage nach leistbarem Wohn-
raum nicht mehr bedecken, was zwi-
schenzeitig zu komplexen Reihungs-
vorgängen auf den kommunalen 
Wohnungsvergabelisten führt. Dies 
spiegelt den riskanten Trend einer 
Vermarktlichung der sozialen Da-
seinsvorsorge und Ökonomisieung 

der sozialen Reproduktion. Dieser 
Trend hin zu einer zunehmenden 
Vermarktlichung des Wohnraums 
trägt nicht nur zu seiner Gentrifizie-
rung bei, worin Einkommensschwa-
che entweder marginalisiert oder 
überhaupt aus dem sozialen Raum 
verdrängt werden (Häussermann/
Kapphan 2004), sondern auch zu Po-
larisierungen der Wohnversorgung 
zwischen privilegierten Wohnlagen 
einerseits und strukturschwachen 
Wohngebieten, die von anomischen 
Lebenslagen, Arbeitslosigkeit, Ar-
mut, Devianz, Wohnungs- bzw. Ob-
dachlosigkeit durchzogen sind.
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Das Europäische Statistische Zähl-
werk macht es sich einfach: Alle, die 
weniger als 60% des Medianeinkom-
mens im jeweiligen Staat zur Verfü-
gung haben, gelten nach EU-SILC1 
als arm. In Österreich lag dieser Wert 
2012 bei 13.084,- Euro pro Jahr2. 
Dazu gibt es eine Verschärfung dieser 
Zustandsbestimmung als „akut arm“ 
für solche Menschen, deren Einkom-
men nicht mehr ausreicht, um sich 
die Befriedigung von menschlichen 
Grundbedürfnissen zu sichern:
• Wohnen in einer angemessenen 

Wohnung
• Miet- und Kreditrückzahlungen in 

der ausreichenden Höhe machen 
können

• Beheizen der Wohnung sicherstel-
len

• Abgenutzte Kleidung ersetzen zu 
können

• Gelegentlich FreundInnen nach 
Hause zum Essen einladen können

Dass hier das Thema Wohnen als ers-
tes Grundbedürfnis genannt wird, 
ist ein klarer Hinweis darauf, dass es 
sich um ein unverzichtbares Element 
der Teilhabe handelt. Die revidierte 
Europäische Sozialrechtscharta sieht 
das Recht auf Wohnen als Menschen-

recht3, als eine Voraussetzung für das 
Leben in Würde. Ohne Wohnung 
lebt es sich extrem schlecht. Nicht 
nur fehlt das Dach über dem Kopf 
sondern ebenso fehlen die warmen 
Wände, die Sanitäreinrichtungen, die 
Aufbewahrungsräume, die Arbeits-
räume, die Rückzugsräume, der Platz 
zum Schlafen usw.….. es handelt sich 
schlicht um akute Armut auf allen 
Ebenen und dementsprechend auch 
um eine echte Gefahr für die Ge-
sundheit, die Überlebensfähigkeit, die 
gesellschaftliche Integration und die 
menschenwürdige Entwicklung.

Das Statistische Zentralamt geht von 
eineinhalb Millionen Menschen in 
Österreich aus, die armutsgefährdet 
sind, in etwa 18.5% der Bevölkerung, 
davon ein gutes Drittel wird als er-
heblich materiell depriviert beschrie-
ben, denen fehlt es also an mindestens 

vier von neun erhobenen materiellen 
Grundvoraussetzungen:
• Es bestehen Zahlungsrückstände 

bei Miete, Betriebskosten oder 
Krediten

• Es ist finanziell nicht möglich, un-
erwartete Ausgaben zu tätigen

• Es ist finanziell nicht möglich, ein-
mal im Jahr auf Urlaub zu fahren

• Es ist finanziell nicht möglich, die 
Wohnung angemessen warm zu 
halten

• Es ist finanziell nicht möglich, 
jeden zweiten Tag Fleisch oder eine 
vergleichbare vegetarische Speise zu 
essen

• Ein PKW ist finanziell nicht leist-
bar

• Eine Waschmaschine ist finanziell 
nicht leistbar

• Ein Fernsehgerät ist finanziell nicht 
leistbar

• Ein (Mobil)Telefon ist finanziell 
nicht leistbar

Zur gleichen Zeit, wo gut ein Fünftel 
der Bevölkerung in bitterer oder erheb-
licher Armut lebt und mit einem Ar-
beits- oder Pensionseinkommen oder 
der bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung weit unter der Armutsschwelle 
dahin wurschtelt, gibt es einen exor-
bitanten Reichtum für einen kleinen 
Teil, etwa 5% der Bevölkerung, eine 
Handvoll Menschen, die auf ein Net-
tovermögen von durchschnittlich 2,5 
Millionen Euro zurückgreifen kön-
nen. Die Tendenz der Entwicklung 
deutet darauf hin, dass sich der Unter-
schied zwischen bettelarm und stink-
reich mehr und mehr zugunsten von 
immer weniger Reichen verschiebt, 
während nicht nur die ärmsten, son-
dern auch der Mittelstand der Bevöl-
kerung zusehends verlieren.
Eine besonders krasse Form der Ar-
mut ist die Wohnungslosigkeit. Es 
sind hier nicht nur jene davon be-
troffen, die tatsächlich das Dach über 

Armut und Wohnungslosenhilfe …
… zwischen Markt und Daseinsberechtigung

Text: Mag. (FH) Sepp Ginner, DSA und Obmann der BAWO

Soziale Eingliederungsindikatoren
2012

in 
1.000 in %

Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung 1.542 18,5
Bereiche der Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung
Armutsgefährdung 1.201 14,4
Haushalte mit keiner oder sehr niedriger Erwerbsintensität 490 7,6
Erhebliche materielle Deprivation 335 4,0
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dem Kopf verloren haben, sondern 
es gibt eine ganze Palette von unter-
schiedlich prekären Wohnsituationen, 
die mehr oder weniger rasch zur völ-
ligen Verarmung führen. Der europä-
ische Dachverband der Wohnungslo-
senhilfe FEANTSA hat, um all diese 
Prekariate erfassen zu können, eine 
Typologie der Wohnungslosigkeit 
entwickelt, die mittlerweile allseits zu 
Zwecken der Definition oder Katego-
risierung herangezogen wird. Diese 
„European Typology on Homeless-
ness and Housing Exclusion“4 teilt die 
wohnungslosen und von Wohnungs-
losigkeit bedrohten Menschen in 13 
Kategorien der Dringlichkeit. Das er-
gibt eine abgestufte Streuung von Ob-
dachlosen auf den Straßen bis hin zu 
jenen, die in überfüllten Wohnungen 
leben müssen.
In Österreich ist die Zahl der Men-
schen im Wachsen begriffen, die in 
keiner Wohnung oder in unzurei-
chenden Wohnverhältnissen leben 
(müssen). Die letzte österreichweite 
Erhebung ist schon wieder 8 Jahre 
alt und hat festgestellt, dass pro Jahr 
etwa 40.000 Menschen die Dienste 
der Wohnungslosenhilfe in Anspruch 
nehmen5.

Und wo bleibt der Markt?

All diese Menschen haben keine 
Marktmacht. Sie fristen ein Leben am 
Rande des Totalbankrotts und befin-
den sich in einer Abwärtsspirale, die 
zusehends zu unbewältigbaren Schul-
den und zur existenziellen Verunsi-
cherungen führt.
Der Wohnungsmarkt hingegen ist auf 
zahlungskräftige und verlässliche Mie-
terInnen oder KreditnehmerInnen 
orientiert. Um dieses Potenzial maxi-
mal ausschöpfen zu können, werden 
Wohnungen saniert, zusammengelegt 
und teurer als zuvor vermietet, werden 
Häuser gebaut, deren Qualität für den 
kreditwürdigen Mittelstand gedacht 
ist, werden Wohnbauförderungen so 
kanalisiert, dass sie nur durch ein re-
gelmäßiges und hohes Einkommen 
erreichbar sind. Die Mieten werden 
häufig befristet, um die „Beweglich-
keit der Immobilie“ und den Profit 

durch neue und jeweils teurere Ver-
mietung zu erhöhen. Spekulation ist 
angesagt, Gewinnmaximierung durch 
das Ausnützen der Wohnungsnot.

Jüngste Ereignisse zeigen die Wer-
tigkeiten in unserem Rechtssystem: 
Während eine Handvoll Jugendliche 
in einem Spekulationsobjekt (prekär) 
wohnen wollen und sich dort über 
Jahre hinweg häuslich niederlassen, 
rücken 1700 PolizistInnen mit schwe-
rem Gerät an, um die Eigentumsrech-
te des Hauseigentümers zu „schüt-
zen“, koste es was es wolle6. 
Der Marktwert eines Hauses wird also 
unverhältnismäßig massiv verteidigt, 
das Menschenrecht auf Wohnen wird 
erbärmlich ignoriert und mit Panzer-
gewalt niedergewalzt. 
Auf der einen Seite stehen also woh-
nungslose Menschen und auf der an-
deren menschenleere Häuser. 

Der Markt reguliert die Gewinn-
margen, aber schert sich nicht um 
die Menschenrechte. Der Markt lebt 
vom immer größer werdenden Un-
terschied zwischen reich und arm, 
skrupellos und ohne daran zu den-
ken, dass es sich um ein gefährliches 
Kriegsspiel handelt. Denn je größer 
der Unterschied, desto massiver muss 
die Kontrolle und somit auch der Un-
terdrückungsmechanismus sein. Auch 
davon kann der Markt prächtig profi-

tieren, wie es ja seit Menschengeden-
ken immer Kriegsgewinner gegeben 
hat.
Die Zeche zahlen die, die sich mangels 
Marktmacht nicht wehren können, 
die am Hungertuch nagen und denen 
das Dach über dem Kopf „unter den 
Füßen“ weggezogen wird.
Und weil sie kein Geld haben, zahlen 
sie mit dem Verlust an Lebensqualität, 
mit andauernden Unsicherheiten, mit 
dem Verlust ihrer Gesundheit, mit ih-
ren schwindenden Altersaussichten, 
mit Exklusion aus dem gesellschaftli-
chen Wohlstand und mit dem verach-
teten Renommee der verarmten Leu-
te. Würdelos und rechtlos geworden 
weil obdachlos!
Ein Grundprinzip schon bei der De-
klaration der Menschenrechte der 
UNO war, dass Menschenrechte 
nicht verhandelbar sind, sie sind ab-
solut und allgemein. Und wenn jeder 
Mensch gleich an Würde und Rechten 
ist, dann geht es nicht um den gradu-
ellen Zugang zum Recht (mehr oder 
weniger) sondern um einen prinzipi-
ellen Rechtsstatus.

Wohnungslosenhilfe in diesem Span-
nungsfeld hat zwei wesentliche Auf-
gaben: den betroffenen Menschen, 
die wohnungslos sind oder zu werden 
drohen Wohnungen zu verschaffen, in 
denen sie in Ruhe und gesichert woh-
nen können. Und zweitens die betrof-
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fenen Menschen solange zu begleiten, 
bis der Zustand oder die Gefahr der 
Wohnungslosigkeit gebannt ist.
Die erste Aufgabe ist tatsächlich stark 
von den Gegebenheiten des Woh-
nungsmarktes abhängig. In einem an-
gespannten Wohnungsmarkt sind die 
Preise hoch und der Zugang oft von 
Provisionen und Kautionen erschwert. 
Ohne ausreichendes Einkommen sind 
wohnungslose Menschen chancenlos.
Die zweite Aufgabe hängt von den 
Möglichkeiten in den Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe ab, die alle-
samt von der öffentlichen Hand oder 
von Spenden finanziert werden, also 
jenseits der Marktmechanismen. 
Die Wohnungslosenhilfe bietet eine 
breite Palette von Hilfen an, von der 
Beratung bis zur Gesundheitsvorsor-
ge, von der Wohnungsvermittlung 
bis zur Wohnbetreuung, von der Ein-
kommenssicherung bis zur Rechtssi-
cherung, von der Delogierungsprä-
vention (Wohnungssicherung) bis zur 
Organisation von Begleitdiensten.
Die Ansätze der Wohnungslosenhilfe 
sind dabei unterschiedlich. Einerseits 
werden die individuellen Defizite be-
arbeitet, andererseits die strukturel-
len Engpässe beseitigt, insbesondere 
durch möglichst kreatives und ver-
netztes Suchen nach geeigneten und 
leistbaren Wohnungen. 
Die Kooperation mit der gemeinnüt-
zigen Wohnungswirtschaft und den 
Gebietskörperschaften ist dabei un-
bedingt von Vorteil. Doch die Gren-
zen des Wohnungsmarktes sind deut-
lich zu spüren, denn die geförderten 
Wohnungen sind in einem hohen 
Preissegment angesiedelt, die Preisre-
gulierung durch das Mietrechtsgesetz 
(Richtwerte) ist zahnlos, die Zahl der 
verfügbaren leistbaren Wohnungen ist 
verschwindend und der Neubau von 
Wohnungen ist fast ausschließlich auf 
zahlungskräftige MieterInnen ausge-
richtet. 

„Wohnen muss leistbar bleiben – wer-
den“ war der Wahlslogan fast aller 
wahlwerbenden Parteien im letzten 
Nationalratswahlkampf. Auch und 
gerade auch die Arbeiterkammer hatte 
dieses Versprechen als Zugpferd, um 

Regierungsprogramm der Bundesregierung 2013 bis 2018:  
„Erfolgreich – Österreich“

Öffentliche Nachfrage stärken. Umsetzung des beschlossenen Offensivpakets für Wachstum und Beschäf-
tigung  

(z. B. 14.000 zusätzliche Wohnungen mit dem 276 Mio. Euro Wohnbaupaket); 

Leistbares Wohnen. Die Preise bzw. Kosten für Wohnraum sind seit 2005 überproportional stark angestie-
gen. Es werden daher gezielt Maßnahmen gesetzt, um eine bedarfsgerechte Abdeckung des Wohnbedürfnisses 
sicherzustellen. Dazu ist ein Maßnahmenmix notwendig, durch den die Bürgerinnen und Bürger unterstützt 
werden, unabhängig davon, ob sie ein Mietverhältnis oder eine Liegenschaft im Eigentum anstreben. Dadurch 
sollen 48.000 neue Wohneinheiten pro Jahr geschaffen sowie ein leistbarer Zugang zu Wohnraum im Bestand 
und Neubau gewährleistet werden. 

Ziel: Wohnrechtsreform – gerecht, verständlich, transparent und leistbar.

Maßnahmen: 
1. Reform des Mietrechts im Bereich des Wohnens mit den Zielen größtmöglicher Vereinheitlichung, bes-

serer Verständlichkeit für die Rechtsanwender, transparenter gesetzlicher Ausgestaltung und Leistbarkeit 
der Mieten. Diese Ziele sollen insbesondere durch folgende Maßnahmen erreicht werden, zu denen die im 
BMJ eingerichtete Arbeitsgruppe Vorschläge erarbeitet: Schaffung eines möglichst einheitlichen Mietrechts 
durch weitgehende Auflösung der vielschichtigen Anwendungsbereiche; 

2. Entfall der Mietvertragsgebühr zumindest für unter 35-Jährige bei erstmaligem Mietvertragsabschluss 
zwecks Hauptwohnsitzbegründung; 

3. Schaffung einer klaren gesetzlichen Regelung der Erhaltungs- und Wartungspflicht; 
4. Einführung einer einfachen und transparenten Mietzinsbildung; 
5. Befristungen: Prüfung der gesetzlichen Möglichkeit einer Warnpflicht des Vermieters vor Vertragsablauf; 
6. Reform des Betriebskosten-Katalogs; 
7. bedarfsorientierte und bezirksübergreifende Ausweitung der Schlichtungsstellen im Sinne von Verbesse-

rungen für die Normunterworfenen und Prüfung verfahrensrechtlicher Verbesserungsmöglichkeiten. 
8. Modernisierung des Baurechts im Sinne des ABGB samt Überprüfung der abgabenrechtlichen Attraktivität; 
9. Reform des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) durch Verbesserung der rechtlichen Rahmenbe-

dingungen für den gemeinnützigen Wohnbau mit der gesetzlichen Absicherung der gemeinnützigen Woh-
nungswirtschaft, einer Steigerung der Investitionskraft der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft für mehr 
Neubau und Sanierung, mit Klarstellungen für mehr Rechtssicherheit sowie mit einer Flexibilisierung und 
Anpassung an aktuelle und künftige Herausforderungen zur Schaffung von leistbarem Wohnraum in einem 
klar definierten gesetzlichen Rahmen; 

10. Berücksichtigung der vereinzelt in der Praxis aufgezeigten Regelungsbedürfnisse im Wohnungseigen-
tumsrecht im Bezug auf die Begründung von Zubehör-Wohnungseigentum, das Ausmaß der Dotierung der 
Rücklage, die Entscheidungsprozesse in der Hausversammlung und die Rechtsposition der Wohnungsei-
gentümer gegenüber den Verwaltern. 

11. Unterstützung bei Schaffung von leistbarem Wohnraum insbesondere durch: Langfristige Absicherung der 
Wohnbauförderungsmittel (Bundesbeitrag, Rückflüsse und Landesmittel) sowie Prüfung von deren Zweck-
widmung im Rahmen des Finanzausgleichs. 

12. Sicherstellung von leistbarem und bedarfsgerechtem Wohnungsangebot insbesondere durch: Anpassung 
der gesetzlich normierten Einräumung der Mietkaufoption bei Neu- und Wiedervermietung; 

13. Beibehaltung der steuerlichen Begünstigungen (KESt-Befreiung) für Wohnbauanleihen; 
14. Bundesverfassungsrechtliche Absicherung zur Ermöglichung der Anwendung von baulandmobilisierenden 

Instrumenten (z. B. Widmungskategorie »geförderter Wohnbau«); 
15. Nutzung von Kasernenverkäufen für den Zweck der leistbaren Wohnraumschaffung, Reservierung eines be-

stimmten Anteils der Kasernenflächen für geförderte Wohnungen, sowie Einräumung eines Vorkaufsrechts 
für den geförderten Wohnbau;

16. Verankerung des Generationenausgleichs im gemeinnützigen Wohnbau sowie Entwicklung und Förderung 
von Projekten für intergeneratives Zusammenleben in diesem Wohnsegment; 

17. Ermöglichung zusätzlicher Finanzierungsformen für leistbaren Wohnraum und Sanierungen. 
18. Schaffung von Sanierungsanreizen insbesondere durch: Erweiterung des Sanierungsschecks um die Kate-

gorie »seniorengerechtes / barrierefreies Wohnen«; Getrennte Förderungsmöglichkeit für thermische Sanie-
rung und altersgerechte Sanierung; Fokus insbesondere auf mehrgeschossigen Wohnbau; praxisgerechte 
Lösung im Zusammenhang mit dem Einstimmigkeitserfordernis der Mieter; 

19. Etablierung eines steuerlichen Anreizmodells der öffentlichen Hand zur Forcierung thermischer Sanierun-
gen. 

20. Senkung der Baukosten insbesondere durch: Bessere Nutzung bestehender Flächen durch verpflichtende 
Prüfung zur Nachverdichtung; 

21. Durchforstung und möglichst Vereinheitlichung der (technischen und qualitativen) Baustandards, Baunor-
men, Richtlinien, Wohnbauförderungsvorschriften und Wartungsvorschriften auf Kosteneinsparungspoten-
ziale; 

22. kostenoptimale Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie; 
23. Etablierung eines bundesweit einheitlichen, kostenoptimalen Zielkriterienkatalogs für Gebäudestandards; 
24. pragmatische Überprüfung der Auflagen (z. B. Stellplatzverpflichtung, Notkamine) beim Neubau und ins-

besondere bei Umbauten im Bestand, sofern ihnen keine grundlegenden Sicherheits- oder andere gesell-
schaftlich notwendige Bedenken zu Grunde liegen; 

25. Novelle des Normengesetzes und Entwicklung einer Normenstrategie; zusätzlich Änderung der Struktur und 
Finanzierung des Normungsinstituts (ASI), siehe hierzu auch Kapitel Entbürokratisierung und Entlastung. 
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möglichst viele ArbeitnehmerInnen 
zu den Wahlurnen zu bringen.
Was ist daraus geworden?
Im Regierungsprogramm der aktuel-
len Bundesregierung finden sich die 
Versprechen, ein Wohnbaupaket zu 
finanzieren, Wohnen leistbar zu ma-
chen und die rechtlichen Rahmen-
bedingungen zu entbürokratisieren  
(siehe grauer Kasten).

Viele Vorschläge, die die BAWO 
(Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe) gemacht hat, bleiben 
unerwähnt. Unsinnige Begrenzungen 
wie die Altersgrenze für die Befreiung 
von der Vertragserrichtungsgebühr 
(siehe Punkt 2) kamen aus unerfindli-
chen Gründen in das Programm. 
Und:
Kaum beschlossen wurde schon bei 
der Verabschiedung des Budgetbe-
gleitgesetzes dafür gesorgt, dass die 
meisten dieser Versprechen hohl und 
uneingelöst bleiben werden. 
Das Wohnbaupaket wurde umgehend 

um 96 Millionen Euro gekürzt. Die 
Begründung dafür: Wohnbauanlei-
hen seien sowieso steuerbegünstigt 
und dadurch werde ohnehin mehr 
Geld in den Wohnbau fließen. Das 
Finanzministerium erwarte sich dies-
bezüglich mindestens 300 Millionen 
Euro jährlich an zusätzlichen Mitteln 
für den Wohnbau. Was für eine from-
me Hoffnung!
In Wahrheit wurden die Budgetver-
schiebungen ausschließlich zur Finan-
zierung der Spekulationsblasen der 
Hypo-Alpe-Adria erfunden. 8 Milliar-
den in einen maroden Bankenapparat, 
die die Profite von wenigen Spekulan-
tInnen abdecken statt einer ordentli-
chen Finanzspritze in die Realwirt-
schaft, sprich Wohnungswirtschaft, 
von der tausende Menschen zu leist-
baren Wohnungen kommen könnten.
Die Macht des Spekulationsmarktes 
ist also viele tausendmal größer als die 
Not der Wohnungssuchenden.

Wohnungslosenhilfe ist Sozialarbeit 
im ganzheitlichen Sinn, denn sie rich-
tet sich nicht nur an die KlientInnen 
sondern auch an die Politik. Die indi-
viduellen Notlagen werden gemildert 
oder gelöst, die Öffentlichkeit wird 
in die Pflicht genommen. Die Kos-
ten der Sozialarbeit in diesem Bereich 
werden fast ausschließlich von den 
Landesbudgets getragen, in der Regel 
aus dem privatwirtschaftlichen Teil 
der Sozialhilfe (Hilfe in besonderen 
Lebenslagen), zu einem kleinen Teil 
auch von zusätzlichen Wohnbeihilfen 
und den Krankenkassen. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf diese Hilfe 
in besonderen Lebenslagen und oft 
wird sie auch verwehrt, sei es wegen 
der Herkunft des Hilfebedürftigen 
aus einem anderen Bundesland, aus 
einem anderen EU-Land oder gar von 
außerhalb des EU-Raums, manchmal 
auch wegen des Vorwurfs der Selbst-
verschuldung.
Die Einrichtungen der Wohnungslo-
senhilfe leiden wegen dieser Beschrän-
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kungen an mangelnder Handlungs-
möglichkeit. Und das fällt natürlich 
unmittelbar den Hilfesuchenden auf 
den Kopf.

Die Wohnungslosenhilfe hat lange 
nach dem sogenannten Stufenmodell 
gearbeitet. Man ging also davon aus, 
dass die individuellen Defizite des 
wohnungssuchenden Menschen ur-
sächlich für seine Wohnungslosigkeit 
seien und dass daher hier der erste und 
naheliegendste Arbeitsansatz bestün-
de, dann folgten die weiteren Schritte, 
wenn der vorige zufriedenstellend ge-
meistert war. 
Die meisten Finanzierungsmodel-
le waren und sind dementsprechend 
auf Tagsatzzahlungen aufgebaut, was 
dazu führt, dass für die Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe ein ökono-
mischer Druck besteht, den Zim-
merbelag und somit die Auslastung 
möglichst hoch zu halten. Dadurch 
verbleiben immer wieder KlientInnen 
länger in der Einrichtung, als aus in-
dividuellen Gründen notwendig wäre.
Andererseits gibt es gerade im Be-
reich der Gesundheitsvorsorge, der 
Existenzsicherung, der Schuldensa-
nierung, der Suchtentwöhnung, der 
Integration, des Nachholens von Bil-
dungsmängeln usw. genügend Grün-
de, die Betreuung auszudehnen, um 
einen nachhaltigen Erfolg zu sichern. 
Eine langfristige Betreuung ist aber 
oft mit der beschränkten Aufenthalts-
dauer unvereinbar. 

Grundsätzlich ist aber die Armut 
der Betroffenen der Hauptgrund 
für die Wohnungslosigkeit, und da-
her hat sich der Arbeitsansatz in den 
letzten Jahren auch zusehends in die 
Richtung der Wohnversorgung, der 
Delogierungsprävention und der ra-
schen Rehabitation gewendet. Das 
Schlagwort vom „Housing First“ ist 
der Platzhalter für diese Konzeptände-
rung. Und somit muss der Druck auf 
die öffentliche Hand steigen, dafür zu 
sorgen, dass ausreichend und leistba-
rer Wohnraum geschaffen wird und 
zur Verfügung gestellt werden kann. 
Wohnungsarmut muss als strukturelle 
Existenzbedrohung gesehen werden 

und nicht als Schuldzuweisung an 
die von Armut geplagten Menschen. 
Armut verhindert oder schmälert den 
Zugang zu allen Marktangeboten. 
Die Zunahme der Sozialmärkte, der 
Suppenküchen, der Notschlafstellen, 
der Containerwohnungen und der 
Notbetten ist ein deutliches Zeichen 
dafür, dass der Markt versagt, dass er 
für die Herausforderungen einer zu-
sehends verarmenden Bevölkerung 
nicht einmal notdürftige Reparaturen 
ermöglicht. 
Die Almosenpolitik muss von einer 
Sozialpolitik mit strategischer Aus-
richtung und Rechtsansprüchen voll-
ständig abgelöst werden, dann hat 
auch die Wohnungslosenhilfe eine 
Chance, die vorhandenen Lücken 
sinnvoll zu füllen.
Wo der Markt offensichtlich versagt 
ist die Politik gefordert, mit Steu-
erungsinstrumenten einzugreifen. 
Sonst wird die Diskrepanz zwischen 
arm und reich unermesslich wachsen, 
mit allen negativen Konsequenzen für 
ein friedliches und gedeihliches Zu-
sammenleben.

1 Statistics on Income and Living Condi-
tions

2  http://www.statistik.at/web_de/statisti-
ken/soziales/armut_und_soziale_eingliede-
rung/index.html

3  rev.EUSRC: Artikel 31 – Das Recht auf 
Wohnung
Um die wirksame Ausübung des Rechts auf 
Wohnung zu gewährleisten, verpflichten sich 
die Vertragsparteien, Maßnahmen zu ergrei-
fen, die darauf gerichtet sind:
den Zugang zu Wohnraum mit ausreichendem 
Standard zu fördern;
der Obdachlosigkeit vorzubeugen und sie mit 
dem Ziel der schrittweisen Beseitigung abzu-
bauen;
die Wohnkosten für Personen, die nicht über 
ausreichende Mittel verfügen, so zu gestalten, 
dass sie tragbar sind.

4  http://www.bawo.at/fileadmin/user_up-
load/public/Dokumente/Publikationen/
Grundlagen/Ethos_NEU_d.pdf

5  http://www.bawo.at/fileadmin/user_up-
load/public/Dokumente/Publikationen/
Grundlagen/BAWO-Studie_zur_Wohnungs-
losigkeit_2009.pdf

6  Räumung der Pizzeria Anarchia in Wien: 
Bericht der taz.de am 30.07.2014:..„Zur Voll-
streckung eines rechtskräftigen Urteils über die 
Räumung eines Hauses wurde die Polizei um 
Assistenzleistung ersucht.“ Diese Assistenz-
leistung entpuppte sich als Euphemismus für 
Ausnahmezustand. Einen Tag lang verwan-
delte die Polizei ein ganzes Stadtviertel in ein 
Sperrgebiet. 1700 Beamte standen ganzen 19 
Hausbesetzern gegenüber. Also rund 90 zu 1. 
Dazu kamen dann noch Hubschrauber, ein 
Räumpanzer und ein Platzverbot für Journa-
listen.
Offenbar wollte sich die Polizei bei ihrer Assis-
tenzleistung nicht zusehen lassen. Die massive 
öffentliche Kritik an diesem absurden Einsatz 
konterte sie mit - „Gefahreneinschätzung“… 
Man hätte mit großer Gegenwehr gerechnet, 
heißt es. Klar. Immerhin waren die Besetzer 
Punks….

Mag.(FH) Sepp Ginner, DSA,

Sozialarbeiter, Heimleiter im 
Obdachlosen-Wohnheim in 
Winden bei Melk

seit 2008 Obmann der BAWO, 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe
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Für Menschen, die von Obdach- bzw. 
Wohnungslosigkeit betroffen sind, 
ist – neben Angeboten zur Unterstüt-
zung einer psychosozialen Stabilisie-
rung – eine Wohnung eine zentrale 
Voraussetzung, um diese prekäre Le-
bensphase beenden zu können. Nach 
der Europäischen Typologie für Ob-
dach-, Wohnungslosigkeit und prekä-
re Wohnversorgung (ETHOS) muss 
für Wohnen, neben dem physischen 
Aspekt einen spezifischen Wohnraum 
zur Verfügung zu haben, auch ein gül-
tiger Rechtstitel für diesen (rechtlicher 
Aspekt) sowie die Möglichkeit Privat-
heit aufrecht zu erhalten und Bezie-
hungen zu pflegen (sozialer Aspekt), 
gegeben sein. (vgl. Busch-Geertsema 
et al 2010: 21f ) Für die Wohnungslo-
senhilfe ist es in der Regel nicht mög-
lich, Wohnraum, der diese drei Aspek-
te gewährleistet, bereitzustellen. Die 
Kenntnis der Rahmenbedingungen 
und Funktionsweisen von Wohnungs-
märkten ist daher für Bemühungen, 
Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit 
strukturell zu vermeiden bzw. zu über-
winden, eine wichtige Grundlage. 

Dieser Artikel legt in einem ersten 
Problemaufriss u.a. auf Basis der EU-
SILC-Auswertungen der letzten Jah-
re dar, dass sich kontinuierlich mehr 
Menschen mit unzumutbaren Wohn-
kosten konfrontiert sehen, wovon ins-
besondere armutsgefährdete Haushal-
te betroffen sind. Daran anschließend 
werden drei Segmente des Wiener 
Wohnungsmarktes – der kommuna-
le, private und gemeinnützige1 – im 
Hinblick auf Leistbarkeit und andere 
Zugänglichkeitskriterien, die spezi-

fisch für obdach- bzw. wohnungslose 
Menschen relevant sind, analysiert.

Daraufhin wird gezeigt, dass die 
Entwicklungen des Wohnungsmark-
tes für die Wohnungslosenhilfe in 
mehrfacher Hinsicht zentral und ge-
genwärtig besonders herausfordernd 
sind: Abseits steigender Wohnkosten 
für armutsgefährdete Haushalte ver-
schärfen sich strukturelle Zugangs-
barrieren zum Wohnungsmarkt für 
Menschen, die sich in einer Phase 
von Obdach- bzw. Wohnungslosig-
keit befinden, wobei auch die Anzahl 
jener, die sozialarbeiterische Angebote 
sowie Wohnmöglichkeiten der Woh-
nungslosenhilfe in Anspruch neh-
men müssen, im Steigen begriffen ist. 
Gleichzeitig befindet sich das Feld der 
Wohnungslosenhilfe in einem Trans-
formationsprozess, der selbstständiges 
Wohnen, im Sinne der oben dargeleg-
ten Definition, stärker als Alternative 
zu institutionellen Wohnformen favo-
risiert und sich fachlichen Fragen, die 
mit der ambulanten Unterstützung 
in einer eigenen Wohnung verbun-
den sind, zuwendet. Auch aus die-
sem Grund rücken die Schnittstellen 
zu den verschiedenen Segmenten des 
Wohnungsmarktes gegenwärtig in 
den Fokus der Wiener Wohnungslo-
senhilfe.

Die Belastung mit (unzumutba-
ren) Wohnkosten für armutsge-
fährdete Haushalte steigt

Fehlende Leistbarkeit von Wohnraum 
drückt eine Diskrepanz zwischen Ein-
kommen und Wohnkosten aus. Eine 

Möglichkeit dies abzubilden ist ein 
maximaler Prozentsatz vom Haus-
haltseinkommen, der für Wohnkosten 
verwendet werden sollte, um die De-
ckung des Lebensbedarfs zu gewähr-
leisten. Der hierfür festgelegte Pro-
zentsatz stellt einen rein normativen 
Wert dar. (vgl. Kunnert 2014)

In der sozialarbeiterischen Praxis der 
Wohnungslosenhilfe wird zumeist 
ein Anteil von max. 33% des Haus-
haltseinkommens für die Bruttomiete 
ohne Heizung und ohne Energie als 
leistbar gewertet. Inklusive Heiz- und 
Energiekosten soll ein Anteil von max. 
40-50% des Haushaltseinkommens 
nicht überschritten werden, wobei ein 
Anteil von max. 40% insbesondere 
bei niedrigen Einkommen – etwa bei 
Bezug der Bedarfsorientierten Min-
destsicherung – herangezogen wird. 
Weiters sind die bisherigen Wohner-
fahrungen bzw. die Einschätzung der 
Klient_innen ausschlaggebend. Bei 
einer Einzelperson mit Mindestsiche-
rungsbezug – das entspricht gegen-
wärtig einem Einkommen substantiell 
unter der Armutsgefährdungsschwelle 
– ergibt dies eine Höhe von Miet-, 
Heiz- und Energiekosten von in etwa 
€ 3602, wodurch sich die Suche nach 
einer leistbaren Wohnung sehr her-
ausfordernd gestaltet. Darüber hinaus 
stellen Anmietungskosten wie Kau-
tion, Provision usw. eine wesentliche 
Hürde dar. 

Das Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz be-
zeichnet bereits einen Wohnkosten-
anteil von über 25% als unzumutbar. 

Raus aus der Wohnungslosenhilfe - rein 
in den Wohnungsmarkt?
Von der Notwendigkeit verbesserter struktureller Nahtstellen

Text: Roswitha Harner, MA und Mag. Elisabeth Hammer, DSA
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(vgl. BMASK 2011: 128) Als Wohn-
kosten werden dabei alle Kosten, die 
aus Miete, Betriebskosten, Heizung, 
Energie, Zinszahlungen für Kredite 
zur Schaffung von Wohnraum sowie 
Instandhaltung erwachsen, gezählt. 
Von der Statistik Austria wird eine 
Wohnkostenbelastung über diesem 
Wert standardmäßig im Rahmen von 
EU-SILC3 ausgewertet, wobei die 
Auswertungen der letzten Jahre zei-
gen, dass die Anzahl der Haushalte, 
deren Wohnkosten einen Anteil von 
25% übersteigen, beträchtlich ist und 
kontinuierlich wächst: Im Jahr 2008 
waren bundesweit 18% und in Wien 
31% der Haushalte von unzumut-
baren Wohnkosten betroffen; 2012 
waren es bereits 20% bundesweit und 
36% in Wien. Besonders hoch ist die 
Wohnkostenbelastung bei Mietver-
hältnissen und insbesondere in der 
Kategorie „Sonstige Haupt-/Unter-
miete“, in welche private Vermie-
ter_innen fallen. (vgl. Statistik Austria 
2013: 58f sowie BMASK 2009:25f ) 

Aussagekräftig ist diese Kennziffer 
vor allem bei Haushalten mit nied-
rigem Einkommen, da hier hohe 
Wohnkosten zur Folge haben, dass 
andere Grundbedürfnisse nicht ge-
deckt werden können. Im Jahr 2012 
waren bundesweit 68% der Haushalte 
mit einem Einkommen unter der Ar-
mutsgefährdungsschwelle4 mit einer 
Wohnkostenbelastung von über 25% 
konfrontiert. (vgl. Statistik Austria 
2013: 57) Im Jahr 2008 waren davon 
im Vergleich 56% der Haushalte be-
troffen. (vgl. BMASK 2009: 25) 

Diese Haushalte gaben 2012 durch-
schnittliche 41% (im Jahr 2008: 34%) 
ihres Haushaltseinkommens, und da-
mit weit mehr als 25%, für Wohn-
kosten aus. Haushalte mit hohem 
Einkommen geben im Vergleich dazu 
nur 8% und Haushalte mit mittlerem 
Einkommen 16% für Wohnen aus. 
(vgl. Statistik Austria 2013: 57 sowie 
BMASK 2009: 25). Laut der Studie 
„Working Poor in Wien“ entfielen bei 
den untersuchten Wiener Haushalten 
mit einem Einkommen von bis zu  
€ 950 pro Monat sogar rund 54% auf 

Wohnkosten5. (vgl. Riesenfelder et al. 
2011: 50) Anzunehmen ist, dass eine 
steigende Wohnkostenbelastung das 
strukturelle Risiko obdach- bzw. woh-
nungslos zu werden, insbesondere für 
armutsgefährdete Menschen substan-
tiell erhöht.

Die Zugänglichkeit zum Miet-
wohnungsmarkt ist für obdach- 
bzw. wohnungslose Menschen 
mangelhaft

In Wien ist der Zugang zu leistbarem 
Wohnraum für obdach- bzw. woh-
nungslose Menschen je nach Segmen-
ten des Wohnungsmarktes sehr unter-
schiedlich. In der Regel kommt nur 
ein Wohnverhältnis auf Miete in Fra-
ge; Haus- oder Wohnungseigentum 
sind aus Sicht von Akteur_innen der 
Wohnungslosenhilfe weder in der so-
zialarbeiterischen Praxis noch auf stra-
tegischer Ebene relevant. Im Folgen-
den wird der Mietwohnungsmarkt, 
getrennt nach kommunalem, gemein-
nützigem und privatem Segment auf 
seine Bedingungen für den (Wieder-) 
Eintritt von obdach- und wohnungs-
losen Menschen hin analysiert.

Dem kommunalen Wohnbau kommt 
in Wien allgemein und aus Sicht der 
Wiener Wohnungslosenhilfe beson-
ders hohe Bedeutung zu: Etwa ein 
Drittel des Wohnungsbestandes steht 
im Eigentum der Stadt Wien. Für 
Menschen in einer betreuten Wohn-
form und Menschen, die unmittelbar 
von Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit 
betroffen sind, ist der Zugang durch 
die „soziale Wohnungsvergabe“6 
auf struktureller Ebene vorgesehen. 
Durch diese werden jährlich 2.000 
Wohnungen vergeben, im Jahr 2011 
etwa 580 davon an Klient_innen der 
Wiener Wohnungslosenhilfe; das be-
deutet, dass es sich bei etwa 83% der 
Menschen, die 2011 nach einer Phase 
der Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit 
wieder eine eigene Wohnung bezogen 
haben, um eine Gemeindewohnung 
handelte. (vgl. Dachverband Wiener 
Sozialeinrichtungen 2013: 12) Der 
kommunale Wohnbau stellt den im 
Vergleich günstigsten Wohnraum zur 

Verfügung; wobei insbesondere bei 
Neuvertragsabschlüssen große Preis-
unterschiede ersichtlich sind: 2009 
kosteten neuvermietete Gemeinde-
wohnungen bundesweit durchschnitt-
lich € 6,40, Wohnungen von gemein-
nützigen Bauvereinigungen € 6,62 
und privat vermietete Wohnungen 
rund € 8,40 pro Quadratmeter. (vgl. 
Tockner 2012: 6) 

Der kommunale Wohnungsbau stellt 
damit die derzeit unbestritten be-
deutendste Ressource für den Über-
tritt von obdach- und wohnungslo-
sen Menschen in eigenständiges und 
rechtlich abgesichertes Wohnen dar. 
Gleichzeitig wird von Seiten der zu-
ständigen Magistratsabteilung (MA 
50) betont, dass mit der derzeitigen 
Vergabe an Wohnungen die Kapazi-
tätsgrenze erreicht sei und ein zusätzli-
cher Bedarf nicht über dieses Segment 
abgedeckt werden könne (vgl. Dach-
verband Wiener Sozialeinrichtungen 
2013: 10f ). Vor dem Hintergrund 
der grundsätzlichen Zielorientierung 
der Wohnungslosenhilfe – die Been-
digung von Obdach- und Wohnungs-
losigkeit – sind derartige Äußerungen 
nahezu bedrohlich, noch einmal mehr 
mit Blick auf die steigende Zahl von 
Betroffenen (siehe weiter unten). 

Unabhängig von der sehr gut etablier-
ten Schnittstelle zwischen der Wiener 
Wohnungslosenhilfe und der sozia-
len Wohnungsvergabe, gibt es jedoch 
auch aktuelle Herausforderungen im 
Zugang zum kommunalen Wohnbau 
zu bedenken: So wird Menschen, die 
aufgrund einer früheren Gemein-
dewohnung Schulden bei der Stadt 
Wien (Wiener Wohnen) haben, keine 
Wohnung zugewiesen, bis die Schul-
den gänzlich getilgt sind. Dies ist ins-
besondere dann problematisch, wenn 
die Schulden extrem hoch oder Teil 
eines Privatkonkursverfahrens sind. 
Erfolgt zwar die Zuweisung einer 
Wohnung, ist die Ausstattung aller-
dings in der Kategorie C7 zu verorten, 
bedeutet dies aus sozialarbeiterischer 
Sicht eine Vielzahl von Hürden, die 
für eine Verbesserung der Qualitätsstan-
dards des Wohnens zu bewältigen sind – 
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mit gegenwärtig nicht ausreichenden öf-
fentlichen Unterstützungsmöglichkeiten 
und fachlichen Bedenken hinsichtlich 
einer nachhaltigen Stabilisierung der 
Bewohner_innen. (vgl. BAWO 2014) 
Anzunehmen ist darüber hinaus, dass 
vor dem Hintergrund steigender Be-
darfe die Kriterien einer Befürwor-
tung von Personen für Wohnungen 
im Rahmen der sozialen Wohnungs-
vergabe eher enger definiert werden 
und dies den Zugang für obdach- und 
wohnungslose Menschen zusätzlich 
beschränkt.

Im Vergleich zum kommunalen 
Wohnbau hat der private Wohnungs-
markt einen deutlich teureren, durch-
schnittlichen Quadratmeterpreis von 
rund € 8,408 bei neuvermieteten Woh-
nungen, welche von 2004 bis 2009 
mit 20% fast doppelt so stark ange-
stiegen, als im gemeinnützigen und 
kommunalen Wohnungssegment. 
(vgl. Tockner 2012: 6f ) Die Festset-
zung des Mietpreises ist in diesem 
Segment jedoch sehr unterschiedlich, 
je nachdem, ob sie in den Voll- oder 
Teilanwendungsbereich des MRG 
fallen. Es ist anzunehmen, dass der-
artige Wohnungen den Möglichkei-
ten der Leistbarkeit für obdach- bzw. 
wohnungslose Menschen sehr selten 
entsprechen. Weiters sind auch ob-
dach- bzw. wohnungslose Menschen 
häufig mit Mechanismen konfron-
tiert, die auf Grund von Höhe oder 
Art des Einkommens, dem Auftreten 
oder anderer Merkmale ausschließend 
wirken. (vgl. Volkshilfe 2013: 5) Den-
noch stellt dieses Marktsegment, nach 
dem kommunalen Wohnungsmarkt, 
die wichtigste Ressource dar, insb. für 
jene Menschen, denen – wie oben be-
schrieben – der Zugang zu einer Ge-
meindewohnung nicht gelingt bzw. 
nicht möglich ist. (vgl. MA 24 2012: 
201) 

Das gemeinnützige Segment hat 
für die Wohnungslosenhilfe derzeit 
eine sehr marginale operative Bedeu-
tung: Von den Wohnungen, die im 
Jahr 2011 von ehemals obdach- bzw. 
wohnungslosen Menschen bezogen 
wurden, waren lediglich 1,5% aus 

diesem Segment. (vgl. Dachverband 
Wiener Sozialeinrichtungen 2013: 
12) Die Leistbarkeit von Wohnun-
gen in diesem Segment ist allerdings 
grundsätzlich positiv zu bewerten, 
denn eine neu vermietete Wohnung 
einer gemeinnützigen Bauvereinigung 
kostet bundesweit durchschnittlich 
€ 6,62 und ist daher nur geringfügig 
teurer als Gemeindewohnungen. (vgl. 
Tockner 2012: 6) Die Gründe, war-
um obdach- bzw. wohnungslose Men-
schen derzeit keinen Zugang zu diesen 
Wohnungen haben, sind nicht in den 
regelmäßigen Mietentgelten, sondern 
erstens in den hohen Anfangskosten 
und zweitens in Art und Weise der 
Vergabe der Wohnungen zusehen.

Abseits dieser Hürden, die mit politi-
schem Willen der beteiligten Akteur_
innen durchaus produktiv bearbeitbar 
erscheinen, ist dem gemeinnützigen 
Sektor ein hohes Potential für die 
Beendigung von Obdach- und Woh-
nungslosigkeit zuzurechnen, im-
merhin wird vom gesamten Wiener 
Wohnungsmarkt etwa ein Viertel 
von gemeinnützigen Bauvereinigun-
gen vermietet. Die Forderung einer 
stärkeren Öffnung des gemeinnützi-
gen Wohnbaus auch für obdach- und 
wohnungslose Menschen ist vor die-
sem Hintergrund nur allzu verständ-
lich. (siehe z.B. Dachverband Wiener 
Sozialeinrichtungen 2013: 15f; MA 
24: 200)

Der dargelegte, sehr knappe Über-
blick über Bedingungen des Miet-
wohnungsmarktes in Wien hin-
sichtlich Leistbarkeit und anderer 
Kriterien der Zugänglichkeit verweist 
auf strukturelle, je nach Wohnbau-
segment unterschiedlich ausgeprägte 
Ausschließungsprozesse von einkom-
mensschwachen oder marginalisier-
ten Gruppen wie sie obdach- und 
wohnungslose Menschen gemeinhin 
darstellen. Die Wohnungslosenhil-
fe arbeitet demnach bezogen auf die 
Beendigung von Obdach- und Woh-
nungslosigkeit unter schwierigen 
Rahmenbedingungen: Eine stärkere 
strategische Bearbeitung der Schnitt-
stellen zwischen Wohnungsmarkt und 

Wohnungslosenhilfe allgemein und 
im spezifischen eine Verbesserung 
der Voraussetzungen für obdach- und 
wohnungslose Personen betreffend 
Leistbarkeit und Zugänglichkeit des 
gemeinnützigen aber auch privaten 
Wohnbaus ergeben sich als zukunfts-
weisende Notwendigkeiten.

Obdach- und Wohnungslosigkeit 
in Wien: Steigende Betroffenheit 
und Ausbau der Angebote

Zur Vermeidung von Obdach- und 
Wohnungslosigkeit gibt es in Wien 
seit bald 20 Jahren Angebote zur 
Wohnungssicherung, die hauptsäch-
lich von armutsgefährdeten Men-
schen in Anspruch genommen wer-
den müssen. (vgl. MA 24 2012: 178) 
Die dokumentierten Fälle im Bereich 
der Wiener Wohnungssicherung 
schwanken im Zeitverlauf, sind aber 
im längerfristigen Vergleich – im Ge-
gensatz zur Anzahl der Klient_innen 
in der Wohnungslosenhilfe – rückläu-
fig. Im Jahr 2011 wurden beispiels-
weise 22.294 Räumungsverfahren 
eingebracht bzw. 2.789 Räumungen 
vollzogen. Die Ursache ist meist die 
Kündigung durch den_die Vermie-
ter_in aufgrund eines qualifizierten 
Mietrückstandes, wobei als Grund für 
die Mietrückstände prekäre Einkom-
mens- und Arbeitsverhältnisse sowie 
in der Folge eine Überschuldung der 
Haushalte angeführt werden. (vgl. 
MA 24 2012: 180ff) Viele Personen 
docken allerdings ohne vorangegan-
genem Delogierungsverfahren in der 
Wohnungslosenhilfe an, wie eine 
Evaluierung der Wiener Wohnungs-
losenhilfe zeigt: Von den befragten 
Personen lebten vor dem Erstkontakt 
mit der Wohnungslosenhilfe 74% in 
einer gesicherten Wohnform, 66% 
davon in einer eigenen Wohneinheit. 
Von diesen wiederum waren 36% von 
einer Delogierung betroffen. (vgl. Rie-
senfelder et al 2012b: 268f )

Die tatsächlichen Entwicklungen be-
züglich Obdachlosigkeit können in 
Österreich aufgrund der schlechten 
Datenlage jedoch nur sehr unzurei-
chend nachgezeichnet werden. (vgl. 
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Schoibl 2013): Mit der Kennzahl „re-
gistrierte Wohnungslosigkeit“ wird 
seit 2008 Obdach- bzw. Wohnungs-
losigkeit erstmals von der Statistik 
Austria bundesweit erhoben. Sie stieg 
von der erstmaligen Erhebung 2008 
bis zum Jahr 2010 um 8% auf 12.266 
Personen, wobei fast drei Viertel der 
erfassten Personen in Wien lebten. Die 
ermittelte Anzahl stellt allerdings eher 
eine Untergrenze als eine valide Erhe-
bung von Obdach- bzw. Wohnungs-
losigkeit dar, basiert sie doch lediglich 
auf einer Zählung an 4 Stichtagen. 
Menschen, die zu diesen Stichtagen 
nicht mehr bzw. noch nicht in einer 
Wohnungsloseneinrichtung gemel-
det waren sowie Menschen, die keine 
Angebote der Wohnungslosenhilfe in 
Anspruch nehmen oder sich von die-
sen keine Hauptwohnsitzbestätigung 
ausstellen lassen, werden nicht mitge-
zählt. (vgl. BMASK 2012: 287)

In Wien zeigt sich, dass kontinuierlich 
mehr Menschen Unterstützungsange-
bote der Wiener Wohnungslosenhilfe 
in Anspruch nehmen, wobei das An-
gebot während der letzten Jahre aus-
gebaut wurde und derzeit rund 5.000 
Plätze für Menschen, denen ein An-
spruch auf Unterstützung zuerkannt 
wird9, bietet. (vgl. Riesenfelder et al. 
2012a: 18f; MA 24 2012: 194) Der 
Großteil davon – rund 4.450 Plätze 
– sind betreute Wohnangebote. (vgl. 
FSW 2014) Die Wohnungslosenhilfe 
stellt damit eine beträchtliche Anzahl 
an Wohnräumen zur Verfügung, die 
in der Regel auf Basis eines Nutzungs-
vertrages und gegen die Bezahlung ei-
nes Nutzungsentgeltes10 für die Dauer 
der Betreuungsbewilligung bereitgestellt 
werden. Nach der eingangs erwähnten 
ETHOS-Definition ist jedoch der recht-
liche Aspekt von Wohnen nur unzurei-
chend umgesetzt, denn Wohnungen oder 
Wohnräume, die von einer karitativen 
oder humanitären Organisation im 
Rahmen sozialpädagogisch betreuten 
Wohnens vermietet werden, sind vom 
Geltungsbereich und damit auch den 
Mietschutzbestimmungen des Miet-
rechts ausgenommen. Hausordnun-
gen, die in manchen Fällen Besuche, 
Haustiere und/oder Alkohol verbieten 

sowie beispielsweise Schließzeiten, 
nach denen die Einrichtung nicht 
mehr betreten werden kann, zeigen 
darüber hinaus, dass Wohnräume der 
Wohnungslosenhilfe in Wien auch 
dem sozialen Aspekt von Wohnen 
gemäß ETHOS nicht vollumfäng-
lich gerecht werden. (siehe z.B. auch 
Schoibl 2009: 217f ) Vor diesem Hin-
tergrund geraten insbesondere große, 
institutionelle Strukturen zunehmend 
in Kritik, da sie Selbstbestimmung 
und Privatsphäre ihrer Nutzer_innen 
substantiell beschneiden und hospi-
talisierende Effekte mit sich bringen 
können. (Vgl. Europäische Experten-
gruppe zum Übergang von institu-
tioneller Betreuung zu Betreuung in 
der lokalen Gemeinschaft 2012: 10; 
FEANTSA 2013: 3) 

Ein breites Angebot an unterschied-
lichen (präventiven) Unterstützungs-
strukturen sowie der Ausbau der 
Wohnungslosenhilfe in Wien zeugen 
vom politischen Willen zur positiven 
Bearbeitung von Obdach- und Woh-
nungslosigkeit. Abseits dieser Erfolge 
ist allerdings kritisch darauf zu ver-
weisen, dass das Recht auf Wohnen 
in jenen Wohnformen, die die Woh-
nungslosenhilfe anbietet, nur unzu-
reichend verwirklicht werden kann 
und ein Wohnen in gewöhnlichen, 
mietrechtlich abgesicherten Woh-
nungen in den allermeisten Fällen 
der Nutzung von Wohnraum in einer 
Einrichtung der Wohnungslosenhilfe 
vorzuziehen ist. Dies entspricht auch 
dem Wunsch der Mehrheit der Nut-
zer_innen von Angeboten der Wiener 
Wohnungslosenhilfe: 86% der Kli-
ent_innen der Wiener Wohnungslo-
senhilfe bzw. 97% der Klient_innen 
in Nachtquartieren gaben im Rahmen 
einer Evaluierung an, sich als nächs-
te Wohnsituation sicher eine eigene 
Wohnung zu wünschen. Immerhin 
39% gaben an, der direkte Zugang zu 
eigenständigem Wohnen mit mobiler 
sozialarbeiterischer Unterstützung sei 
eine bessere Alternative zum derzeiti-
gen Angebot gewesen. (vgl. Riesenfel-
der et al 2012b: 284, 314) Die oben 
skizzierte Entwicklung der Wohnkos-
tenbelastung insbesondere für Nied-

rigeinkommensbezieher_innen vor 
dem Hintergrund der Rahmenbedin-
gungen am Wohnungsmarkt macht 
allerdings die schwierigen Vorausset-
zungen für eine Beendigung von Ob-
dach- und Wohnungslosigkeit deut-
lich. Ein Verbleib in den Angeboten 
der Wohnungslosenhilfe bzw. deren 
Ausbau lediglich aufgrund der man-
gelnden Zugänglichkeit anderer Al-
ternativen am Wohnungsmarkt kann 
trotz allem nicht als emanzipatorische 
sozialpolitische Option gewertet wer-
den.

Der (soziale) Wohnbau und die 
Wohnungslosenhilfe: Neue An-
gebote und Nahtstellen 

Die fachliche Sicht auf das Phänomen 
Obdach- und Wohnungslosigkeit, 
seine Begründung und Bearbeitung 
im Rahmen der Wohnungslosenhilfe 
sowie die Definition der Zielorien-
tierung des (sozialen) Wohnungsbaus 
sind ausschlaggebend dafür, in wel-
cher Weise diese Bereiche in der Be-
kämpfung von Obdach- bzw. Woh-
nungslosigkeit aufeinander bezogen 
sind. 

Eine Analyse der Diskurse und Ent-
wicklungspfade der Wohnungslo-
senhilfe sowie des (sozialen) Woh-
nungsbaus in den letzten Jahrzehnten 
zeigt, dass wesentliche Aspekte zur 
Überwindung von Wohnungslosig-
keit in erster Linie im sozialarbeiteri-
schen Kontext verortet wurden. Dies 
ist laut Nicholas Pleace et. Al. unter 
anderem auf die Definition von Woh-
nungslosigkeit zurückzuführen: „De-
fining homelessness as an individual 
problem of people with high support 
needs, to be solved by correcting indi-
vidual behaviour and meeting support 
needs, effectively removed the respon-
sibility of social housing providers for 
homeless people.“ (Pleace et al 2011: 
47) Nicht überraschend ist damit die 
Schlussfolgerung einer Studie, dass 
die Entwicklung von sozialem Woh-
nungsbau und Wohnungslosigkeit in 
13 europäischen Staaten weitgehend 
isoliert voneinander stattgefunden 
habe. (Pleace et al 2011: 46f ) Ähn-
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lich wie Pleace et. al. kommt auch 
Florian Oberhuber für Wien zu dem 
Schluss, dass „[m]an […] die Mechanis-
men des Arbeits- und Wohnungsmark-
tes sowie des Sozialstaates [beließ] und 
[…] sich auf eine strategische Verbesse-
rung des Hilfesystems [konzentrierte] 
…“ (Oberhuber 1999: 98), wiewohl 
man durchaus Obdachlosigkeit auch 
als gesellschaftlich brisantes Thema 
diskutierte. Erst in den letzten Jah-
ren nimmt die Wohnungslosenhilfe 
wieder verstärkt auf institutionelle 
Strukturen und Akteur_innen des 
Wohnungsmarktes Bezug, diskutiert 
relevante Schnittstellen und formu-
liert Forderungen im Zusammenhang 
mit der Bereitstellung von leistbarem 
Wohnraum. (vgl. z.B. Dachverband 
Wiener Sozialeinrichtungen 2013; 
Verband Wiener Wohnungslosenhilfe 
2013)

Anhand der Entwicklung der Wiener 
Wohnungslosenhilfe können diese 
Trends mit Blick auf die Funktion von 
Sozialarbeit sowie der Bedeutung ins-
titutioneller Strukturen einerseits und 
des Wohnungsmarktes andererseits 
nachgezeichnet werden:

Ab den 1980er Jahren war es das Ziel 
der Wiener Sozialpolitik die institu-
tionellen Strukturen der Wohnungs-
losenhilfe gemäß eines Stufenplans 
auszubauen und deren Leistungen zu 
professionalisieren, um obdach- bzw. 
wohnungslose Menschen auf dem 
Weg zu selbstbestimmtem Leben und 
eigenständigem Wohnen zu unter-
stützen. Neben Nachtquartieren und 
Übergangswohnhäusern wurde bei-
spielsweise das Angebot eines betreu-
ten Wohnens konzipiert. Von einer zu 
diesem Zweck gegründeten Arbeitsge-
meinschaft („ARGE Wohnplätze für 
Bürger in Not“11) wurden Wohnun-
gen akquiriert, welche von Trägeror-
ganisationen unbefristet gemietet und 
befristet auf zwei Jahre auf Basis eines 
Nutzungsvertrages an Klient_innen 
weitergegeben werden. Gemäß der 
Logik des Stufenplans folgt anschlie-
ßend in der Regel der Übertritt in 
eine sogenannte „Finalwohnung“ mit 
eigenständigem Mietvertrag, welche 

von dem kommunalen Wohnungsseg-
ment über die soziale Wohnungsver-
gabe zur Verfügung gestellt werden. 
(vgl. FSW 2009: 23)

Die unterschiedlichen institutionellen 
Angebote im Rahmen des Stufenplans, 
die jeweils mit darauf fachlich bezoge-
nen Unterstützungsstrukturen der So-
zialen Arbeit verbunden sind, zeugen 
von einer geteilten Sicht auf das Phä-
nomen Obdach- und Wohnungslosig-
keit und seiner Bearbeitung: So ist es 
primäre Funktion von Sozialer Arbeit 
in der Wohnungslosenhilfe obdach- 
bzw. wohnungslose Menschen auf 
ein Leben in einer normalen, selbst 
gemietete Wohnung bestmöglich vor-
zubereiten. In einer normalen, selbst-
gemieteten Wohnung angekommen, 
endet damit strukturlogisch auch der 
Auftrag Sozialer Arbeit – in der An-
nahme einer hinreichend gelungenen 
Bearbeitung der mit der Wohnungs-
losigkeit verbundenen Problemlagen.

Ein kritisch diskutierter Aspekt bei 
jeglichem Stufenplan, egal wie le-
diglich fragmentarisch er sich in 
Wien erhalten haben mag, betrifft 
die Schnittstelle des Austritts aus der 
Wohnungslosenhilfe und des Ein-
tritts in den Wohnungsmarkt. In der 
Annahme, dass das Wohnen in ei-
ner „Finalwohnung“ ohne weiteren 
Unterstützungsbedarf zu erfolgen 
hat, obliegt es der Sozialen Arbeit, 
die Leistungen der Betroffenen hin-
sichtlich einer normativ definierten 
„Wohnfähigkeit“ oder „Wohnkompe-
tenz“ einzuschätzen und bei positiver 
Erfüllung gewisser Standards gegen-
über der sozialen Wohnungsvergabe 
eine Befürwortung auszusprechen. 

In den letzten Jahren wurden inter-
national und in Wien neue Angebote 
konzipiert, die von der idealtypischen 
Notwendigkeit der Absolvierung eines 
Stufenplans vor einer Integration in 
mietvertraglich abgesichertes Wohnen 
ebenso Abschied nehmen wie von De-
finitionen einer „Wohnfähigkeit“, die 
über die Kriterien einer allgemeinen 
Vertragsfähigkeit hinausgehen. Neu 
etablierte Angebote einer „mobilen 

Wohnbetreuung“ unterstützen Men-
schen in der ersten Phase direkt in 
einer selbstgemieteten Wohnung des 
kommunalen Wohnbaus, insbeson-
dere im Hinblick auf den Erhalt der 
neuen Wohnung sowie einer Integra-
tion in das Wohnumfeld. Wesentliche 
Ziele stellen dabei die Verkürzung des 
Aufenthalts in einem institutionellen 
Wohnumfeld, der Erhalt der neuen 
Wohnung sowie die Integration in das 
Wohnumfeld dar. (vgl. MA 24 2012: 
192). Das Konzept Housing First 
wiederum bietet direkten Zugang zu 
mietvertraglich abgesicherten Woh-
nungen insb. des gemeinnützigen 
Sektors und stellt unabhängig vom 
Mietverhältnis begleitende sozialar-
beiterische Unterstützung zur Verfü-
gung. (vgl. Halbartschlager et al 2012: 
4, 8; neunerhaus 2013: 5ff) 

Strukturelle Nahtstellen zwi-
schen Wohnungsmarkt und am-
bulanter Unterstützung aufbauen

Derartige Angebote wie mobile 
Wohnbetreuung und Housing First 
verweisen auf einen fachlichen Para-
digmenwechsel in der Sozialen Arbeit, 
der auch das Potential hat, das struk-
turelle Beziehungsverhältnis zwischen 
Wohnungslosenhilfe und Wohnungs-
markt neu zu definieren:

Wird Soziale Arbeit stärker als Un-
terstützungsleistung für obdach- bzw. 
wohnungslose Menschen direkt in 
der eigenen Wohnung verankert, ver-
schiebt sich der Fokus im Rahmen der 
Wohnungslosenhilfe weg von eigenen 
institutionellen Strukturen insbeson-
dere im Bereich des Übergangswoh-
nens und betreuten Wohnens hin zur 
Notwendigkeit struktureller Schnitt-
stellen zwischen Wohnungsmarkt 
und ambulanter Betreuung seitens der 
Wohnungslosenhilfe.

Konsequenterweise wendet sich die 
Wohnungslosenhilfe im Zusammen-
hang mit der Zurverfügungstellung 
von (leistbarem) Wohnraum für ihre 
Zielgruppen an die Akteur_innen des 
Wohnungsmarktes, wobei Wohnraum 
in einem viel höheren Ausmaß als dies 
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bisher formuliert wurde zur Verfügung 
zu stellen sei. Der Bedarf der Wiener 
Wohnungslosenhilfe wird derzeit auf 
mindestens 1.200 Wohnungen pro 
Jahr geschätzt wird. Zur Schließung 
der Angebotslücke von zumindest 
500 Wohnungen jährlich werden in 
erster Linie dem gemeinnützigen Sek-
tor Möglichkeiten zugerechnet. Als 
interessante und zu prüfende Option 
erscheint hier die Praxis in Vorarlberg, 
die im Rahmen der Wohnbauförde-
rung explizit die Vergabe einer spezifi-
schen Anzahl von Wohnungen an von 
der Wohnungslosenhilfe betreute Per-
sonen vorsieht. (vgl. Amt der Vorarl-
berger Landesregierung 2012: 4) Ziel 
für die Wohnungslosenhilfe muss es 
jedenfalls sein, nicht so sehr über ein-
zelne Projekte mit Akteur_innen des 
Wohnungsmarktes zu kooperieren, 
sondern gemeinsam an strukturellen 
Lösungen zu arbeiten, die leistbares 
Wohnen auch für obdach- und woh-
nungslose Menschen gut zugänglich 
machen und sozialarbeiterisches Ar-
beiten als Angebot zur Stabilisierung 
in einer eigenen Wohnung stärker 
positioniert und fachlich ausdifferen-
ziert.
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Zur Ausgangslage

Salzburg hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten zur Hochburg der 
Wohnungsnot gemausert. Der soziale 
Mietwohnungsbau tümpelt auf nied-
rigem Niveau. Das Angebot an Ge-
meinde- oder Sozialwohnungen deckt 
bei weitem nicht den Bedarf. Auf die 
Zuteilung einer leistbaren geförderten 
Mietwohnung heißt es warten, im 
rechnerischen Durchschnitt an die 
zehn Jahre. Wohnungen auf dem frei-
en Markt sind zwar verfügbar, in der 
Regel aber nicht leistbar. Die Woh-
nungspreise auf dem freien Markt 
sind ins Astronomische gestiegen und 
liegen mittlerweile bei über € 20 pro 
m2. 

Quantitative und qualitative As-
pekte der WLH in Salzburg

Die Einrichtungen der Wohnungs-
losenhilfe (WLH) Salzburgs sowie 
Sozialeinrichtungen, die regelmäßig 
mit Fragen der Wohnversorgung oder 
Wohnsicherheit ihrer KlientInnen be-
fasst sind, haben sich im Netzwerk des 
Forums WLH zusammengeschlossen 
und führen seit etwa 20 Jahren eine 
jährliche Erhebung zu quantitativen 
und qualitativen Aspekten der Woh-
nungslosigkeit in der Landeshaupt-
stadt Salzburg durch1. Die damit vor-
liegende Datengrundlage erlaubt zum 
einen die klare Feststellung, dass nach 
einigen Jahren relativen Stillstands in 
der Entwicklung der Wohnungslo-
sigkeit nun ein kontinuierlicher An-
stieg verzeichnet werden muss. Zum 
anderen wird damit auch deutlich, 

dass sich innerhalb der Zielgruppe 
wohnungsloser Personen und insbe-
sondere hinsichtlich ihres aktuellen 
Wohnversorgungsstatus wesentliche 
Veränderungen abzeichnen. Allem vo-
ran ist ein Anstieg bei verdeckt woh-
nungslosen Frauen zu konstatieren, 
die z.B. bei Bekannten unterschlüpfen 
und mit hoher Dringlichkeit auf eine 
eigenständige Wohnversorgung war-
ten. Zugleich hat sich eine ausgespro-
chen große Anzahl von wohnungs-
losen Menschen im Kontext prekärer 
Wohnversorgung in sogenannten 
„Billig-Pensionen“ etabliert. 
Die wohnungslosen SalzburgerInnen 

haben hinsichtlich einer Überbrü-
ckung ihrer Wohnungsnot nur wenige 
Wahlmöglichkeiten. Die Geschichte 
der Salzburger WLH zeigt, dass be-
reits relativ früh in der Entwicklung 
auf die Strategie der Wohnbetreuung 
in kleineren Wohngruppen respekti-
ve als ambulante Wohnbetreuung in 
eigenen Wohnungen gesetzt wurde. 
Anders als in Städten wie Graz, Linz 
oder auch Wien gibt es in Salzburg 
keine großen Sammelquartiere für 
wohnungslose Menschen. 
Umso direkter wird nun die WLH 
davon getroffen, dass der Wohnungs-
markt in Salzburg weitestgehend ge-

Salzburg: Wohnungslosenhilfe im  
Zeichen des Wohnprekariats
Text: Dr. Heinz Schoibl - Helix - Forschung und Beratung

AUSMAß DER WOHNUNGSLOSIGKEIT NACH ZIELGRUPPEN, OKTOBER 2013 

Im Oktober 2013 wurden insgesamt 1078 Personen wurden von sozialen Einrichtungen in 

der Stadt Salzburg als wohnungslos registriert; im Vergleichszeitraum Oktober 2012 waren 

noch 945 Personen wohnungslos. Das entspricht einer Steigerung von +13%. 

Die Gruppe der wohnungslosen SalzburgerInnen unterteilt sich in: 

• 613 ÖsterreicherInnen 

• 133 EU-BürgerInnen 

• 194 Drittstaatsangehörige 

• 100 Konventionsflüchtlinge 

•   22 AsylwerberInnen 

•   16 unbegleitete Jugendliche 

MITZIEHENDE KINDER UND JUGENDLICHEN: Die wohnungslosen Erwachsenen wurden im Oktober 

2013 von insgesamt 182 minderjährigen Kindern und Jugendliche begleitet.  

ALTER: Das Durchschnittsalter der Erwachsenen lag bei 37 Jahren. Mehr als die Hälfte der 

volljährigen Wohnungslosen war zwischen 21 und 40 Jahre alt. 

GESCHLECHTSVERTEILUNG: 69% der wohnungslosen Erwachsenen waren männlich und 31% 

weiblich. Mit 37% war der Anteil der Frauen mit Drittstaatsangehörigkeit deutlich am 

höchsten. Bei den Konventionsflüchtlingen dagegen betrug der Frauenanteil lediglich 24%. 

 

Die wohnungslosen SalzburgerInnen haben hinsichtlich einer Überbrückung ihrer 

Wohnungsnot nur wenige Wahlmöglichkeiten. Die Geschichte der Salzburger WLH zeigt, dass 

bereits relativ früh in der Entwicklung auf die Strategie der Wohnbetreuung in kleineren 

Wohngruppen respektive als ambulante Wohnbetreuung in eigenen Wohnungen gesetzt 

wurde. Anders als in Städten wie Graz, Linz oder auch Wien gibt es in Salzburg keine großen 

Sammelquartiere für wohnungslose Menschen.  

Umso direkter wird nun die WLH davon getroffen, dass der Wohnungsmarkt in Salzburg 

weitestgehend geschlossen ist, oder wie es eine WLH-Mitarbeiterin im Rahmen des 2. 

Salzburger Wohnungslosenhilfe-Tages erklärte: „Nichts geht mehr!“ Die Beratung von 

wohnungslosen Menschen scheitert somit daran, Wohnraum zu vermitteln. Die WLH-

Einrichtungen sind in der Regel voll und können die wohnbetreuten Menschen bestenfalls in 

ein Pensionszimmer weiter vermitteln.  

Auf diese dramatische Entwicklung, wonach eine differenziert ausgebaute WLH mit 

professioneller Beratungs- und Betreuungskapazität durch den Mangel an leistbarem 



32

SIO 03/14_Schwerpunkt

Wohnraum in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird, hat bereits eine qualitative Studie 

hingewiesen, die 2010-2011 auf der Grundlage von insgesamt 100 dokumentierten 

Beratungs- / Betreuungsverläufen durchgeführt werden konnte. Conclusio und daraus 

abgeleitete Empfehlungen gelten heute mehr denn je: à WLH braucht Wohnungen, 

sonst bleibt die Hilfe in der Verwaltung von Armut und Wohnungsnot stecken. Das ist icht 

bedarfsgemäß und führt zur Verfestigung und zur Chronifizierung von Wohnungslosigkeit.2 

 

TABELLARISCHER ÜBERBLICK ZUR ART DER WOHNUNGSLOSIGKEIT IN SALZBURG3 

 

Der Blick auf die Verteilung der wohnungslosen Menschen in Salzburg auf die 

unterschiedlichen Formen von Wohnungsnot oder Wohnungslosigkeit macht überdeutlich, 

dass lediglich jede/r Fünfte im engeren Umfeld der WLH betreut bzw. wohnversorgt werden 

kann. Der überwiegende Teil befindet im in ausgesprochen prekären Verhältnissen, allem 

voran in verdeckter Wohnungslosigkeit bei Bekannten oder in Billigpensionen.  

 

schlossen ist, oder wie es eine WLH-
Mitarbeiterin im Rahmen des 2. 
Salzburger Wohnungslosenhilfe-Tages 
erklärte: „Nichts geht mehr!“ Die Be-
ratung von wohnungslosen Menschen 
scheitert somit daran, Wohnraum zu 
vermitteln. Die WLH-Einrichtungen 
sind in der Regel voll und können die 
wohnbetreuten Menschen bestenfalls 
in ein Pensionszimmer weiter vermit-
teln. 

Auf diese dramatische Entwicklung, 
wonach eine differenziert ausgebaute 
WLH mit professioneller Beratungs- 
und Betreuungskapazität durch den 
Mangel an leistbarem Wohnraum in 
ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt 
wird, hat bereits eine qualitative Stu-
die hingewiesen, die 2010-2011 auf 
der Grundlage von insgesamt 100 
dokumentierten Beratungs-/Betreu-
ungsverläufen durchgeführt werden 
konnte. Conclusio und daraus ab-
geleitete Empfehlungen gelten heu-
te mehr denn je: ➜ WLH braucht 
Wohnungen, sonst bleibt die Hilfe 
in der Verwaltung von Armut und 
Wohnungsnot stecken. Das ist nicht 
bedarfsgemäß und führt zur Verfes-

tigung und zur Chronifizierung von 
Wohnungslosigkeit2. (siehe Abb.1)

Der Blick auf die Verteilung der woh-
nungslosen Menschen in Salzburg auf 
die unterschiedlichen Formen von 
Wohnungsnot oder Wohnungslosig-
keit macht überdeutlich, dass ledig-
lich jede/r Fünfte im engeren Umfeld 
der WLH betreut bzw. wohnversorgt 
werden kann. Der überwiegende Teil 
befindet sich in ausgesprochen pre-
kären Verhältnissen, allem voran in 
verdeckter Wohnungslosigkeit bei 
Bekannten oder in Billigpensionen.  

Wohnungslosenhilfe und der 
Wohnungsmarkt

Bevor nun genauer auf den Stand 
dieser Pensionszimmerunterbringung 
eingegangen werden kann, soll hier 
noch ein kurzer Ausblick auf die kom-
plexe Ausgangssituation der WLH 
und ihre Positionierung auf den Woh-
nungsmärkten vorgenommen werden.

WLH und ihr institutionelles 
Umfeld 

Die WLH ist in ein differenziertes 
Umfeld von Sozialeinrichtungen mit 
sowohl stationären als auch ambu-
lanten Angebotsformen eingebunden 
und zeichnet sich auch dadurch aus, 
dass KlientInnen zwischen den Ange-
botsbereichen wechseln oder gleich-
zeitig von mehreren Einrichtungen 
betreut werden. Damit sind nicht nur 
Schnittstellenprobleme gegeben, auch 
die Ausgangssituation für die Posi-
tionierung der WLH auf den Woh-
nungsmärkten ist in gewissem Maße 
von Konkurrenz betroffen. (siehe 
Abb. 2)

Aspekte des Wohnprekariats

Wohnungsnot und Wohnungslo-
sigkeit in Salzburg sind in diesem 
Sinne zu einem wesentlichen Teil 
selbst gemacht. Zu lange haben Poli-
tik und Verwaltung des Landes und 
insbesondere der Stadt Salzburg einer 
Entwicklung zugesehen, die zu einer 
inzwischen dramatischen Verknap-
pung leistbarer Wohnungen geführt 
hat. Nach wie vor verfügen WLH 
und ihr institutionelles Umfeld über 
keine adäquaten Zugänge zu güns-
tigen Wohnungen. Weder sind be-
darfsentsprechende Kontingente für 
die Wohnversorgung von wohnungs-
losen oder von Wohnungslosigkeit 
betroffenen Menschen vorgesehen, 
noch wird die Tatsache von Woh-
nungslosigkeit bei der Bewertung der 
Dringlichkeit einer Wohnversorgung 
durch das kommunale Wohnungsamt 
berücksichtigt. Erschwerend kommt 
hinzu, dass seit der Einführung der 
‚bedarfsorientierten‘ Mindestsiche-
rung im Bundesland Salzburg kein 
Rechtsanspruch mehr auf die Förde-
rung der tatsächlichen Wohnkosten 
besteht. Im Gegenteil hat die Salzbur-
ger Sozialpolitik eine mehr/minder 
willkürlich zugeschnittene Norm für 
den ‚höchst zulässigen‘ Wohnaufwand 
festgelegt. Dieser ist de facto so nied-
rig angesetzt, dass es damit auf dem 
freien Wohnungsmarkt in Salzburg 
inzwischen völlig unmöglich gewor-Ab

b.
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den ist, eine Wohnung anzumieten.
Die Wohnversorgung von Armuts-
haushalten in Salzburg ist demgemäß 
mit folgenden Kernsätzen zu bestim-
men:

• hohe Kosten, ib. auf dem privaten 
Wohnungsmarkt4, verschlingen 
einen hohen Anteil des Haushalts-
budgets;

• Mietschulden und/oder laufende 
Delogierungsverfahren stellen viele 
Haushalte vor tendenziell unlösbare 
Krisen, an der sich letztlich auch die 
in Salzburg zwar bestens bewährte 
und etablierte Delogierungspräven-
tion sprichwörtlich die Zähne aus-
beißt.

• Zwangsmobilität durch Befri-
stungen im privaten Wohnungs-
markt5 führt zu hohen Nebenkosten 
und Kollateralschäden in Hinblick 
auf soziale Netzwerke, Freundschaf-
ten bzw. zu Beziehungsabbrüchen

• Zwangssesshaftigkeit trotz Über-
belag oder Substandard; wenn eine 
dem realen Bedarf entsprechende 
Wohnung nicht verfügbar oder 
nicht leistbar ist, dann bleibt be-
troffenen Armutshaushalten nichts 

anderes übrig, als im Prekariat 
auszuharren und die entstehenden 
Probleme eben ‚durchzuwohnen‘

• informell – bei Bekannten und/
oder FreundInnen; insbesondere 
Frauen ziehen im Falle der Woh-
nungsnot/Wohnungslosigkeit eine 
informelle Lösung dem Weg in die 
WLH vor; zumal die WLH in Salz-
burg ja auch gar nicht in der Lage 
wäre, den Bedarf nach einer eigenen 
und adäquaten Wohnung zu befrie-
digen;

• dauerhaft im „Billig-Pensionszim-
mer“; eine weitere Form der ver-
deckten Wohnungslosigkeit stellt 
die Dauerunterbringung in einem 
Pensionszimmer dar.

Vom Wohnprekariat im  
Pensionszimmer

Aktuell werden in Salzburg von meh-
reren PensionsbetreiberInnen Unter-
künfte für Personen angeboten, die 
mehr/minder vorübergehend über 
keinen eigenen Wohnsitz verfügen. 
Insgesamt beläuft sich das Angebot 
auf etwas mehr als 200 regelmäßig 
und zum Teil dauerhaft bewohnte 

Pensionszimmer, von denen etwas 
mehr als die Hälfte vom Sozialamt im 
Rahmen der Bedarfsorientierten Min-
destsicherung finanziert wird. Gemäß 
den jüngsten Zahlen der Wohnungs-
losenerhebung, welche vom Forum 
Wohnungslosigkeit für den Monat 
Oktober 2013 erhoben wurden, stan-
den im Verlauf dieses Monats insge-
samt 90 Personen in einem regelmä-
ßigen Kontakt mit einer Einrichtung 
der WLH bzw. einer kooperierenden 
Sozialeinrichtung. 
Es handelt sich dabei um eine äußerst 
prekäre Form der Wohnbetreuung, 
die sowohl für die betreuenden Ein-
richtungen als auch für die betrof-
fenen Wohnungssuchenden selbst 
ausgesprochen unbefriedigend ist.

Der quantitative Rahmen des Be-
darfs nach diesen Not-Unterkünften 
kann solcherart grob geschätzt wer-
den. Im Verlauf eines Jahres sind mehr 
als 200 SalzburgerInnen infolge ihrer 
aktuellen Wohnungsnot bzw. Woh-
nungslosigkeit auf eine Pensionszim-
merunterbringung angewiesen, wobei 
als weiches Kriterium hier die Fluktu-
ation, d.h. die durchschnittliche Ver-
weildauer im Wohnprekariat, berück-
sichtigt werden muss. Das derzeitige 
Angebot einer temporären Pensions-
Unterbringung kann durch folgende 
Eckpfeiler charakterisiert werden: 

Platzmangel/Überbelag: Die Pen-
sionszimmer bestehen zumeist aus 
einem kleinen Raum (in manchen 
Pensionen sind die Zimmer ca. 10m2 
groß und bieten gerade Platz für Bett, 
Kasten und Tischchen). Diese Räum-
lichkeit wird häufig von mehreren 
Personen geteilt. In der Regel sind in 
diesen Pensionszimmern keine wei-
terführenden Angebote integriert, so 
dass die BewohnerInnen auf die Nut-
zung von extern gelegenen Kochge-
legenheiten, Toiletten und Badezim-
mern verwiesen sind.

Privatsphäre und Schutzbedürf-
nis: In Ermangelung entsprechender 
räumlicher und struktureller Vorsor-
gen können die Schutzbedürfnisse 
z.B. von jüngeren BewohnerInnen 

Wohnungslosenhilfe und der Wohnungsmarkt 

Bevor nun genauer auf den Stand dieser Pensionszimmerunterbringung eingegangen werden 

kann, soll hier noch ein kurzer Ausblick auf die komplexe Ausgangssituation der WLH und 

ihre Positionierung auf den Wohnungsmärkten vorgenommen werden. 

WLH UND IHR INSTITUTIONELLES UMFELD  

Die WLH ist in ein differenziertes Umfeld von Sozialeinrichtungen mit sowohl stationären als 

auch ambulanten Angebotsformen eingebunden und zeichnet sich auch dadurch aus, dass 

KlientInnen zwischen den Angebotsbereichen wechseln oder gleichzeitig von mehreren 

Einrichtungen betreut werden. Damit sind nicht nur Schnittstellenprobleme gegeben, auch 

die Ausgangssituation für die Positionierung der WLH auf den Wohnungsmärkten ist in 

gewissem Maße von Konkurrenz betroffen. 
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und von Frauen im Kontext der Pen-
sionszimmerunterbringung nicht ge-
währleistet werden. Das betrifft z.T. 
auch die persönliche Post, die letztlich 
für alle einsichtig aufliegt bzw. tat-
sächlich auch eingesehen wird.

Sach- und Mietwucher: Die Preisre-
gelung mag zwar im Vergleich zu den 
touristischen Infrastrukturen relativ 
günstig erscheinen. Mit einem Zim-
mertarif von mehr als € 10 pro Nacht 
ergibt sich auf Monatsbasis jedoch ein 
stolzer Mietpreis von knapp € 400. 
In Relation zur verfügbaren Wohn-
fläche von etwa 10m2 ergibt sich so 
ein Quadratmeterpreis von € 30, der 
damit weit über regulären Mietpreisen 
liegt, der für den gebotenen Wohn-
standard angemessen wäre. Zudem 
können auch in Bezug auf Wohn- und 
Lebensqualität keine nennenswerten 
Entsprechungen vorgefunden werden, 
die dieses Preisniveau rechtfertigen 
könnten. So sind die Zimmer z.T. le-
diglich mit einer Waschmuschel aus-
gestattet. WC und Sanitärräumlich-
keiten liegen in manchen Pensionen 
außerhalb und sind mit den anderen 
BewohnerInnen im Stockwerk zu tei-
len, was z.B. von Frauen heftig kriti-
siert wird. Zumal die Standards von 
Beherbergungsbetrieben lediglich sehr 
eingeschränkt eingehalten werden 
und die Unterkünfte bestenfalls unter 
großzügiger Auslegung der formalen 
Bestimmungen als Pensionszimmer 
bewertet werden können, liegt meiner 
Einschätzung nach Sachwucher vor, 
der jedoch öffentlich geduldet und 
ohne weitergehende Kontrollen oder 
Auflagen aus den Mitteln der bedarfs-
orientierten Mindestsicherung finan-
ziert wird.

Wohnprekariat ohne wohnrecht-
liche Sicherheit: Das Nutzungsver-
hältnis ist jeweils auf Zeit und Wider-
ruf abgeschlossen; in der Regel haben 
die BewohnerInnen weder einen eige-
nen Mietvertrag noch verfügen diese 
über einen adäquaten MieterInnen-
schutz. Es handelt sich zudem in der 
Regel um möblierte Zimmer, sodass 
die BewohnerInnen in der Zeit ihres 
Aufenthalts auch keine Möglichkeit 

haben, ihr möglicherweise vorhan-
denes Mobiliar zu nutzen oder das 
Zimmer nach ihren persönlichen Be-
dürfnissen und gemäß ihren Vorlie-
ben auszugestalten.

Niedrige Beherbergungsstandards: 
Die räumlichen/Ausstattungsstan-
dards der verfügbaren Räumlichkeiten 
sind häufig eher bescheiden. Von 
den Pensionsbetreibern sind ledig-
lich kleinere ergänzende Leistungen 
vorgesorgt, wie z.B. die regelmäßige 
Grundreinigung der Gemeinschafts-
räumlichkeiten und ein Wäschedienst. 
Wohnprekariat: Es handelt sich un-
ter mehreren Gesichtspunkten um 
eine äußerst prekäre Wohnqualität, 
die kaum mehr gewährleistet als einen 
Schlafplatz. Dass viele Menschen da-
rauf angewiesen sind, sich über Jahre 
hinweg mit diesem Wohnersatz zu be-
gnügen, ist schlimm genug. Dass viele 
mitziehende minderjährige Kinder un-
ter diesen Rahmenbedingungen ihre 
Kindheit verbringen, unterstreicht 
den großen Handlungsbedarf, dem 
die Wohn- und Sozialpolitik von Stadt 
und Land Salzburg gegenübersteht.  

Alternativen und Auswege aus 
dem (profitablen) Wohnprekariat 

Das ist die Ausgangslage für aktuelle 
Bemühungen um alternative Lö-
sungen. Konkret ist daran gedacht, 
eine Wohnanlage aus 50 Klein-Woh-
nungen zu errichten und kooperie-
renden Sozialeinrichtungen für die 
mittelfristige Übergangs-Wohnbe-
treuung ihrer KlientInnen zur Verfü-
gung zu stellen. 

Zielrahmen: Wohnangebote sollen 
zielgruppenspezifisch gestaltet werden 
und eine bedarfsgerechte temporä-
re Wohnversorgung bieten. Maßge-
schneiderte Betreuungskonzepte für 
die einzelnen Zielgruppen sollen das 
Modell ergänzen. 

Differenzierte Binnengliederung: 
Die Nutzungsstruktur des Gesamt-
objekts soll durch Binnengliederung, 
getrennte Zugangsbereiche und ab-
geschlossene Gemeinschaftsbereiche 

etc. so diversifiziert werden, dass un-
terschiedliche Zielgruppen versorgt 
werden können.

Komplexe Betreuungsvorsorge: Die 
Anforderungen an Betreuung und 
Wohnumfeld gestalten sich je nach bio- 
grafischer Ausgangslage anders, un-
terscheiden sich weiters je nach Alter, 
Geschlecht oder persönlichem Hin-
tergrund. Auf weitere Sicht ist zudem 
auf adäquate Betreuungskonzepte der 
kooperierenden Sozialeinrichtungen 
Bedacht zu nehmen und sicherzustel-
len, dass einrichtungsbezogene Füh-
rungs- und Administrationsvorsorgen 
mit diesen externen Ressourcen kom-
munizieren.

Sozialräumlicher Blick: Das Projekt 
alternativer Übergangswohnversor-
gung steht zudem vor der Heraus-
forderung, eine adäquate Öffnung 
und Kommunikation mit den um-
liegenden Siedlungsstrukturen sowie 
der sozialen Infrastruktur im Stadtteil 
zu gewährleisten. Auf Sicht gilt es zu 
vermeiden, dass die Übergangswohn-
einheit ein Fremdkörper im Stadtteil 
bleibt, der Ablehnung und Abgren-
zung auf sich zieht und die Bewoh-
nerInnen mit Diskriminierungsfolgen 
konfrontiert.

Begleitforschung: Um den skiz-
zierten Herausforderungen hin-
sichtlich förderlicher Rahmenbedin-
gungen begegnen zu können, soll ein 
Begleitforschungsprojekt gleicher-
maßen die quantitativen sowie qua-
litativen Grundlagen für die Planung 
eines differenzierten Nutzungs- sowie 
Betreuungskonzeptes erarbeiten und 
bereitstellen. Im Einzelnen stellen sich 
drei Fragenkomplexe, welche von der 
Begleitforschung prozessbegleitend 
und Schritt für Schritt bearbeitet wer-
den sollen. 
• Das beginnt mit der zentralen Frage 

nach konkreten Bedarfsstrukturen 
hinsichtlich der Übergangswohn-
betreuung unterschiedlicher Ziel-
gruppen. Hier geht es einmal da-
rum, die quantitativen Grundlagen 
herauszuarbeiten und abzuklären, 
ob im Nutzungskonzept ein sozialer 
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Mix realisiert werden kann oder auf 
gesonderte Zugangs- und Versor-
gungsbereiche zu setzen ist. 

• Das ist zum anderen die Handlungs-
ebene der begleitenden Einbindung 
dieser (temporären) Wohnnotver-
sorgung mit einer mehr/minder 
großen Fluktuation der Belegung 
in die verschiedenen Ebenen des 
umliegenden Stadtteils. Das betrifft 
sowohl die soziale Gemeinschaft 
als auch die vorhandene Bildungs-
infrastruktur, die Ausprägungen 
des lokalen Arbeitsmarktes und das 
Netzwerk von soziokulturellen Ein-
richtungen, die im Stadtteil angesie-
delt und/oder aktiv sind. 

• Weiters gilt es, eine tragfähige Ver-
netzungs- und Kooperationsstruk-
tur zwischen der Betreiberorgani-
sation, welche im Wesentlichen für 
das Facility-Management zuständig 
ist, und den Betreuungseinrich-
tungen, welche die Wohnbetreu-
ung der einzelnen BewohnerInnen 
respektive der unterschiedlichen 
Nutzergruppen gewährleisten, vor-
zubereiten und zu implementieren.  

Ausblick: An einer systema-
tischen Verschränkung von So-
zial- und Wohnpolitik und einer 
verfassungsmäßigen Veranke-
rung des Rechts auf Wohnen 
führt auf Sicht jedoch kein Weg 
vorbei!

In jedem Fall gilt es dabei zu beachten, 
dass die Bereitstellung einer ‚besseren‘ 
Pensionszimmer-Alternative keinen 
Ersatz dafür darstellen kann und darf, 
die wohnpolitischen Grundlagen der 
WLH in Salzburg nachhaltig zu opti-
mieren und so einen Ausweg aus einer 
unerträglichen und unhaltbaren Man-
gellage zu eröffnen. 

1 Die detaillierten Auswertungen dieser WL-
Erhebungen gibt’s als Download unter: http://
www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/
Dokumente/Publikationen/Berichte_Studien/
Salzburg/Wohnungslosenerhebung_2013.pdf
2 Vgl. dazu: Heinz Schoibl (2011), Be-
darfslagen wohnungsloser SalzburgerInnen, 
Download unter: http://www.helixaustria.
com/uploads/media/qualitative_Aspekte_
der_Bedarfslage_wohnungsloser_Salzburge-

rInnen_20110415.docx
3 Die Wohnungslosenerhebung des Forum 
WLH Sbg bezieht sich jeweils auf den Zeit-
raum Oktober. Die Sozialeinrichtungen in 
Salzburg (einschließlich des sozialen Dienstes 
in Gefängnis, Krankenhäusern und Psychia-
trie) geben für diesen Monat bekannt, wie 
viele Männer, Frauen und minderjährige 
Personen u.a. wegen Wohnungslosigkeit mit 
ihnen in Kontakt standen. Personen, die in 
eigenen Wohnungen ambulant oder in the-
rapeutischer Langzeitunterbringung z.B. der 
psychosozialen Versorgung stationär betreut 
werden, gelten nicht als wohnungslos.
4 Hohe Kostenbelastung für das Woh-
nen betrifft vor allem jene Personen, die sich 
den Eintritt in das Segment des geförderten 
Wohnungsmarktes/des Gemeindewohnungs-
marktes nicht leisten können oder aber auf-
grund ihres Aufenthaltsstatus (ib. Drittstaats-
angehörige ohne Niederlassungsbewilligung, 
subsidiär schutzberechtigte Flüchtlinge etc.) 
vom Zugang zu leistbaren Wohnungen die-
ser Wohnungsmarktsegmente ausgeschlossen 
sind.
5 Der private Wohnungsmarkt zeichnet sich 
dadurch aus, dass der überwiegende Teil dieser 
Wohnungen in der Verwaltung von kommer-
ziellen MaklerInnen stehen und die Anmie-
tung mit hohen Einstiegskosten verbunden ist. 
Dazu kommt, dass zumindest höhere Anteile 
des privaten Wohnungsmarktes von der Mög-
lichkeit einer Befristung der Mietverträge Ge-
brauch machen.

Heinz Schoibl 

ist Sozialpsychologe; prak-
tische soziale Arbeit in der 
Wohnungslosenhilfe (1979-89), 
Mitbegründer und aktuelles 
Vorstandsmitglied der BAWO 
(www.bawo.at); Gesellschaf-
ter von Helix – Forschung und 
Beratung (www.helixaustria.
com); seit 1990 in der ange-
wandten Sozialen Infrastruk-
tur- und Sozialforschung tä-
tig, schwerpunktmäßig zu 
folgenden Themen: Jugend 
und Jugendarbeit, Migration, 
Armut, Wohnungslosigkeit und 
Wohnungslosenhilfe; aktuel-
le Publikationen: Wohnungs-
losenhilfe von A bis Z (2011); 
Wohnungslosenhilfe von Ost 
bis West (2013), Lebens- und 
Bedarfslagen von Notreisen-
den in Salzburg (2013) www.fh-kaernten.at/soz

Das Bachelor studium soziale 
arbeit sichert Grundlagen für pro-
fessionelles Handeln. Das Curricu-
lum ist gut überschaubar nach 
Lebensaltern aufgebaut; vier 
Wahlfächer, sehr gute Auslands-
kontakte für Praktika (Ostafrika), 
Kreativität und hoher Praxisbezug.

Master mit Profil entwickeln & 
Gestalten einzigartig im deutsch-
sprachigen Raum; zielt auf hand-
lungsorientierte Kompetenzen für 
neue Lösungen im sozialen Feld; 
Verbindung von Theorie & Praxis 
durch integrierte Projektarbeit und 
exzellente Lehre.

soziale arBeit

 
als wienerin lebe ich seit 2007 
in kärnten. Fh oder uni? aus-
schlaGGebend war, dass ich das 

studiuM in überschaubarer zeit beenden will, 
die inhalte Gut strukturiert sind. unsere leh-
rende brinGen viel erFahrunG aus der praxis 
Mit, was selbst den trockensten stoFF leicht 
verdaulich Macht. beruFlich will ich Men-
schen in kritischen lebensphasen unterstützen 
und Miterleben, wie sie ihreM leben wieder eine 
positive wendunG Geben können.
sonja frana
4. Semester, berufsbegleitend

Mehr Infos: 
www.fh-kaernten.at/soz
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Ich bin, wer ich war 
Mit Demenz leben

Erkrankte und Pflegende erzählen von ihrem Leben mit Demenz

In diesem Buch lernen Sie starke Persönlichkeiten kennen: Menschen mit 
Demenz und ihre Angehörigen erzählen von ihrem Leben. Niemand kann das 
besser als sie selbst, denn sie sind ProtagonistInnen und ExpertInnen zugleich. 
Sie beschreiben ihre Sorgen, Freuden und Ängste. Sie sprechen über 
Gewesenes und Zukünftiges, über Liebe und Partnerschaft, über Isolation und 
auch darüber, wie ihnen manchmal die Kraft ausgeht. Eindrucksvolle Fotos aus 
Vergangenheit und Gegenwart sowie ein umfangreicher Serviceteil der Volkshilfe 
Österreich zu Unterstützungsangeboten, Kontaktadressen und Fakten zu 
Prävention, Diagnostik, Betreuung und Pflege ergänzen dieses einfühlsame 
Buch. Erschienen am 20. März 2014.

Die AutorInnen, Betroffene und Angehörige stehen für Interviews zur Verfügung.
Kontakt Volkshilfe Österreich: Mag. (FH) Margit Kubala, mobil: 0676 83 402 214,  
E-Mail: margit.kubala@volkshilfe.at
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www.volkshilfe.at/mit-demenz-leben

Über die AutorInnen: 

Mag. (FH) Erich Fenninger (geboren 1963 in Wiener Neustadt) ist seit 2003 Bundesgeschäftsführer 
der Volkshilfe Österreich. Zuvor war er bereits 12 Jahre als Geschäftsführer der Volkshilfe 
Niederösterreich tätig. Der ausgebildete Sozialarbeiter mit Zusatzdiplom in Organisationsentwicklung 
ist Experte für Sozialpolitik sowie Pflegethemen und Vorstandsmitglied in diversen sozialen 
Einrichtungen. Sein letztes Werk aus dem Jahr 2012 trägt den Titel „Von Freiheit träumen. Das 
Flüchtlingsleben der Westsaharauis“. 

Dagmar Fenninger-Bucher (geboren 1966 in Villach) hat Sonder- und Heilpädagogik studiert und 
leitete in der Volkshilfe Niederösterreich das Arbeitsfeld Kinder, Jugend und Familie. Seit 1997 ist sie 
in der Kinder- und Jugendhilfe des Industrieviertels tätig und Leiterin des Referats Jugend und Familie 
in Wiener Neustadt. Ihr letzter Roman trägt den Titel „Jetzt, wo sie fortgeht“ (2012). 

Mag.a Teresa Millner-Kurzbauer (geboren 1979 in St. Pölten) ist diplomierte Gesundheits- und
Krankenschwester, hat im Landeskrankenhaus St. Pölten auf der zweiten Medizinischen Abteilung 
gearbeitet und in Wien Pflegewissenschaft studiert. Seit 2011 ist sie für den Fachbereich Pflege und 
Betreuung in der Volkshilfe Österreich zuständig.  

Jürgen Pletterbauer wurde 1973 in St. Pölten geboren. Er lebt und arbeitet als freier Fotograf in Wien. 
Einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist die Porträtfotografie. 

Bestellung:

Das Buch ist ab 20. März im Buchhandel erhältlich (Thalia, Libro, etc.), die Erstauflage beträgt 6 000 Stück. Es  
kann aber auch direkt bei der Volkshilfe Österreich bestellt werden: Einfach eine Mail an office@volkshilfe.at
senden oder telefonisch unter +43 1 402 62 09 bestellen (21,90 Euro zzgl. Versand). 

Die Volkshilfe bedankt sich beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz sowie 
der Wiener Städtischen Versicherung für die Unterstützung der Produktion des Buches. 
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nIch bin ein Mensch  
und keine Krankheit.  

Erkrankte und Pflegende 
erzählen von ihrem  
Leben mit Demenz.

Hier lernen Sie starke Persönlichkeiten kennen: Menschen 
mit Demenz und ihre Angehörigen erzählen von ihrem 
Leben. Niemand kann das besser als sie selbst, denn sie sind 
ProtagonistInnen und ExpertInnen zugleich.  
Sie beschreiben ihre Sorgen, Freuden und Ängste.  
Sie sprechen über Gewesenes und Zukünftiges, über Liebe  
und Partner schaft, über Isolation und auch darüber, 
wie ihnen  manchmal die Kraft ausgeht. Eindrucksvolle 
Fotos  aus Vergangenheit und Gegenwart ergänzen  die  
einfühlsamen Porträts.

In diesem Buch erhalten Sie ausführliche Antworten  
auf die wichtigsten Fragen zum Thema Demenz. 
Erkenntnisse  aus Sozialarbeit, Pflege und Psychologie 
bieten konkrete Ansätze zur Bewältigung der eigenen 
Lebenswelt. Wissen und Kompetenz helfen uns, der 
Herausforderung solidarisch und positiv zu begegnen.

Der umfangreiche Serviceteil der Volkshilfe Österreich 
bietet Informationen zu Prävention, Diagnostik,  
Betreuung und Pflege sowie Kontaktadressen und  
Empfehlungen.

residenzverlag.at

ISBN 978 3 7017 3332 3
ISBN  978-3-7017-3332-3

Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
Umschlagbild: Jürgen Pletterbauer

Mag. (FH) Erich Fenninger DSA wurde 1963 
geboren und lebt in Wiener Neustadt. Er ist seit 
2003 Bundes geschäftsführer der Volkshilfe  
Österreich. Von 1991 bis 2003 war er Geschäfts-
führer der Volkshilfe Niederösterreich. Erich 
Fenninger ist Sozialarbeiter mit Zusatzdiplom 
für Organisationsentwicklung und Experte für 
Sozialpolitik sowie Pflegethemen. Er ist Vor-
standsmitglied von solidar, Sozialwirtschaft 
Österreich, BAG, ÖKSA und der Österreichischen 
Saharauischen Gesellschaft sowie wissenschaft-
licher Beirat der FH St. Pölten. Zuletzt erschienen: 
»Von Freiheit träumen. Das Flüchtlingsleben der 
Westsaharauis« (2012).

Dagmar Fenninger-Bucher wurde 1966 in 
Villach  geboren und studierte Sonder- und Heil-
pädagogik. Sie leitete in der Volkshilfe Nieder-
österreich das Arbeitsfeld »Kinder, Jugend und 
Familie «. Seit 1997 ist sie in der Kinder- und 
Jugendhilfe des Industrieviertels tätig und leitet 
das Referat »Jugend und Familie« der Stadt 
Wiener  Neustadt. Zuletzt erschienen:  
»jetzt, wo sie fortgeht « (Roman, 2012).

Mag.a Teresa Millner-Kurzbauer wurde 
1979 in St. Pölten geboren. Sie ist diplomierte 
Gesundheits- und Krankenschwester und hat im 
Landeskrankenhaus St. Pölten auf der 2. Med. 
Abteilung gearbeitet. In Wien studierte sie Pflege-
wissenschaft. Seit 2011 ist sie für den Fachbereich   
»Pflege und Betreuung« in der Volkshilfe 
Österreich  zuständig.

Jürgen Pletterbauer wurde 1973 in St. Pölten 
geboren . Lebt und arbeitet als freier Fotograf  
in Wien mit den Schwerpunkten People, 
Business , Porträts und editorielle Arbeiten. 
Die porträtierten  Menschen sollen sich in 
seinen  Bildern wiederfinden.

Menschen, die an Demenz erkranken 
und pflegebedürftig werden, wollen nicht unser 
Mitleid, sondern unseren Respekt. Pflege und 
Betreuung sind dazu da, ihnen zu helfen – und 
nicht, um sie hilflos zu machen. Aber auch die 
pflegenden Angehörigen dürfen nicht allein-
gelassen werden, denn Menschen, die Hilfe 
geben , benötigen auch welche. Pflege von heute 
ist Aufgabe von uns allen. Als Zivil gesellschaft 
sind wir gefordert, die Interessen jener 
Menschen  zu vertreten, die Hilfe brauchen.

In einfühlsamen Porträts stellt dieses Buch 
an Demenz erkrankte Menschen und ihre 
Lebensgeschichten vor. Sie lesen sich wie 
Romane, mit Höhen und Tiefen und vor allem 
mit jeder Menge Leben ausgestattet. Lernen 
wir von pflegebedürftigen Menschen und von 
denen, die sie im Familienverband betreuen. 
Sie sind die ProtagonistInnen , ExpertInnen 
und AkteurInnen .

Fragen zum Umgang mit Demenz werden 
sowohl aus Sicht der Betroffenen als aus der 
Angehörigenperspektive detailreich und 
ganzheitlich beantwortet. Die LeserInnen 
werden darin gestärkt, ihren Alltag und das 
Zusammenleben erfolgreich zu gestalten.  
Sie werden ermutigt, Ressourcen aktiv auf-
zubauen und sich durch die angebotenen 
konkreten Hilfen zu entlasten.

Ein umfangreicher Serviceteil der Volkshilfe 
Österreich informiert über Prävention und 
Abklärung , finanzielle und rechtliche Belange  
und stellt die Angebote der professionellen 
Pflege  vor. Hier finden sich auch Kontakt-
adressen und Empfehlungen.
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Garconnière 20 m², Monatsmiete € 
490,- inkl. Betriebskosten
Zweizimmerwohnung 45 m2, Mo-
natsmiete € 750,- inkl. Betriebskosten
Achtung: Wohnen in Tirol kann Ihre 
Existenz gefährden!

Einrichtungen der Wohnungslosen-
hilfe zeigen schon seit Jahren auf, 
dass Wohnen zunehmend teurer 
und erschwinglicher Wohnraum zur 
Mangelware wird. Mittlerweile ist die 
Problematik in der Politik angekom-
men. „Leistbares Wohnen“ kann nicht 
mehr als sogenanntes „Randgruppen-
problem“ abgetan werden. Es herrscht 
Einigkeit in der Tiroler Parteienland-
schaft, dass Wohnen ein Grundbe-
dürfnis ist und für alle erschwinglich 
sein muss. Im Zuge der Innsbrucker 
Gemeinderatswahl 2012 haben alle 
Parteien den Slogan „leistbares Woh-
nen“ in ihr Wahlprogramm aufge-
nommen. Im Arbeitsübereinkommen 
der amtierenden Stadtregierung (Für 
Innsbruck, Grüne, SPÖ) ist zu le-
sen: „Wohnen ist ein Grundbedürfnis 
der Menschen. Eine gute und leistbare 
Wohnung ist neben einer geregelten und 
sicheren Arbeit die Lebensgrundlage für 
jeden Menschen. Wohnen muss für alle 
leistbar, Wohnungen und die Wohnum-
gebung müssen qualitativ hochwertig 
sein.“ (Arbeitsübereinkommen Inns-
bruck 2012-2018)

Leistbares und qualitativ hochwer-
tiges Wohnen für alle - das sollte im 
21 Jahrhundert in einem der reichsten 
Länder der Welt eigentlich selbstver-
ständlich sein. Dass dem nicht so ist, 
belegen mittlerweile zahlreiche Er-

hebungen und Studien. Bekannter-
weise sind die Wohnkosten in Tirol 
im Bundesländervergleich besonders 
hoch. Verschärfend kommt hinzu, 
dass der Anteil an Sozial- bzw. Ge-
nossenschaftswohnungen am Woh-
nungsmarkt besonders niedrig ist1. In 
Innsbruck warten aktuell über 2.000 
Personen auf eine städtische oder ge-
meinnützige Wohnung. Die Wartezeit 
auf eine frei werdende Wohnung be-
trägt bis zu fünf Jahre.
Der Großteil jener Menschen die in 
Tirol auf Wohnungssuche sind, ist 
daher auf den überteuerten privaten 
Wohnungsmarkt angewiesen.

Luxuspreise für Durchschnitts-
wohnungen – viel Geld für wenig 
Wohnqualität 

Privater Wohnungsmarkt in Inns-
bruck

Seriöse Zahlen welche die tatsächli-
chen monatlichen Mietkosten in Tirol 
abbilden, gibt es leider nicht. Sowohl 
die Wirtschaftskammer (Immobili-
enpreisspiegel) als auch die Statistik 
Austria verwenden für ihre Aufzeich-
nungen die jeweiligen Nettomieten 
ohne Betriebs- und Heizkosten. Die 
angegebenen Durchschnittswerte ent-
sprechen auch nicht den realen Miet-
preisen am privaten Wohnungsmarkt 
in Tirol. 

Als Beratungseinrichtung, in der ei-
ner der Unterstützungsschwerpunkte 
die Wohnungssuche und die Abklä-
rung von deren Finanzierung ist, sich-
ten wir täglich die entsprechenden 

Mietanbote. Eine von uns zuletzt 
durchgeführte Wohnpreiserhebung 
ergab für Innsbruck und Umgebung 
folgende durchschnittlichen Mietprei-
se inkl. Betriebs- und Heizkosten.

Garconnière   € 490,- 
Zweizimmerwohnung  € 750,-
Dreizimmerwohnung  € 890,-
Vierzimmerwohnung  € 1.290,-

Dass bei solch einem Preisniveau 
nicht von leistbarem Wohnraum die 
Rede sein kann, muss nicht weiter 
erläutert werden. Erwähnenswert 
ist aber, dass diese hohen Mietpreise 
noch lange kein Garant für qualitativ 
hochwertige Wohnungen sind was 
Größe und Ausstattung anlangt. Die 
starken Preissteigerungen der letzten 
Jahre bei Mieten und Betriebskosten 
bedeuten, dass man für deutlich höhe-
re Mietpreise weit weniger Wohnflä-
che und Wohnqualität erhält als noch 
vor fünf Jahren.

Anmietungskosten – wer kann das 
bezahlen? 
Nicht nur die unerschwinglichen 
Mietpreise sind skandalös. Wer am 
angespannten Wohnungsmarkt in 
Innsbruck eine Wohnung findet, 
muss sehr hohe Ausgaben für eine An-
mietung tätigen. Ein Beispiel:

Zweizimmerwohnung, 59 m², € 
697,- Monatsmiete inklusive Be-
triebskosten2

Erste Monatsmiete € 697,00
Kaution drei  
Monatsmieten  € 2.091,00

DOWAS Jahrbuch 2012
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Provision eine Monatsmiete  
+ 20 % Mehrwertsteuer € 836,40
Vergebührung des  
Mietvertrages  € 250,00
Anmietungskosten € 3.875,32

Bei einer größeren Drei- oder Vier-
zimmerwohnung können die reinen 
Anmietungskosten einen Betrag von € 
5.000,-- übersteigen. Dazu kommen 
noch Ausgaben für Übersiedlung, 
Einrichtung etc. 
Ein Großteil der Mietverträge wird 
befristet abgeschlossen. Das bedeutet 
neben einer ungesicherten längerfris-
tigen Wohnperspektive, dass mitunter 
alle drei Jahre mit solch einem finanzi-
ellen Aufwand zu rechnen ist! 

Arbeiten um zu wohnen

Unzumutbarer Wohnungsaufwand 

Ein Wohnkostenanteil von bis zu  
25% des Einkommens gilt gemeinhin 
als Richtwert dafür, dass nach Abzug 
der Wohnkosten noch ausreichend 
Geld zum Leben übrig bleibt und 
Existenzsicherheit gewährt ist. 
So definiert auch die „Statistik Aus-
tria“ einen Wohnkostenanteil von 
mehr als 25% als unzumutbaren 
Wohnungsaufwand.

Wer in Innsbruck eine Garconni-
ère anmietet, müsste mindestens  
€ 1.960,-- monatlich netto verdie-
nen, damit der Wohnkostenanteil 
25 % nicht übersteigt. Wer sich eine 
kleine Zweizimmerwohnung und da-
mit einen minimalen Wohnstandard 
gönnen will, müsste bereits monatlich 
über mindestens € 3.000,- verfügen. 
Ein Wohnkostenanteil unter 25 % 
entspricht schon lange nicht mehr der 
Realität vieler MieterInnen. 

Mittlerweile belegen auch diverse 
Studien die hohe Belastung der Er-
werbseinkommen durch Wohnkos-
ten. Laut einer Studie des IFES für die 
Arbeiterkammer Wien3 beträgt der 
Prozentanteil der Mietkosten am mo-
natlichen Haushaltsnettoeinkommen 
aus Erwerbstätigkeit im Schnitt 43 %. 

Bei fast einem Drittel der Befragten ist 
dieser Anteil sogar noch höher, insbe-
sondere bei BezieherInnen niedrigerer 
Einkommen.

Auch die „Statistik Austria“ weist 
mittlerweile einen Wohnkostenanteil 
am gesamten Haushaltseinkommen 
bei Haushalten mit niedrigerem Ein-
kommen von 38 % aus. 

Angemessene Wohngröße ist 
nicht finanzierbar

Ein minimaler Wohnungsstandard 
zumindest was die Wohnungsgröße 
anlangt (40 m2 bei Einpersonenhaus-
halt, 60 m2 bei Zweipersonenhaus-
halt) ist in Innsbruck schlicht und 
einfach nicht mehr finanzierbar bzw. 
bedeutet selbst bei durchschnittli-
chem Einkommen, dass die Lebens-
qualität in anderen Bereichen massiv 
eingeschränkt wird (Ernährung, Be-
kleidung, Freizeitgestaltung, Zugang 
zu Bildung, Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben usw.). 

Kleine Zweizimmerwohnung in Inns-
bruck, € 750,- + € 30,- Strom

Wohnungsmarkt – eine Bestandsauf-
nahme:
Unsichere und überteuerte Mietver-
hältnisse – Wohnen kann Ihre Exis-
tenz gefährden!

Wohnen macht arm.

Angesichts der überteuerten Mietprei-
se kann es auch nicht verwundern, 
dass immer mehr Menschen auf fi-
nanzielle Unterstützung (Mietzins-
beihilfe und/oder Mindestsicherung) 
angewiesen sind, um das Grundbe-
dürfnis Wohnen abzudecken.

Wohnqualität und Wohnsicher-
heit ist trotz hoher Preise nicht 
gegeben. 

Immer mehr Menschen müssen, weil 
nicht anders finanzierbar, in kleinen 
und schlecht ausgestatteten Wohnun-
gen leben. Befristete Mietverträge – in 
der Praxis drei Jahre – bieten keine 
ausreichende Sicherheit und zwingen 
MieterInnen in die Zwangsmobilität. 
Mit all den dazugehörenden Neben-
wirkungen: finanzielle Belastung, psy-
chische Belastung, rechtzeitig wieder 
eine neue Wohnung zu finden, häufi-
ger Wohnortwechsel, kein stabiles Le-
bensumfeld vor allem für Kinder etc. 

Die Unsicherheit, die Wohnko-
sten auch langfristig finanzieren 
zu können, steigt – und damit 
auch die Gefahr eines Woh-
nungsverlustes! 

Einkommensverluste oder gänzlicher 
Ausfall des Einkommens aufgrund 
von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Ge-
burt eines Kindes, Scheidung etc. 
können sich existenzgefährdend aus-
wirken.

Der Zugang zu Wohnraum am 
privaten Wohnungsmarkt wird 
für Menschen mit geringem 
Einkommen oder mit Mindest-
sicherungsbezug zunehmend 
schwieriger.

VermieterInnen suchen aus den vielen 
BewerberInnen jene aus, die eine gesi-
cherte Arbeits- und Einkommenssitu-
ation vorweisen können.

Nettomonats 
einkommen

Anteil Wohnkosten
am Einkommen 

Frau Mann Frau Mann
ArbeiterInnen 850,-- 1.250,-- 92 % 62 %
Angestellte 1.350,-- 1.950,-- 58 % 40 %
PensionistInnen 815,-- 1.450,-- 96 % 54 %
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Die Anzahl jener Menschen, die 
von Wohnungslosigkeit betroffen 
sind, nimmt zu. 

Immer mehr Menschen suchen Un-
terstützung in der Beratungsstelle des 
DOWAS. 

Leistbares Wohnen?

Angesichts der dargelegten Situati-
on am Wohnungsmarkt muss dem 
Thema „Leistbares Wohnen“ oberste 
politische Priorität eingeräumt wer-
den! Nicht nur, um Wohnen wieder 
leistbar zu machen, sondern auch um 
Wohnungslosigkeit zu verhindern!

Da sich alle Parteien das Thema 
„Leistbares Wohnen“ als lösbare Auf-
gabe zum Ziel gesetzt haben, sollte der 
politische Wille vorhanden sein, um 
kurz-, mittel- und langfristige Maß-
nahmen zur Senkung der Wohnkos-

ten auch gegen den Widerstand von 
potentiellen Wählergruppen durchzu-
setzen. 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis und 
keine Ware. Es besteht dringender 
Handlungsbedarf!

1 So kommen in Tirol auf 38 Miete-
rInnen von Sozialwohnungen 55 pri-
vate HauptmieterInnen (Verhältnis 1 
: 1,44). In Oberösterreich stehen 131 
MieterInnen von Sozialwohnungen 
96 private HauptmieterInnen (Ver-
hältnis 1 : 0,73) gegenüber. Im ös-
terreichischen Durchschnitt liegt das 
Verhältnis bei 1 : 0,88 (die Zahlen be-
ziehen sich jeweils auf 1.000 Haushal-
te. Vgl. „Der soziale Wohnbau in Ös-
terreich im Bundesländervergleich“, 
Österreichischer Verband gemeinnüt-

ziger Bauvereinigungen, Salzburger 
Sommergespräche 2011.
2 Tiroler Tageszeitung, 28.07.12, Ru-
brik: Zu Vermieten –- Wohnungen
3 AK Wien, Studie Mietenbelastung, 
Wien Februar 2010
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Grundhaltung Sozialer Arbeit 
Die Idee des DOWAS basiert auf dem Grundsatz, in Abgren zung 
zu Einrichtungen der öffentlichen Sozialverwaltung alternative 
Modelle von Beratung, Betreuung und Unterbringung für 
wohnungs lose Menschen zu entwickeln und umzusetzen. 
Hilfesuchende, die von Ausgrenzung und Armut betroffen 
sind, werden hierbei nicht weggesperrt, verwaltet oder 
lediglich als Nummer behandelt, son dern in ihrer Gesamtheit 
(ohne ausschließliche Problemfokus sierung) wahrgenommen 
und in ihrer Bedürfnisformulierung ernst genommen. Das 
parteiliche Eintreten für die Belange von Hilfe su chenden 
Menschen ist hierbei handlungsleitend, wobei bei den an-
gestrebten Zielen und Interventionen die Selbstbestimmung 
und Selbstverfügung des/der Betroffenen aufrecht bleiben muss 
(Prinzip der Freiwilligkeit, Recht auf Verweigerung). Ziele und 
Perspekti ven werden mit den Betroffenen dialogisch ermittelt. 
Ausgangspunkt hierfür ist das Wissen über Ressourcen und 
daran anknüpfend die Mobilisierung der eigenen Stärken 
von Hilfesuchenden. Der/die psychosoziale HelferIn ist 
niemals ExpertIn allein, sondern BeraterIn, MotivatorIn und 
BegleiterIn. 

Die Entscheidung über den Kurs von Veränderungen trifft 
der/die Betroffene selber. Helfen heißt in unserem Kontext 
einerseits, wichtige Übersetzungsarbeit von gesellschaftlicher 
Realität und Rationalität zu leisten, andererseits aber, alle 
Interventionsschritte auf ihren Lebenswelt- und Alltagsbezug 
hin zu überprüfen. Armut auf allen Ebenen verlangt nach 
konkreter Handlungskompetenz, das Wort allein genügt hier 
nicht. Damit Hilfe – und damit verbunden Kontrolle – auch 
angenommen werden können, ist eine angstfreie Atmosphäre 
notwendig, in der Hilfesuchende die Tragfähigkeit einer 
positiven Beziehung erfahren, auch wenn Sachen schief laufen 
oder vereinbarte Ziele nicht erreicht werden.
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Ich möchte anhand eines Falles aus 
meiner praktischen Arbeit in der De-
logierungsprävention ein gelungenes 
lösungsfokussiertes Gespräch in einer 
Krisensituation und meine Erfahrun-
gen daraus reflektieren.
Wobei es mir nicht darum geht, das 
Gespräch im Detail wiederzugeben, 
sondern ich werde nur die Punkte 
bzw. Äußerungen meiner Klientin 
(die ich in Folge Frau W nenne) her-
vorheben, die meines Erachtens für 
das Gespräch wesentlich und für mich 

lehrreich und beeindruckend waren.
Beeindruckt war ich dahingehend, 
auf welche Weise Frau W ihre Krisen-
situation „lösungsfokussiert“ bewäl-
tigte und welche unerwartet positive 
Wandlungen ein lösungsfokussiertes 
Gespräch in einer Krisensituation ha-
ben kann.

Die Krisensituation bestand in 
zweierlei Hinsicht:

Frau S. stand kurz vor der Delogie-
rung und sie war an Krebs erkrankt 
(scheinbar unheilbar).

Nach der Krebs-Diagnose ist Frau W 
in ein tiefes Loch gefallen. Sie konn-
te kaum mehr essen, wurde immer 
schwächer und verlor daher krank-
heitsbedingt ihre Arbeit. Sie hatte 
auch keine Kraft, sich beim Arbeits-

Ohne Haube rausgehen
Ein lösungsfokussiertes Gespräch in einer Krisensituation

Text: Mag. Wilhelm Habellöcker

	  
	  

	  

Beginn	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  Delo-‐Termin	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ende	  

29.03.13	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  10.04.13	   	  	  	  	  	  	  15.04.13	   	  	  	  	  	  	  22.04.13	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  26.04.13	  

Hausbesuch1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Hausbesuch2	   	  	  	  	  Begleitung	   	  	  	  	  	  	  	  	  Delo	  	   	  	  	  	  	  	  Abschluss	  
	  	  	  	  	   	   	  	  	  abgewendet	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  

Mietrückstand:	  	  2.900,-‐	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  760,-‐	   	   	  0,-‐	  

	  

|-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐|-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐|-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐|-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐|-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐|	  

0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   7 	   	   8 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  

	   	   	   	  	  Unterschied	  zu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

„Größtes	  Tief	  überwunden“	   	   	   	   	   „	  Ohne	  Haube	  rausgehen“	  

„Es	  geht	  aufwärts“	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (keine	  Haare	  aufgrund	  d.	  Chemotherapie)	  

	   	   	   	   	  
Nächster	  Schritt	  (Möglichkeiten):	  

„Mit	  Freunden	  ins	  Cafe	  gehen	  und	  Haube	  dann	  runtergeben“	  

„Haube	  in	  der	  Handtasche	  mitnehmen	  und	  bei	  Bedarf	  aufsetzen“	  

Skala
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amt zu melden, wodurch sie längere 
Zeit ohne Einkommen und daher 
auch nicht in der Lage war, die Miete 
zu zahlen. 
Frau W hatte sich total isoliert und 
sich von der Außenwelt sowie Fami-
lie, Freunden und Bekannten derart 
zurückgezogen, dass sie nicht einmal 
auf Telefonate reagierte.
Ihre zwei erwachsenen und arbeitslo-
sen Söhne, mit denen sie zusammen 
wohnt, unterstützten sie finanziell 
und bei der Bewältigung der alltäg-
lichen Aufgaben kaum bis gar nicht. 
Sie musste trotz ihrer Krankheit alles 
alleine machen.

Die folgende Skala, die ich beim 2. 
Hausbesuch einsetzte, um die Mo-
mentsituation von Frau W zu erfra-
gen, soll nun den zeitlichen Ablauf der 
entscheidenden Ereignisse während 
meiner Betreuung und den Wand-
lungsprozess meiner Klientin deutlich 
machen.

Erläuterungen zu der Skala:

Hausbesuch1:
Frau W war, wie bereits oben er-
wähnt, telefonisch nicht erreichbar, 
daher haben mein Kollege und ich 
ihr spotan in ihrer Wohnung einen 
Besuch abgestattet. Da die Zeit wegen 
der kurz bevorstehenden Delogierung 
drängte, beschränkten wir uns auf 
die Erhebung der für eine schnelle fi-
nanzielle Hilfe erforderlichen Fakten. 
Danach sind wir mit ihr gemeinsam 
zum Magistrat gefahren, um dort alle 
möglichen Unterstützungsanträge 
auszufüllen. 

Hausbesuch2:
Bei diesem Gespräch war es mir nun 
wichtig, trotz der krankheitsbedingt 
aussichtslos scheinenden Situation 
„lösungsfokussiert“ vorzugehen, um 
zu erfahren, wie Frau W ihre derzei-
tige Situation einschätzt, welche Ziele 
sie hat und welche Möglichkeiten sie 
sieht, diese zu realisieren. Dahinge-
hend stellte ich folgende Fragen:

Was hat sich seit dem letzten Treffen ver-
bessert?

• „Fühle mich gesundheitlich besser“
• „Habe mehr Energie“

Wie kann ich Ihnen helfen?

• Sie schildert ihr Problem, wie oben 
beschrieben

Was möchten Sie, dass sich ändert? 
(Zielformulierung)

• „Delogierung abwenden und den 
Mietrückstand zurückzahlen, um 
dann

• in Ruhe eine neue Wohnung suchen 
zu können

• alleine ohne meine Söhne zu leben
• nicht immer Treppen steigen zu 

müssen“ (Frau W wohnte im 4. 
Stock ohne Lift)

Skalierungsfragen:

Wo befinden Sie sich im Moment auf 
einer Skala von 0 – 10, wenn 0 den 
Punkt des ersten Hausbesuches dar-
stellt und 
wenn 10 bedeutet, wo sie hin wollen?

• „auf 7“ (wie oben dargestellt)

Wie zuversichtlich sind Sie auf einer 
Skala von 0 – 10, dass Sie die Delogie-
rung abwenden können?

• „auf 9,5“

Diese Antwort überraschte mich. 
Doch sie stimmte mich optimistisch, 
dass Frau W es schaffen wird.
Schon beim nächsten Treffen stellte 
ich mit voller Bewunderung fest, wie 
konsequent und selbstbewusst sie ihre 
Vorhaben in die Tat umsetzte.

Begleitung von Frau W zur Caritas 
und zum Finanzamt:
• Sie ist mit mir ohne Haube raus-

gegangen, doch sie hatte sie in der 
Tasche mit

• Sie trifft sich wieder mit Freunden

Erfahrungen aus meinem  
lösungsfokussierten Gespräch in 
einer Krisen-Situation 

• die Wahrnehmung von krisenhaften 
Ereignissen wandeln sich, wie Er-
lebnisse im Allgemeinen

• diese Wandlungen sind ein Beweis 
der Stärke unser KlientInnen 

• ein lösungsfokussiertes Gespräch 
fördert diese Veränderungen positiv

• KlientInnen in krisenhaften Situati-
onen unterscheiden sich hier nicht 
von anderen Klientinnen 

• folglich sind lösungsfokussierte Vor-
gehensweisen für sie genauso nütz-
lich wie für andere KlientInnen. 
Unterschied ist, dass diese Klien-
tInnen zunächst nur “einen kleinen 
Schritt zur Zeit machen”

• KlientInnen in einem lösungsfokus-
sierten Gespräch sind auch in einer 
Krisensituation in der Lage zu be-
schreiben, was sie als nächstes tun 
müssen, um Verbesserungen herbei-
zuführen, d.h.

• sie sind fähig, über ihre Zukunft 
und Bedürfnisse nachzudenken

• der Glaube an die Kompetenz und 
Stärken unserer KlientInnen und

• die Überzeugung der Unausweich-
lichkeit von Veränderungen ist hilf-
reich 

• es kann entscheidend sein, auf Ant-
worten, die augenscheinlich nichts 
mit der eigentlichen Problemsitua-
tion (hier Delogierung) zu tun ha-
ben, vorbereitet zu sein und darauf 
einzugehen, um

• herauszuhören, was oder wer für die 
KlientInnen wichtig ist und welche 
spezifische Dinge sie ändern möch-
ten

Mag. Wilhelm Habellöcker;

Volkswirt; derzeit Koordinator,
Berater und Begleiter beim 
Verein Wohnen Steyr im Be-
reich Netzwerk Wohnungssi-
cherung
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Der vorliegende Beitrag setzt sich mit 
dem Thema Kinderarmut auseinander 
und präsentiert ausgewählte Studien-
ergebnisse aus dem Forschungsprojekt 
„Arm dran sein & Arm drauf sein“. 
Im Anschluss werden Wege aus der 
Kinderarmut aufgezeigt, die vor allem 
darauf verweisen, dass die Verminde-
rung von Kinderarmut Hand in Hand 
mit einer konsequenten Umsetzung 
von Kinderrechten geht – und zwar 
für alle Kinder.

Ausgangslage

Das Thema Armut ist heute keines-
wegs mehr ein Randgruppenphä-
nomen von ausschließlich sozial 
schwachen oder stark marginalisier-
ten Bevölkerungsgruppen. Armuts-
bedrohung und soziale Ausgrenzung 
breiter Schichten sind bei wachsen-
dem Wohlstand auch in unserer Ge-
sellschaft manifeste soziale Probleme. 
Trotzdem scheint das Thema Armut, 
auch wenn es wahrgenommen wird, 
nur wenig im Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit verankert. Sprachlosig-
keit und Tabuisierung betreffen vor 
allem Kinderarmut als eigenständiges 
soziales Problem bzw. Kinder und Ju-
gendliche als eigenständige Subjekte 
in ihrer Betroffenheit und Lebenslage. 
„Die öffentliche Debatte über Kinder 
in Armut ist voll explosiver Dynamik. 
Alle, die davon erfahren, wirken emo-
tional betroffen. Das verdeckt zuge-
standene Faktum der Armut in einem 
reichen Land gewinnt ein konkretes 
Gesicht. Auch wird im Falle der Kin-
der deutlich, dass die Armut nicht ei-
genem Versagen anzulasten, sondern 

das Endglied einer Kette der sozialen 
Ausgrenzung ist.“1

Armut kann nur innerhalb eines Kon-
textes gedeutet werden, sie ist daher 
ein „lebensweltliches, kontextabhän-
giges und stets interpretationsbedürf-
tiges Phänomen“2. Das heißt, Armut 
setzt sich stets in ein Verhältnis zum 
gesellschaftlichen Umfeld und ist re-
lativ oder wie die EU-Kommission 
formuliert, dass jene „Einzelpersonen, 
Familien und Haushalte [als arm defi-
niert werden], die über so geringe ma-
terielle, kulturelle und soziale Mittel 
verfügen, dass sie von der Lebensweise 
ausgeschlossen sind, die in dem Mit-
gliedsstaat, in dem sie leben, als Mi-
nimum annehmbar ist.“3  Dabei spielt 
neben dem lebensweltlichen Umfeld 
auch die zeitliche Entwicklung eine 
wichtige Rolle. Gleiches gilt für die 
subjektive Bewertung von Armutsla-
gen: Wie stark Armut bewusst ist und 
gedeutet wird, hängt nicht nur vom 
sozialen Kontext, sondern auch von 
der gesamtgesellschaftlichen Situation 
ab. 
Eine Definition von Kinderarmut 
rückt die Einschränkung individueller 
Entwicklungs- und Entfaltungsmög-
lichkeiten und die Beeinträchtigung 
von Chancen auf eine gelungene So-
zialisation in den Mittelpunkt. Damit 
einher geht ein erzwungener Mangel 
an Verwirklichungschancen, dem 
Kinder und Jugendliche in der Gesell-
schaft ausgesetzt sind.4 Aktuelle For-
schungsarbeiten zeigen, dass Kinder 
aus armen Verhältnissen sowohl ge-
sundheitlich, schulisch, sozial als auch 
kulturell deutlich schlechter gestellt 
sind, pessimistischere Zukunftsaus-

sichten haben und sozial öfter ausge-
grenzt werden als Kinder und Jugend-
liche, die nicht in armen Verhältnissen 
aufwachsen. Die Armutsfolgen sind 
am Ende der Grundschulzeit drama-
tischer als am Ende der Kindergarten-
zeit einzuschätzen. 
Armut ist seit den 1990er-Jahren 
„jung“ geworden, denn Heranwach-
sende sind in einem reichen Land 
wie Österreich überproportional von 
Armut betroffen: Sie machen heute 
knapp ein Viertel aller Armutsgefähr-
deten in Österreich aus5 – kommen 
aber kaum selbst zu Wort. In Öster-
reich leben insgesamt mehr als eine 
Million Menschen in Armutsgefähr-
dung. Diese Personen leben in Haus-
halten mit weniger als 60 % des Me-
dianeinkommens und rund die Hälfte 
davon lebt in manifester bzw. akuter 
Armut, d.h. sie erleben in zentralen 
Lebensbereichen Einschränkungen6. 
Mit Blick auf Kinder und Jugendli-
che bis zum 17. Lebensjahr bedeu-
tet dies in absoluten Zahlen, dass 
293.000 Heranwachsende „ausgren-
zungsgefährdet“, 243.000 Mädchen 
und Buben „armutsgefährdet“ und 
134.000 Kinder und Jugendliche als 
„manifest arm“ in Österreich gelten.7

Was die Armutsgefährdung betrifft, 
so lassen sich auch für Kinder in Ös-
terreich die bekannten Faktoren für 
Armut ausmachen: Kinder, die nach 
Trennung der Eltern alleine mit ihren 
Müttern leben sowie Kinder in  Mi-
grationsfamilien oder erwerbslose El-
tern stellen ein sehr hohes Risiko dar, 
ebenso auch die Geburt von weiteren 
Kindern sowie Krankheiten in der Fa-
milie und Tod eines Elternteiles. 

Armut ist eben auch arm sein!
Kinderarmut aus der Sicht von Mädchen und Buben in Österreich

Text: Mag.a Dr.in Ingrid Kromer
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Wie im Detail die Erfahrungen mit 
Armut und Ausgrenzung von Kin-
dern aus unterschiedlichen Milieus 
und aus unterschiedlichen armen und 
nicht-armen Herkunftsfamilien von 
Mädchen und Buben eingeordnet 
und beurteilt werden, sollen im Fol-
genden anhand einiger ausgewählten 
Ergebnisse aus der qualitativen Studie 
mit dem Titel „Arm dran sein & arm 
drauf sein“ 8 vorgestellt werden:

Studienergebnisse zu Armut aus 
Kindersicht

Die wichtigste Erkenntnis aus der 
Forschungsarbeit9 lässt sich mit 
den Worten der Kinder treffend 
zusammenfassen: Armut bedeutet 
„arm dran sein & arm drauf sein“. Egal 
in welcher Form oder in welchem Aus-
maß Kinder Armut in ihrer Erlebnis- 
und Erfahrungswelt wahrnehmen, sie 
verknüpfen Lebenslage und Lebensge-
fühl miteinander. Dementsprechend 
bedeutet die Aussage „arm dran sein“ 
jene Armut, die sich auf die monetäre 
Ebene bezieht, während „arm drauf 
sein“ jene Armut bezeichnet, die sich 
wie ein Suffix dazu hängt und auf der 
Ebene des Gefühls anknüpft. 

Das Armutsverständnis von Kindern 
wird erst durch die Kombination und 
Integration beider Aspekte von Le-
benslage und Lebensgefühl fassbar, 
denn „Armut ist eben auch arm sein“. 
Dies gelingt ihnen als Beobachtende 
ihrer Lebenswelten, indem sie sich 
und ihre Lebenssituation positionie-
ren und sie mit der Lebenssituation 
anderer Mädchen und Buben verglei-
chen. Sie bewerten und beurteilen 
unterschiedliche Lebenskontexte. Sie 
wissen zudem aus eigenem Erleben, 
wie sich arm drauf sein anfühlt und 

können diese Gefühlslage anderen 
Kindern, die in Armut leben, zugeste-
hen, auch wenn sie selbst noch niemals 
schweren materiellen Mangel erlebt 
haben. Was Kinder innerhalb ihrer 
ungleichen Kindheiten verbindet, ist 
ihr Bewusstsein für verschiedene Le-
bensbedingungen und Lebenslagen. 
Die befragten Kinder haben sehr 
unterschiedliche Einschätzung von 
Armut. In den Gruppendiskussio-
nen wird verhandelt, sie werden sich 
mitunter auch einig und manchmal 
wehren sie einen Konsens über die 
Bedeutung von Armut ab, zumin-
dest was deren Eigenschaften und 
Ausprägungen, nicht jedoch was die 
Grundaussage betrifft, nämlich dass 
Armut arm dran sein & arm drauf sein 
bedeutet. Für Kinder steckt in Armut 
grundsätzlich der monetäre Faktor 
und ebenso grundsätzlich wird mate-
riellen Armutslagen eine emotionale 
Befindlichkeit hinzugefügt. 
Neben diesem zentralen Ergebnis sind 
vier typische Erfahrungen für das Ar-
mutsverständnis von Kindern bestim-
mend:

a) Arm sein heißt „mutterseelenal-
lein sein“

Dieses Gefühl wird von den Mädchen 
und Buben eng verknüpft mit Kin-
derarmut in ihrer schlimmsten Form: 
Keine Eltern, keine Familie zu haben 
bedeutet eine Existenzgefährdung 
für Kinder, es bedeutet absolute und 
größtmögliche Armut. Verhindern 
kann aus Kindersicht diesen Zustand 
nur das Vorhandensein von Eltern. 
D.h. aus Sicht der Kinder braucht 
es versorgende (im Sinne materieller 
Ressourcen), aber auch fürsorgende 
Bezugspersonen. So formuliert ein 
Mädchen sehr treffend auf die Frage, 
wann es einem Kind in Österreich gut 
geht, „Es hat jemanden lieb und es hat 
auch wer lieb“.

b) Arm sein heißt „ausgeliefert sein“ 

Kinderarmut wird von Mädchen und 
Buben als Zustand des „Ausgeliefert-
seins“ beschrieben und bedeutet ein 
Schutzlos-Sein gegenüber den Er-

wachsenen, da diese mehr Macht und 
Ressourcen haben als sie selbst. Sind 
Eltern nicht imstande für ihre Kinder 
zu sorgen, so rutschen Kinder auto-
matisch mit in die Armutsfalle. Die-
se Abhängigkeit von Eltern wird im 
Falle einer familiären Armutslage sehr 
deutlich als negatives Gefühl empfun-
den. Kinder haben kein Handlungsre-
pertoire zur Verfügung, das sie einer 
möglichen Armutsgefährdung entge-
gen setzen könnten. Letztlich müs-
sen sie abwarten, ob ihre Eltern oder 
andere erwachsene Bezugspersonen 
diese Situation meistern - oder eben 
nicht. Die Familie und deren Rah-
menbedingungen bestimmen das Le-
ben der Kinder und dessen Standard. 
Wissen über die Rechte von Kindern 
wird von den involvierten Kindern 
nicht eingebracht. 

c) Arm sein heißt „anders als die 
Anderen sein“ 

Arme Kinder werden als „anders“ 
wahrgenommen. Unterschiedliches 
ökonomisches, soziales und kultu-
relles Kapital führen zu Ungleich-
heit von Kindheiten und damit zum 
Nicht-Dazugehören, zum Nicht-
Mithalten-Können und/oder zu Ex-
klusion. Diversität hat nicht in allen 
Lebensbereichen einen gesellschaft-
lichen Wertekonsens. Auch Mädchen 
und Buben streben dem Mainstream 
zu, einer Konformität, die von der 
Mehrheit der Gesellschaft vorgegeben 
und sozial kontrolliert wird. Wenn 
Kinder gemobbt oder auf eine ande-
re Art ausgegrenzt werden, weil sie 
zum Beispiel kein Geld für bestimmte 
Güter haben, den gängigen Körper-
bildern nicht entsprechen, etc - dann 
geht es um dieses Anders-als-die-An-
deren-sein. Demnach ist alles was von 
der gesellschaftlichen Norm abweicht 
oder auch in den Medien negativ be-
setzt wird nicht erstrebenswert, weil 
es benachteiligend und ausgrenzend 
wirkt. 

d) Arm sein heißt „verletzt und ver-
letzbar sein“ 

Ein weiteres Charakteristikum für Ar-
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mut aus Kindersicht ist der Zustand, 
der durch belastende und krisenhafte 
Ereignisse hervorgerufen wird und 
zwar „verletzt und verletzbar sein“. 
Armut stellt eine Bedrohung für die 
Unversehrtheit eines Kindes dar. Kin-
der werden im Alltag durch Demüti-
gungen struktureller und häuslicher 
Gewalt, durch Vernachlässigung 
und Ausgrenzung, durch das Nicht-
Ernstnehmen ihrer Rechte in ihrer 
Würde und Selbstachtung verletzt. 
Armut führt bei Kindern zu Scham- 
und Minderwertigkeitsgefühlen und 
erschwert es ihnen, ihre Wünsche, 
Sehnsüchte und Bedürfnisse mitzu-
teilen. 

Kinder sehen – und das zeigen diese 
Ergebnisse sehr anschaulich –  einen 
deutlichen Zusammenhang zwischen 
Geldarmut und Gefühlsarmut. Wenn 
materielle Not herrscht, dann ist ein 
Kind auch in affektiver Hinsicht arm. 
Und gerade unter den Folgen von 
ökonomischen Zwangslagen, die zu 
sozialer Ausgrenzung führen, leiden 
Mädchen wie Buben besonders.

Armutsminderung als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe

Kinderarmut zu verhindern bzw. zu 
mindern ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe und bedarf vielfältiger 
Herangehensweisen. Die Ergebnisse 
der Forschungsarbeit zeigen u.a. auf, 
dass die Verminderung von Kin-
derarmut Hand in Hand mit einer 
konsequenten Umsetzung von Kin-
derrechten geht – und zwar für alle 
Kinder: Kinder als Subjekte aus ei-
genem Recht und Mächtigkeit Ernst 
zu nehmen und für die Zukunft zu 
stärken sind wesentliche Maßnahmen 
gegen Kinderarmut. 
Um Armutslagen zu vermindern 
bzw. psychosoziale Folgerisiken bei 
Kindern zu verhindern, ist es nötig, 
auch Kinder in benachteiligten Le-
benslagen gezielt zu fördern und zu 
unterstützen. Dabei bedarf es jedoch 
einer sehr sensiblen Form der Un-
terstützung, damit diese sogenann-
te „Privilegierung“10 nicht in eine 
weitere Stigmatisierung und damit 

auch Exklusion des Kindes führt. Ein 
selbstverständlicher Normalvollzug 
der Förderung und Ermöglichung 
von Verwirklichungschancen für alle 
Kinder kann dazu führen, dass sich 
die Benachteiligung armutsbetrof-
fener Kinder durch Aktivierung in 
Richtung Ermächtigung und Teilhabe 
wandelt und individuelle Potenziale 
zum Tragen kommen bzw. eingesetzt 
und genutzt werden können. 
Gerade für Kinder in Armutslagen 
ist eine soziale Infrastruktur Not 
wendend, um aus einem begrenzten 
Umfeld ausbrechen zu können und 
Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe 
zu bekommen. Dementsprechend hat 
die „Entwicklung einer sozialen Infra-
struktur, die in Sozialen Räumen, den 
Lebenswelten der Menschen, Teilha-
beoptionen bietet und bereit stellt“11 
eine zentralen Bedeutung.
Es ist ein Bündel an Maßnahmen 
und die Berücksichtigung von unter-
schiedlichsten Perspektiven sowohl 
auf der Makroebene als auch auf der 
Meso- und Mikroebene wesentlich, 
die hier noch kurz skizziert werden 
sollen:

a) UN-Kinderrechte vorbehaltlos in 
allen Punkten in die Verfassung 

In Österreich wurde die UN-Kinder-
rechtskonvention  (KRK)in den Ver-
fassungsrang aufgenommen, jedoch 
wurden wesentliche Bereiche wie Ge-
sundheit, Freizeit, Bildung oder sozi-
ale Absicherung nicht angesprochen 
und die KRK damit nur fragmentiert 
umgesetzt.12 Eine verfassungsrecht-
liche Verankerung aller Rechte ist 
jedoch für eine konsequente Umset-
zung der KRK notwendig, da diese 
Kinderrechte unteilbar und aufeinan-
der bezogen sind und nicht auf einzel-
ne Rechte beschränkt werden können.

b) Kindergrundsicherung unab-
hängig von Familienform, Elterner-
werbsarbeit und Herkunft 

Eine Kindergrundsicherung nimmt 
die Persönlichkeitsrechte der Kinder 
ernst und macht sie nicht zu einem 
finanziellen Anhängsel der Eltern. 

Konsequenterweise würde das auch 
einen Wandel von der Familien- zur 
Kinderförderung bedeuten. Die Ar-
mutsforscherInnen Irene Becker und 
Richard Hauser sind in ihrer Studie 
über die Verteilungswirkungen ver-
schiedener monetärer Leistungen zum 
Abbau von Kinderarmut zur Erkennt-
nis gelangt, dass das Reformkonzept 
einer Kindergrundsicherung von 
502,- Euro „am stärksten im unteren 
und mittleren Einkommensbereich 
wirkt und – im Gegensatz zu anderen 
Konzepten – insbesondere verdeckte 
Armut systembedingt, also quasi au-
tomatisch, weitgehend abbaut“.13

c) Bildung für alle durch ein inte-
grierendes Bildungssystem

Der Ansatz eines integrierenden Bil-
dungssystems ist in Österreich not-
wendig, da der Zugang zu weiterfüh-
renden Schulen nach wie vor sozial 
selektiv erfolgt und wesentlich vom 
sozioökonomischen Status der Eltern 
mitbestimmt wird. Es geht um eine 
Bildung, die von defizitorientiertem 
Denken wegführt, hin zu einer po-
sitiven, ressourcenorientierten und 
ganzheitlichen Förderung jedes ein-
zelnen Kindes. Denn die Förderung 
von sozialer Chancengleichheit wirkt 
armutsvermindernd. 

d) Lobby – Die Interessen der Kin-
der fördern

Ganz allgemein werden Interessen 
von Kindern in gesellschaftlichen Pla-
nungs- und Entscheidungsprozessen 
wenig berücksichtigt. Um dieser Be-
nachteiligung wirkungsvoll entgegen-
zutreten, braucht es kinderpolitische 
Anstrengungen auf unterschiedlichen 
Ebenen, insbesondere seitens der 
Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendwohlfahrt (z.B. offene und ver-
bandliche Kinder- und Jugendarbeit, 
Kinder-/ Jugendanwaltschaft, Bera-
tungsdienste), damit durch deren an-
waltschaftliches Eintreten Kinderinte-
ressen (z.B. in den Bereichen Wohnen, 
Bildung, Gesundheit) erfüllt werden 
können. 
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e) Sozialräumliche Konzepte der 
Arbeit mit Kindern umsetzen

Lebenswelten von Kindern sind auf-
grund struktureller (Infrastruktur, 
Mobilität) und subjektbezogener (Bil-
dung, Gesundheit, Ethnie) Faktoren 
unterschiedlich gestaltet und wirken 
sich insbesondere für arme Kinder be-
nachteiligend aus, denn diese sind in 
Gefahr, zunehmend isoliert zu werden 
und zu vereinsamen. Im Sinne einer 
Armutsverminderungspolitik mobili-
sieren sozialräumliche Konzepte Kin-
der dahingehend, ihr Lebensumfeld 
als Gestaltungsraum zu nutzen und 
sich damit Freiräume und Entwick-
lungsräume schaffen zu können. 

f ) Positive Peerkultur in der Päda-
gogik entwickeln

Peergruppen und Cliquen jeglicher 
Art verfügen über Potenziale der So-
lidarisierung, der wechselseitigen Be-
stärkung (im Widerstand) sowie der 
(nonformalen) Bildung, die für das 
einzelne Gruppenmitglied einen be-
achtlichen Lebensmehrwert darstel-
len. Es liegt nahe, diese Potenziale für 
Maßnahmen zur Armutsverringerung 
entsprechend zu nützen, indem Kin-
der dazu ermutigt werden, einen Teil 
ihres eigenen Lebens selbst in die 
Hand zu nehmen und mit Unterstüt-
zung durch Gleichaltrige und Gleich-
gesinnte entsprechend zu verändern. 

g) Persönlichkeitsbildung und Wi-
derstand stärken 

Die Resilienzforschung versteht Ar-
mut als Entwicklungsrisiko von Kin-
dern und zielt darauf ab, psychosozi-
ale Folgerisiken bei den Betroffenen 
abzuwenden. Insofern muss man Re-
silienzförderung als Querschnittsma-
terie für die gesamte Soziale Arbeit mit 
Kindern und Familien begreifen, die 
gezielt in den Bereichen Freundschaf-
ten, Bildungsmöglichkeiten, soziale 
Kompetenzen, Fähigkeiten und Inte-
ressen sowie positives Selbstwertgefühl 
fördert und Ressourcen bereitstellt. 

h) „Kinderarmut“ zum Thema machen

Familien, insbesondere Kindern in 
Armutslagen fehlt oft das Wissen über 
die Nutzung von Unterstützungsmaß-
nahmen oder das nötige Know-how 
im Umgang mit Einrichtungen der 
Sozialen Arbeit. Das Sich-Bewusstma-
chen der eigenen Lebenslage z.B. in 
beratenden Gesprächen kann bereits 
einen ersten Schritt zur Veränderung 
dieser benachteiligenden Lebenssitu-
ation darstellen. Im direkten Kontakt 
mit von Armut betroffenen Kindern 
geht es also darum, hilfreiche und 
nützliche Informationen kindgerecht 
zu vermitteln und entsprechende 
Handlungsschritte mit den Kindern 
daraus zu erarbeiten. Das setzt voraus, 
dass jene erwachsenen Personen, die 
mit Kindern in Kontakt stehen, über 
derartiges Wissen verfügen und es 
auch selbstverständlich und kompe-
tent Kindern zur Verfügung stellen. 

Eine zukunftsfähige Gesellschaft ist 
eine, die mehr soziale Gleichheit und 
Gerechtigkeit unter ihren Mitgliedern 
schafft. Soziale Ungleichheit schadet 
allen Menschen, nicht nur den Ar-
men.14 Kinder als gleichwertige und 
gleichberechtigte Mitglieder unserer 
Gesellschaft zu sehen und dement-
sprechend zu behandeln ist folglich 
eine wesentliche Grundvoraussetzung 
dafür, Armutslagen zu verändern und 
zu verhindern.
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Die soziale Verunsicherung und Armutsbedrohung 
hat sich bedingt durch die Finanz- und Wirtschafts-
krise bis weit in die Mittelschicht hinein verschärft. 
Neben die traditionell überdurchschnittlich ar-
mutsgefährdeten Gruppen (AlleinerzieherInnen, 
kinderreiche Familien, ImmigrantInnen aus Dritt-
staaten, Langzeitarbeitslose, chronisch Kranke und 
Working Poor) treten nunmehr auch Gruppen, die als 
atypisch Beschäftigte aufgrund des Strukturwandels 
der Arbeitswelt in Zonen der Prekarität abrutschen.?
Die Beiträge dieser zweiten, vollständig überarbeit-
eten und erweiterten Auflage des Handbuchs Armut 
geben einen umfassenden und systematischen Über-
blick über den aktuellen Stand der Armutsforschung 
in Österreich. Sie präsentieren neueste Erkenntnisse 
zu den Ursachen und Faktoren von Armut, ihren 
Erscheinungsformen und Folgen, individuellen Be-
wältigungsstrategien sowie öffentlichen und privaten 
Instrumenten und Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Armut. Der Band schließt mit einem historischen 
Rück- und einem Ausblick auf künftige Herausforde-
rungen der Armutspolitik im europäischen Kontext. 
– Ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle an 
der Bewältigung der Armutsproblematik in unserer 
Gesellschaft Interessierten.

LeserInnenbrief

Stefan Bestmann schrieb in SiO 2/14 
eine Replik zu Hubert Hollmüllers 
(Prof. für Soziale Arbeit an der FH 
Kärnten) kritischen Äußerungen zur 
sozialraumorientierten Sozialen Ar-
beit in Graz. In diesem Zusammen-
hang regte Stefan Bestmann an, an 
der FH Kärnten solle ein Kongress 
zur sozialraumorientierten Sozialen 
Arbeit stattfinden; Stefan Bestmann 
bot sich an, begleitet durch eine Un-
terstützerInnengruppe aus Graz, sei-
ne Vorstellungen darzustellen.

Dazu ist zu sagen, dass das (so ge-
nannte) Fachkonzept der sozial-
raumorientierten Sozialen Arbeit, 
den Rang einer Theorie hat es ja 
nicht, sattsam bekannt ist. In sei-
nem weitschweifigen Artikel in SiO 
2/14 wiederholt Bestmann die schon 
mehrfach vorgetragene Argumentati-
on (vgl. z.B. SiO 1/12), dass nur die 
sozialraumorientierte Soziale Arbeit 
in der Lage ist, eine tragfähige Per-
spektive für die Zukunft der Sozia-
len Arbeit anzubieten. Dazu greift 
Bestmann tief in den Bauchladen 
der geläufigen Theoriebildung: Au-
torInnen von Beck über Habermas 
bis Thiersch werden als Kronzeugen 
aufgerufen, um die Richtigkeit der 
sozialraumorientierten Sozialen Ar-
beit zu bestätigen. Bestmann hat nur 
Pestalozzi ausgelassen, der sich in ei-
nem leider verloren gegangenen Teil 
seines Stanser Briefes auch schon für 
die sozialraumorientierte Soziale Ar-
beit ausgesprochen hat.

Der Studiengang Soziale Arbeit an 
der FH Kärnten wird auf den von 
Stefan Bestmann vorgeschlagenen 
Kongress verzichten: Eventuelle 
Kongresse an der FH Kärnten wer-
den vom Kollegium selbst initiiert 
und durchgeführt. Das Kollegium 
sieht sich auch durchaus in der Lage, 
Entwicklungen der Sozialen Arbeit 
einzuschätzen und, falls notwendig, 
voranzutreiben.

FH-Profin  Drin  Bringfriede Scheu
Leiterin des Studiengangs Soziale  
Arbeit an der FH Kärnten

 TEilNEhMERiNNEN-BETRAg 
FrühbucherInnen: 140,- Euro 
Bei Anmeldung und Bezahlung bis 31.12.2014

SpätbucherInnen: 170,- Euro 
Bei Anmeldung ab 01.01.2015 und Bezahlung bis 24.02.2015

Für Konferenzteilnahme, Tagungsmappen, Pausengetränke,  
2 Mittagessen, 1 Abendessen, Kulturprogramm, Publikation  
zur 10. Armutskonferenz.

Solidaritätsbeitrag: 
FrühbucherInnen: 200,- Euro 
SpätbucherInnen: 230,- Euro

Wenn 3 TeilnehmerInnen diesen Beitrag bezahlen, können wir 
einer/einem 4. TeilnehmerIn einen wesentlich reduzierten Teil-
nehmerInnenbeitrag anbieten und die Fahrtkosten und Unter-
kunftskosten übernehmen. Die TeilnehmerInnenbeiträge decken 
knapp 50% der realen Kosten der 10. Armutskonferenz.

Fördermitglieder der österreichischen Armutskonferenz  
(95,- Euro Jahresbeitrag) zahlen für die Konferenz 40,- Euro  
Unkosten beitrag für die Verpflegungskosten. Werden Sie jetzt  
Förder mitglied! Damit unterstützen Sie langfristig die sozial - 
politischen Aktivitäten der österr. Armutskonferenz.

 ORT, dATUM UNd ZEiT
St. Virgil Salzburg – Bildungs- und Konferenzzentrum 
Ernst-Grein-Straße 14, 5026 Salzburg, www.virgil.at

Betroffenen-Vor!-Konferenz 
Montag, 23. Februar 14.00 bis 18.00 Uhr

Frauen-Vor!-Konferenz 
Montag, 23. Februar 19.00 bis 22.00 Uhr

10. Armutskonferenz 
Dienstag, 24. Februar 9.30 bis 18.00 Uhr, ab 20.00 Uhr Kulturprogramm 
Mittwoch, 25. Februar 9.00 bis 16.00 Uhr,  
anschließend Festakt: 20 Jahre Armutskonferenz

 NÄchTigUNgSMöglichKEiTEN 
Durch die Belegung des Bildungszentrums St.Virgil  
mit den ReferentInnen, Betroffenen, Moderator Innen 
und dem Team stehen im Haus für weitere Gäste  
leider keine Zimmer mehr zur Verfügung.  
Wir bitten dies zu entschuldigen. Eine Liste der 
Nächtigungsmöglichkeiten in der näheren Umgebung 
finden Sie auf www.armutskonferenz.at. Bitte organi-
sieren Sie Ihre Nächtigungsmöglichkeiten selbst. 

Über die Website der TouristInneninformation  
finden Sie weitere Hotels und Privatunterkünfte.

TouristInneninformation:  
Tel: +43-662-88 987-316;  
www.salzburg.info/de/unterkunft/online_buchen  

FORTSchRiTT, RücKSchRiTT, WEchSElSchRiTT 
1995 fand in Salzburg die erste österreichweite Armutskonferenz statt. Dort formierte sich 
ein breites und buntes Bündel von zivilgesellschaftlichen Kräften, das bis heute im Kampf 
gegen Armut, Ausgrenzung und Ungleichheit aktiv ist.
Auf der 10. Armutskonferenz richten wir unseren Blick zurück und nach vorne. Wie  
haben sich Themen der Armutsbekämpfung in den letzten 20 Jahren verändert, welche  
aktuellen Entwicklungen sind zu beobachten, welche Herausforderungen stehen an,  
welche Lösungsansätze haben sich bewährt, wo brauchen wir Neues?

WAS WURdE EigENTlich AUS…?
Viele haben sich in den letzten zwanzig Jahren an Maßnahmen- und Strategieentwicklung 
und an gemeinsamen Aktivitäten zur Vermeidung und Bekämpfung von Armut beteiligt. 
Die Armutskonferenz fragt nach, was aus den Anliegen und Lösungsansätzen der letzten 
zwanzig Jahre geworden ist. Was wurde aus der „Mindestsicherung“? Und was aus der 
„aktivierenden Arbeitsmarktpolitik“? Was aus der „Partizipation“? Was wurde eigentlich 
aus der „Gesundheitsförderung“? Und was aus dem „sozialen Aufstieg durch Bildung“? 
Was wurde aus dem „Sozialstaat“? 

UNd WAS MAchEN WiR jETZT MiT…?
Zu den alt bekannten Themen gesellen sich viele neue Herausforderungen und 
Konzepte, aber auch Gefahren und Erkenntnisse, die es zu diskutieren gilt. Was machen 
wir mit der „Wirkungsorientierung“? Und was mit der „Krise“? Was machen wir mit 
der „Umwelt“? Was mit den „Notreisenden“, was mit den „prekär Selbständigen“? Was  
machen wir mit der „sozialen Innovation“, was mit dem „Autoritarismus“? Und was  
machen wir mit dem „Reichtum“? Was machen wir mit dem „Grundeinkommen“?

Mit: Klaus Dörre, Serge Paugam und Brigitte Unger als Key-Note Speaker Innen und:  
Wilfried Altzinger, Margit Appel, Roland Atzmüller, Ulrich Brand, Manuela 
Brand stetter, Erwin Buchinger, Robert Buggler, Usnija Buligovic, Klaus Busch, 
Anja Christanell, Rainer Gross, Eva Maria Groß, Martin Hagen, Martin Haiderer,  
Bettina Haidinger, Karin Heitzmann, Barbara Herzog-Punzenberger, Christian  
Hilbert, Christian Horak,  Martina Kargl, Günther Kräuter, Manfred Krenn,  
Veronika Kronberger, Bernhard Litschauer-Hofer, Katharina Meichenitsch,  
Michaela Moser, Chantal Munsch,  Ilona Ostner, Andreas Polutta, Judith  
Pühringer, Gilles Reckinger, Birgit Schneider,  Heinz Schoibl, Friedrich Schorb, 
Martina Schubert, Stefan Selke, Christine Stelzer- Orthofer, Sieglinde Trannacher,  
Angela Vaverka, Michael Winkler, Norbert Wohlfahrt, Klaus Wolf, Helga Wolf-
gruber, VertreterInnen von „Sichtbar Werden“ u.a.

 FOREN 
WAS WURdE EigENTlich AUS ...

dER gESUNdhEiTSFöRdERUNg?

dER gEMEiNWESENARBEiT?

dEM SOZiAlEN AUFSTiEg dURch BildUNg?

dER PARTEilichKEiT dER SOZiAlEN ARBEiT?

dEM WOhlFAhRTSSTAAT?

dER jUgENdWOhlFAhRT?

dER AKTiViERUNg?

dEM PRiVATKONKURS?

dEM gRUNdEiNKOMMEN?

dER PARTiZiPATiON?

dER MiNdESTSichERUNg?

UNd WAS MAchEN WiR jETZT MiT ...

dEN NOTREiSENdEN?

dER WiRKUNgSORiENTiERUNg?

dEN SOZiAlMÄRKTEN?
dER KRiSE?

dEN PREKÄREN  SElBSTÄNdigEN?
dER UMWElT?

dEN MilliARdEN?

dEM „STARKEN MANN“?
REgiONAlEN ARMUTSPOliTiKEN?

dER SOZiAlEN iNNOVATiON?
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Maria Wasner, Sabine Pankofer (Hrsg.)
Soziale Arbeit in Palliative Care
Ein Handbuch für Studium und Praxis
Münchner Reihe Palliative Care - Palliativme-
dizin-Palliativpflege-Hospizarbeit
2014, W.Kohlhammer Verlag, 292 Seiten, 
30,80 Euro

Neben Medizin und Pflege spielt die Soziale Ar-
beit bei der Begleitung von Patienten und ihren 
Familien die wichtigste Rolle im multiprofes-
sionellen Palliative-Care-Team. Dieses Hand-
buch (...) gibt den aktuellen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand wieder und schildert Methoden 
und Interventionsmöglichkeiten der Sozialen 
Arbeit. Praxisrelevante Informationen machen 
das Werk auch für alle im Palliativbereich Tä-
tigen zu einem unverzichtbaren Begleiter.  
Prof.Dr.Maria Wasner lehrt Soziale Arbeit in 
Palliative Care an der Katholischen Stiftungs-
fachhochschule München. Prof. Dr. Sabine Pan-
kofer lehrt Psychologie in der Sozialen Arbeit an 
der Katholischen Stiftungsfachhochschule Mün-
chen und leitet dort den Weiterbildungsstudien-
gang „Soziale Arbeit“.
(aus dem Klappentext)

Peter Koler
Rausch und Identität - Jugendliche in Alko-
holszenen
Brixener Studien zu Sozialpolitik und Sozi-
alwissenschaft 1

2014, bu.press Bozen, 220 Seiten, 24,00 Euro, 
ISBN 978-88-6046-065-3

„Im vorliegenden Band erforscht der Autor iden-
titätsrelevante Erfahrungen im Zusammenhang 
mit Konsum- und Rauscherlebnissen von jungen 
Menschen ohne Krankheitsdiagnosen. Er geht 
dabei von der Hypothese aus, dass es einen Zu-
sammenhang gibt zwischen der Beteiligung an 
Konsum - in erster Linie in Alkoholszenen - und 
der Selbstentwicklung eines jungen Erwachsenen.
Das Ergebnis ist klar und unmissverständlich: 
Alkoholszenen können wichtige identitätsstif-
tende und verankernde Impulse liefern, die Ju-
gendliche auf ihrem Weg in das Erwachsenen-
leben als Erfahrungswelt benötigen. Die Studie 

HINWEISE
Anke Kuhls, Joachim Glaum, Wolf-
gang Schröer (Hrsg.)
Pflegekinderhilfe im Aufbruch
Aktuelle Entwicklungen und neue 
Herausforderungen in der Voll-
zeitpflege
2014, Juventa Verlag, 200 Seiten, 
25,70 Euro

Helene Beitler, Hubert Beitler
Zusammen wachsen
Psychose, Partnerschaft und Fa-
milie
2013, Mabuse Verlag, 208  Seiten, 
25,60 Euro

Sabine Kühnel, Livia Koller
Bei mir zuhause ist was anders
Was Kinder psychisch kranker El-
tern erleben
(gebunden; ab 4 Jahren)
2013, Mabuse-Verlag, 45 Seiten, 
17,40 Euro

Katharina Armour, Susanne Fricke
 Dem Zwang die rote Karte zeigen
Ein Ratgeber für Kinder und Ju-
gendliche und ihre Eltern
2014, Balance Buch+Medien,  142 
Seiten, 18,50 Euro

Bücher Zusammengestellt von DSA Gabriele Hardwiger-Bartz

zeigt jedoch auch deutlich, dass Alkoholszenen 
Kunstwelten sind und damit auch risikohaltige 
Übergangsräume darstellen.“  (Klappentext)
Der Autor, Psychologe und Erziehungswis-
senschaftler arbeitete als klinischer Psychologe 
im Dienst für Abhängigkeitserkrankungen in 
Bozen; u.a. seit 2001 Leiter der Fachstelle für 
Suchtprävention und Gesundheitsförderung 
Forum Prävention in Bozen.
Die vorliegende Studie ist eine überarbeitete 
Fassung seiner Dissertation.

Jugendliche,  besonders  ihr Umgang mit Al-
kohol, werden in der Öffentlichkeit, in der 
Presse meist negativ bewertet, Rauscherlebnis-
se angeprangert. 
In der Pubertät sind zahlreiche Entwicklungs-
aufgaben zu bewältigen und es scheint, als 
würde im Alltag  (Schule, Arbeit, Familie) 
dazu nicht die entsprechende Unterstützung 
zur Verfügung stehen - so dass von Jugendli-
chen geeignet erscheinende Gruppen, Szenen 
gesucht und gefunden werden. Auch das  Er-
lernen des Umganges mit Alkohol ist in unse-
rer Gesellschaft  als Entwicklungsaufgabe für 
junge Menschen anzusehen. Die meisten Ju-
gendlichen entfernen sich - nach einiger Zeit 
- wieder aus den entsprechenden Alkoholsze-
nen; sie berichten über positive und negative 
(Lebens)Erfahrungen und haben eine kritische 
Haltung und Distanz entwickelt. In den aus-
gewählten Interviews äußern sie sich unter 
anderem zu Themen wie Freunde, Schule, Fa-
milie, über die Gründe für das Trinken ... und 
über ihre eigene Entwicklung,  über Selbstre-
gulierung, Reflexion und Distanzierung.
„Die Tatsache, dass so wenig über die subjektiv 
wahrgenommen positiven Seites eines Konsums 
von psychoaktiven Substanzen geforscht wird, 
war der Ausgangspunkt für die vorliegende Ar-
beit...“  Für den Autor stellte sich die Frage 
nach dem Sinn der Beteiligung der Jugendli-
chen,  um dadurch gegebenenfalls einen neuen 
Ansatz für Präventionsarbeit zu entwickeln.
Die Grundlage bildet für ihn nicht das Feld 
der Suchtforschung und die Fragen nach 
schädlichen Faktoren, sondern die angewandte 
sozialpädagogische Jugendforschung.
Ausgehend von Theorien zur Funktion des 
Substanzenkonsums in der Adoleszenz, über 
statistische Daten (Südtirol, Deutschland, Ös-
terreich) sowie dem sehr umfangreichen Kapi-
tel über die Interviews mit den jungen Men-
schen (das Kapitel umfasst etwa ein Drittel 
des Buches) kommt der Autor zur Auseinan-
dersetzung mit der Frage, was die vorliegenden 
Ergebnisse für die Präventionsarbeit bedeuten 
könnten. Die mir wesentlich erscheinenden 
Punkte seiner Ausführungen sind folgende:
Alkoholszenen bringen den TeilnehmerInnen 
„wichtige identitätsstiftende und verankernde 
Impulse“ für den Weg ins Erwachsenenleben. 
Die Gesellschaft bietet vielen Jugendlichen 
wenig passende Möglichkeiten, sie werden 
in vielen Bereichen alleine gelassen.  Lebens-
übergänge sollen heutzutage  individuell 
bewältigt werden.  Dies bedeutet für viele 
Jugendliche eine Überforderung. Alternative 
Gelegenheiten für die Aneignung von Lebens-
kompetenzen, von Erfahrungs- und Befriedi-

gungsmöglichkeiten (soziale Anerkennung, 
Selbstwirksamkeit ...)  müssten vorhanden sein 
-  eingebettet in ein geeignetes Regelwerk von 
Gesetzen und Sanktionen. Neue Erfahrungs-
räume und Übergangsrituale könnten hilfreich 
sein und es sollte überlegt sein, wo diese ange-
siedelt sein sollten. Abschreckung als Präventi-
onsmaxime ist nicht hilfreich, sie wirkt nicht 
glaubhaft und „trifft“ nicht, weil sie mit der 
Lebenswirklichkeit und den speziellen Bedürf-
nissen von Jugendlichen  nicht übereinstimmt. 
Befähigung,  nicht Kontrolle sollte „zentraler 
Motor“ von Präventionsmaßnahmen sein. Der 
Autor erläutert schlüssig, warum das Erlernen 
eines kompetenteren Umganges mit Substan-
zen sinnvoller erscheint als eine Verbotskultur 
und er wirft die Frage auf, wem die mediale In-
szenierung und Verzerrung des Themas nützt,  
beziehungsweise wer von einer schwachen und 
verführbaren Jugend profitiert.
Insgesamt ist das Buch sehr übersichtlich, gut 
verständlich und die Ausführungen gut nach-
vollziehbar; die Erfahrungen und das Engage-
ment des Autors sind deutlich spürbar. 
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